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Widmung

Dieses Buch ist den rund 46 Millionen Steuerzahlern in der Bundesrepublik Deutschland gewidmet.1

Ihre Schaffenskraft bildet die Grundlage für die Funktionsfähigkeit des Staates und damit eine wesentliche Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie und ein Leben in Wohlstand und Freiheit.

Ein Dankeschön haben die Steuerzahler wohl selten erhalten. Umso heftiger wird häufig darüber diskutiert, wie man sie noch mehr schröpfen, kontrollieren und drangsalieren kann, um von dem, was sie erwirtschaften, einen noch größeren Anteil der Allgemeinheit zukommen zu lassen.

In diesem Sinne stellt das vorliegende Buch auch ein Dankeschön an alle Steuerzahler dar!

Doch es geht, wie der Titel dieses Buches nahelegt, um viel mehr als „nur um unser Geld“, nämlich auch um unsere Freiheit – und vor allem darum, wie alles zusammenhängt.

Geld verschafft eine finanzielle Unabhängigkeit und kann daher stets auch ein Symbol der Freiheit sein. Die Wissenschaft hat längst bewiesen, dass es eine stabile Beziehung zwischen dem Reichtum und der Lebenszufriedenheit eines Menschen gibt – nicht etwa, weil Geld per se zufrieden macht, sondern weil es die Freiheit ermöglicht, die für jeden Menschen begrenzte Lebenszeit selbst zu gestalten, statt äußerlichen Zwängen ausgesetzt zu sein. Wenn wir Steuern zahlen, geben wir also jedes Mal ein Stück Freiheit ab. Doch das reicht dem Staat schon lange nicht mehr.

„Die Freiheit stirbt zentimeterweise“, zitierte Guido Westerwelle in seiner Abschiedsrede 2011 den liberalen Vordenker Karl-Hermann Flach. Zwischenzeitlich sind aus diesen Zentimetern eher Meter geworden, denn der übergriffige Staat greift immer öfter, immer unverhohlener und immer umfangreicher nach unserer Freiheit. Er will, dass wir „korrekt“ sprechen, denken und handeln – und legt wie selbstverständlich fest, was korrekt ist. Statt sich „nur“ auf die Gesetzgebung zu beschränken, formt die Politik zusehends einen Gesinnungsstaat, in dem wir – die Bürger – die „richtige“ Haltung zeigen sollen. Im Zeitalter der allgegenwärtigen Digitalisierung fällt die Kontrolle dieser Haltung leichter als je zuvor.

Doch so richtig in Fahrt kommt die Staatsmacht, wenn es darum geht, alle oder jedenfalls möglichst viele Daten über uns zu sammeln und zu verknüpfen. Wie wir unser Geld verdienen, was wir besitzen, welche Haltung wir zeigen – der moderne Staat will alles wissen. In diesem Sinne ist das vorliegende Buch ein „Werk des Widerstands“ und nicht nur allen Steuerzahlern gewidmet, sondern darüberhinausgehend allen freiheitsliebenden Menschen.
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Wir steuern auf den Eisberg zu

Die Bundesrepublik Deutschland ist mit Staatsschulden in Höhe von rund 2.500.000.000.000 Euro in das Jahr 2024 gegangen. Das sind 2.500 Milliarden bzw. 2,5 Billionen Euro. Allein 2023 kamen weit über 50 Milliarden Euro Neuverschuldung hinzu.2 Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei rund 30.000 Euro pro deutschem Staatsbürger.3

Um das in eine historische Relation zu setzen: 1950 lagen die Schulden Deutschlands bei umgerechnet zehn Milliarden Euro, 1960 bei 29 Milliarden, 1970 bei 64, 1980 bei 239, 1990 bei 538, im Jahr 2000 bei 1.211 Milliarden, 2010 bei 2.012, 2020 bei 2.173 und 2022 bei 2.368 Milliarden Euro.4

Doch das sind nur die statistisch ausgewiesenen, die offensichtlichen Staatsschulden. Hinzu kommen die sogenannten impliziten Schulden; das sind die durch das heutige Steuer- und Abgabenniveau nicht gedeckten staatlichen Leistungsversprechen für die Zukunft. Bestes oder wohl eher schlimmstes Beispiel dafür sind die Sozialversicherungen, bei denen gut zwei Drittel der impliziten Schulden zu verorten sind.

Insgesamt liegt die Staatsverschuldung Deutschlands bei über 14 Billionen Euro, hat der renommierte Wirtschaftswissenschaftler Bernd Raffelhüschen berechnet.5

Wer soll das bezahlen, wer hat soviel Geld?

Man fühlt sich an den alten Karnevalshit „Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat soviel Pinke-pinke, wer hat soviel Geld?“ erinnert.6 Und weil wir gerade beim Erinnern sind: Der damalige Schlager war eine Anspielung auf die durch die Währungsreform 1948 ausgelösten Preissteigerungen.7 Damals ersetzte die „Deutsche Mark“ die zuvor gültige „Reichsmark“. Für Preise und Löhne wurde dabei das Verhältnis 1:1 festgesetzt, aber die Schulden wurden im Verhältnis 10 zu 1 umgestellt.

Die Sparer waren also die Dummen; wer Schulden angehäuft hatte, war hingegen mit einem Schlag 90 Prozent seiner Schulden los. Wer Sachwerte (Betriebe, Immobilien, Waren) besaß, konnte sich ebenso wie die Schuldenmacher ins Fäustchen lachen, weil diese nicht nur erhalten blieben, sondern sogar im Wert stiegen.

Und wer ist wohl der größte Schuldenmacher und Sachwertbesitzer im Jahr 2024? Richtig, der Staat! Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, wenn sich Angst vor einer Währungsreform beim einen oder anderen breit macht.

Nun ist die Situation 2024 sicherlich in vieler Hinsicht nicht mit der von 1948 zu vergleichen und es gibt heute viele Wege, eine Währungsreform zu vermeiden. Aber wir müssen diese Wege natürlich auch gehen: Die Begrenzung der Neuverschuldung und der allmähliche Abbau der bereits angehäuften Staatsschulden sind unabdingbar, denn „ewig“ kann es nicht so weitergehen.

„Wir geben mehr Geld“

Wofür braucht der Staat eigentlich soviel Geld, könnte man fragen. Der Staatstheoretiker John Locke kam in seinem Werk Two Treatises of Government schon 1698 zu der Erkenntnis, dass eine Regierung die Naturrechte Leben, Freiheit und Eigentum zu beschützten hat. Doch die heutigen Regierungen haben ihre Befugnisse längst auf alle Lebensbereiche ausgedehnt. Für alle Herausforderungen unserer Gesellschaft hat der Staat nur eine Antwort parat: „Wir geben mehr Geld.“ Mehr Gerechtigkeit, mehr Wettbewerbsfähigkeit, mehr Hilfe für die Welt – stets ruft der Staat mit lauter Stimme „wir zahlen!“

Elon Musk bezahlen wir eine Autofabrik, Intel eine Chipfabrik, wer nichts zur Wertschöpfung beiträgt, bekommt Bürgergeld, Migranten aus aller Welt locken wir mit hohen Sozialleistungen an. Um Haltung zu zeigen, kappen wir unsere Energieversorgung und zahlen der Industrie „einfach“ etwas dazu, um die hohen Energiekosten zu kompensieren. Beinahe alles, was politisch „durchgedrückt“ werden soll, wird subventioniert, beispielsweise E-Autos, um das Klima zu retten.

Bevölkerung schröpfen und Schulden machen

Jedes Problem und jede politische Idee werden mit Geld angepackt – Geld, das der Staat natürlich „irgendwoher“ nehmen muss. Dafür hat er genau zwei Wege gefunden: Er nimmt es „seinen“ Bürgern ab – Stichworte Abgaben, Steuern und Gebühren – und er leiht es sich – Stichwort Staatsverschuldung.

Deutschland weist – nach Belgien – die höchste Steuer- und Abgabenbelastung aller Industriestaaten auf, wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) herausgefunden hat.8 Doch für die Großzügigkeit deutscher Regierungen reicht es schon lange nicht mehr, nur die eigene Bevölkerung zu schröpfen.

Damit sind wir beim zweiten Weg: der ausufernden Staatsverschuldung.

Weiter so statt Alarmstufe rot

Lassen wir dazu den Bundesrechnungshof zu Wort kommen. In seiner Stellungnahme zum Haushalt 2024 fasste er die Lage wie folgt zusammen:9

Die Kreditaufnahmen bzw. beschlossenen Kreditermächtigungen der Jahre 2020 bis 2023 betrugen rund 850 Milliarden Euro. Die Dynamik der Neuverschuldung ist beispiellos. Innerhalb von drei Jahren wurden Maßnahmen beschlossen, die den bis zum Jahr 2019 aufgebauten Schuldenberg des Bundes um 60 Prozent auf mehr als 2,1 Billionen Euro erhöhen können. Die Zinslasten als „Preis“ der Verschuldung rauben dem Bund letzte verbliebene Haushaltsspielräume. Die zu den Zinszahlungen hinzutretende Tilgung der Krisenkredite haben künftige Generationen als weitere Bürde zu tragen.

Diese Bestandaufnahme sollte eigentlich die „Alarmstufe rot“ auslösen, möchte man annehmen. Doch Pustekuchen, die deutsche Politik machte 2024 einfach so weiter wie bisher. Andere Probleme sind wichtiger: die Rettung des Klimas, die Umstellung unserer Energieversorgung auf grünen Strom, die Nothilfe für die Ukraine, die Sorge um die Menschen im Gazastreifen, die Menschen aus aller Welt, die nach Deutschland kommen, um hierzulande ein besseres Leben zu führen. Und natürlich benötigen wir immer mehr Bürokratie, um das alles zu organisieren, zu kontrollieren und einzugreifen, wenn irgendetwas nicht dem politisch vorgegebenen Kurs folgt.

Und wer bezahlt das alles? Natürlich die Steuerzahler, denen dieses Buch gewidmet ist. Der Staat verdient kaum eigenes Geld, sondern er zieht es von allen ein, die mit ihrer Leistung für Wertschöpfung sorgen. Der Staat schöpft hiervon einfach ab.

Klaffende Nachhaltigkeitslücke

„Nachhaltigkeit“ gilt als eines der wichtigsten Gebote unserer Zeit. Alles soll nachhaltig sein, damit wir nicht etwa heute alle Rohstoffe aufbrauchen oder unsere Umwelt zerstören, sondern für nachfolgende Generationen eine lebenswerte Umgebung zurücklassen. Die Politik wird nicht müde, uns mit immer neuen Gesetzen, Verordnungen und Verboten zur Nachhaltigkeit zu zwingen, von der Mülltrennung über die Subventionierung von E-Autos bis hin zu „korrekten“ Heizung im Keller… die Liste ließe sich beinahe endlos fortsetzen.

Bei seinen eigenen Finanzgebaren lässt der Staat allerdings keinerlei Nachhaltigkeit erkennen. Die sogenannte Nachhaltigkeitslücke, also die heutige direkte und indirekte Staatsverschuldung hat in Deutschland längst die Marke von 400 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) überschritten. Zwar gibt es immer neue „externe“ Gründe, die die Politik als Entschuldigung für diese Misswirtschaft anführt, von Corona bis zum russischen Einmarsch in die Ukraine. Doch tatsächlich lenkt sie damit vor allem von den „internen“ Gründen ab: der schon sehr lange absehbaren demografischen Entwicklung, dem ausufernden Sozialstaat und der mehr an moralischer Haltung denn an Realitätssinn ausgerichteten Politik. Indem Deutschland heute für immer mehr Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit, Wohlstand und vor allem moralisch korrektes Verhalten hierzulande, aber auch möglichst überall auf der Welt, sorgen will, verschenkt es die eigene Zukunft.

Andreas Dripke

Hubert Nowatzki




TEIL EINS: UNSER GELD

Der Staat benötigt immer mehr Geld von seinen Bürgern, weil er in seinem Ausgabeverhalten maßlos ist. Obgleich die Steuereinnahmen von Jahr zu Jahr steigen, galoppieren die Ausgaben in noch schnellerem Tempo davon, so dass sich die Staatsverschuldung unaufhörlich erhöht. So lässt sich der landläufig geäußerte Vorwurf gegen den Umgang des Staates mit dem Geld seiner Bürger auf den Punkt bringen. Stimmt das? Im Prinzip schon, wie ein Blick auf die Zahlen verrät.

Entwicklung des Staatshaushalts im Überblick

Kurz nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, im Jahr 1950, lag die Staatsverschuldung – von der damaligen Deutschen Mark auf Euro umgerechnet – bei rund zehn Milliarden Euro. 1975 wurde erstmals die Marke von umgerechnet 100 Milliarden Euro überschritten, und zwar kräftig mit 130 Milliarden Euro. 20 Jahre später, 1995, übersprang die Verschuldung die Marke von 1.000 Milliarden Euro, auf 1.083 Milliarden. Anders formuliert: Die Billionengrenze war überschritten. Im Jahr 2012 überstieg die deutsche Staatsverschuldung erstmals die Marke von zwei Billionen Euro. 2023 lag die Staatsverschuldung Deutschlands bei 2,62 Billionen Euro.10

An den mangelnden Einnahmen liegt die wachsende Verschuldung nicht. Die Steuern sind über all die Jahrzehnte hinweg beinahe kontinuierlich gestiegen, von umgerechnet rund zehn Milliarden Euro im Jahr 1950 auf über 900 Milliarden Euro 2023. 2025 soll Steuerschätzungen zufolge auf der Einnahmenseite erstmals die Marke von einer Billion Euro erreicht werden.11

Dennoch übertrafen in fast allen Jahren zwischen 1950 und 2013 die Ausgaben die Einnahmen. Entgegen dieser Entwicklung wurde von 2014 bis 2019 sechsmal in Folge ein Finanzierungsüberschuss erzielt. Durch die Corona-Pandemie wurde diese Phase allerdings abrupt beendet. Im Jahr 2023 erreichte die Verschuldung den höchsten jemals gemessenen Stand.

Alles halb so schlimm

Hat sich die wirtschaftliche Situation Deutschlands über die Jahrzehnte hinweg so dramatisch verschlechtert, wie man es aus der steigenden Staatsverschuldung abzulesen glaubt? Nein, sagt der Wirtschaftsweise Achim Truger, Professor für Sozioökonomie an der Universität Duisburg-Essen. Denn diese Nominalzahl sei kein geeigneter Faktor, um die Staatsverschuldung mit vergangenen Werten zu vergleichen. Er begründet: Im längeren Zeitverlauf wächst die Wirtschaftsleistung eines Landes stetig. So lag Deutschlands Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2002 bei rund 2,2 Billionen Euro, 2012 bei gut 2,7 Billionen Euro und 2022 bei mehr als 3,9 Billionen Euro.12 Da der Staat mit Steuern und Abgaben auf das nominale Bruttoinlandsprodukt – das ist der Gesamtwert aller im Inland produzierten Waren und Dienstleistungen zu aktuellen Marktpreisen – zugreift, wachsen auch die Steuern und die Staatsausgaben über die Jahre, genau wie die Preise. Wenn der Staat ein Defizit eingeht, dann werden natürlich auch diese Beträge nominal immer größer. Das führt zusammen mit der Inflation dazu, dass beinahe jedes Jahr ein neuer Rekordwert bei der nominalen Staatsverschuldung verkündet werden könne.

Also alles halb so schlimm? Keineswegs, antwortet der Bund der Steuerzahler.

Schulden bis ins Jahr 2216

Der Bund der Steuerzahler veranschaulicht die deutsche Staatsverschuldung mit folgendem Gedankenspiel: Ab 2024 werden keine Schulden mehr aufgenommen und die öffentliche Hand gesetzlich verpflichtet, neben allen anderen Ausgaben jeden Monat eine Milliarde Euro an Schulden zu tilgen. Mit dieser Verpflichtung würde es bis ins Jahr 2216 dauern, um den Schuldenberg der Bundesrepublik Deutschland vollständig abzutragen.13

Mit Abstand am höchsten ist der Bund verschuldet. Auf ihn entfallen 67 Prozent der Staatsschulden. Danach folgen die Länder mit 27 Prozent. Die Schulden der Gemeinden schlagen mit sechs Prozent zu Buche. Die Bundesbank schätzt, dass rund 35 Prozent der Schulden des Bundes von inländischen Gläubigern gehalten werden und etwa 60 Prozent in der Hand ausländischer Gläubiger liegen. Anders formuliert: Der Bundeshaushalt ist zu rund 60 Prozent aus dem Ausland finanziert. Als Abhilfe für eine weiter galoppierende Verschuldung wurde seit 2009 schrittweise die sogenannte Schuldenbremse eingeführt. Die dazu notwendige Änderung des Grundgesetzes verpflichtet die Bundesregierung und die Länder, ihre Finanzhaushalte so zu führen, dass die Neuverschuldung begrenzt wird.

Schuldenbremse mit Notausstieg

Im Jahr 2009, auf dem Höhepunkt der weltweiten Wirtschaftskrise, hat die deutsche Politik die Verfassungsregeln für die öffentliche Verschuldung grundlegend reformiert und die sogenannte Schuldenbremse eingeführt. Art. 109 (3) Satz 1 des Grundgesetzes stellt fest: „Die Haushalte von Bund und Ländern sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen.“ Für den Bund gilt diese Regel als erfüllt, wenn das konjunkturbereinigte Defizit nicht mehr als 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts beträgt. Eventuelle Überschreitungen dieses Betrags werden in einem Kontrollkonto erfasst und müssen „konjunkturgerecht“ (Art. 115 (2) Satz 3 Grundgesetz) zurückgeführt werden. Für den Bund ist die Einhaltung der Schuldenbremse seit 2016 verpflichtend. Die Länder regeln die Ausgestaltung der Schuldenbremse selbst. Unabhängig davon, ob und wie sie dies tun, sind aber auch die Länder seit 2020 zu ausgeglichenen Haushalten verpflichtet.

Diese Reform war eine Reaktion auf wachsende Sorgen über die Nachhaltigkeit der deutschen Staatsfinanzen. Die Staatsverschuldung war im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung seit den 1970er Jahren wie dargelegt immer weiter angestiegen. In 2009 war absehbar, dass 2010 die Schuldenquote 80 Prozent des Bruttoinlandsprodukts überschreiten würde. Hinzu kam die Erwartung, dass der demografische Wandel die Staatsausgaben in den kommenden Jahrzehnten weiter in die Höhe treiben würde. Außerdem galt es, in der kritischen wirtschaftlichen Lage des Jahres 2009 das Vertrauen der Kapitalmärkte in die Solidität der deutschen Staatsfinanzen zu stärken. Man erinnere sich: Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009, ausgelöst durch den Zusammenbruch des US-Immobilienmarktes, hatte zu einem weltweiten Rückgang der Wirtschaftsleistung, einem Anstieg der Arbeitslosigkeit und Finanzmarktinstabilität geführt.

Die Schuldenbremse wurde also im Grunde als „Notbremse“ verstanden. Doch genau hierfür, für den Notfall, hat sich der Staat – einmal wieder – ein Schlupfloch für sich selbst gelassen: In außergewöhnlichen Notsituationen kann die Schuldenbremse außer Kraft gesetzt werden.

Der Regel, die die Schuldenbremse für konjunkturelle Normalzeiten definiert hat, hat die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn die grundgesetzliche Schuldenbremse sieht im Falle von großen Krisen Ausnahmen vor. Diese „Notoption“ haben Bund und Länder im Zuge der Corona-Pandemie exzessiv genutzt und sich bis über beide Ohren verschuldet – auch für Ausgaben und Projekte, die in keinem Sachzusammenhang mit der Bewältigung der Folgen der Pandemie standen. Und damit sind wir bei einem Paradebeispiel angelangt, wie die Finanzpolitik immer und immer wieder maßlos wird – gleichgültig, ob das Geld vom Steuerbürger oder von Gläubigern stammt.

Das Bundesverfassungsgericht schreitet ein

Ende 2023 erklärte das Bundesverfassungsgericht den Nachtragshaushalt 2021 für verfassungswidrig. 60 Milliarden Euro, die zur Bekämpfung der Corona-Folgen gedacht waren, dürften nicht für Klimaschutzprojekte oder sonstige Zwecke verwendet werden.

Was war geschehen? Der Bund hatte während der Pandemie den Haushalt 2021 nachträglich in Form einer Kreditermächtigung um ganze 60 Milliarden Euro aufgestockt. Das war im Prinzip möglich, da die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse in Notfallsituationen gelockert werden kann – und bei der Pandemie handelte es sich zweifelsfrei um einen Notfall.

Letztendlich wurde das Geld aber gar nicht für die Bewältigung der Pandemie und ihrer Folgen gebraucht. Doch der Staat gibt selten wieder her, was er sich selbst schon zugeschanzt hat. Prompt verfiel die Regierung (zu dieser Zeit aus SPD, Grünen und FDP unter dem amtierenden Bundeskanzler Olaf Scholz) auf die Idee, die schon verbuchten Milliarden in einen sogenannten Klima- und Transformationsfonds (KTF) zu retten. Davon sollten zahlreiche Förderprogramme bezahlt werden, etwa für klimafreundlicheres Heizen mit Wärmepumpen statt Öl- oder Gasheizungen und für E-Mobilität.

Die Umschichtung von Corona auf KTF wurde 2022 mit Zustimmung des Bundestages beschlossen – rückwirkend für das Jahr 2021. Die diffuse Argumentation: Die infolge von Corona schwächelnde Wirtschaft sollte angekurbelt werden. Indes: 197 Abgeordnete der Unionsfraktion im Bundestag legten dagegen in Karlsruhe Einspruch ein – und erhielten Recht.

Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts befand die Umnutzung als einen Verstoß gegen das Grundgesetz und stützte sich dabei argumentativ auf drei Säulen:14

Erstens müsse die Umgehung der Schuldenbremse „im Einzelnen sachlich gerade auf die konkrete Notsituation und den gesetzgeberischen Willen, diese zu bewältigen, rückführbar sein.“ Ein „allgemeiner Notstand“ reicht nicht aus, er muss konkret nachweisbar sein.

Zweitens wies das Gericht darauf hin, dass Haushaltsgrundsätze (Jährlichkeit, Jährigkeit und Fälligkeit) auch im Staatsschuldenrecht gelten. Mit anderen Worten: Ein für einen speziellen Fall gebildetes Sondervermögen muss in dem Jahr verwendet werden, in dem es bereitgestellt wurde. Die nachträgliche Umwidmung in 2022 rückwirkend für das Jahr 2021 ist unzulässig. Sonst, so das Gericht, könne der Staat durch Sondervermögen ein Polster für künftige Krisen anhäufen.

Drittens monierte das Bundesverfassungsgericht, dass der Grundsatz der Vorherigkeit verletzt worden sei. Demnach muss ein Nachtragsentwurf bis zum Ende des betreffenden Haushaltsjahres beschlossen werden. Ein „nach Ablauf seiner Geltungsdauer im Folgejahr beschlossener Nachtragshaushalt ist kein zulässiges und zielführendes Instrument mehr, um den abgeschlossenen Haushaltsvollzug im Nachhinein zu verändern“. Mit anderen Worten: Ausgaben könnten nicht rückwirkend getätigt und Verpflichtungen nicht rückwirkend eingegangen werden.

Infolgedessen wurde 2023 erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ein Bundeshaushalt nicht nur für verfassungswidrig, sondern auch für nichtig erklärt.

Zum Prinzip, Geld für schlechte Zeiten beiseitezulegen, hatte der Präsident des Bundesrechnungshofs Kay Scheller schon 2020 klargestellt: „Das entspricht nicht den Regeln des Grundgesetzes.“15 Er monierte das Umschichten von Corona zum Klima: „die Haushaltsgrundsätze Jährlichkeit, Klarheit und Wahrheit wurden nicht eingehalten.“

Weiter führte der Chef des Bundesrechnungshofs bereits 2020 aus: „Wir brauchen einen funktionierenden Staat auch für die nächsten Generationen. Auch sie sollen selbstbestimmt gestalten können und dafür müssen Gläubiger und Finanzmärkte Vertrauen in die Finanzierung eines Staatssystems haben. Wenn die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen gefährdet wird, engt das künftige Generationen ein.“16

Vor allem wies Deutschlands oberster Rechnungsprüfer 2020 auf die Gefahr steigender Zinsen hin: „Stellen Sie sich vor, die Zinsen normalisieren sich, es gibt wieder höhere Zinsaufschläge und Deutschland muss einen großen Schuldenberg refinanzieren.“ Genau diese Entwicklung setzte 2023 ein. Der Rechnungshof-Präsident verwies auf Italien als abschreckendes Beispiel: „Das Land hat wegen seiner hohen Staatsverschuldung echte Probleme, neue Kredite aufzunehmen – und will deshalb nun eine europäische Lösung.“17

Im nächsten Jahr ging es um keinen Deut besser weiter. In einem Bericht des Bundesrechnungshofs über den Haushalt 2024 wurde dieser in „verfassungsrechtlicher Hinsicht für äußerst problematisch“ eingestuft.18 Der Bund hat sich für 2024 Ausgaben in Höhe von beinahe 477 Milliarden Euro zugestanden – bei einer Nettokreditaufnahme von rund 39 Milliarden Euro und damit – immerhin – im Rahmen der Schuldenbremse. Zum Vergleich: Im Jahr zuvor, also 2023, lag das Soll bei mehr als 461 Milliarden Euro, die Nettokreditaufnahme bei über 27 Milliarden Euro.19 2024 kam es also erneut und erwartungsgemäß zu einem Anstieg, aber immerhin zu einem nur moderaten, tröstete sich die Politik selbst und vor allem die Bürger, damit diese übersehen, wie der „moderate Anstieg“ finanziert wird, nämlich mit höheren Steuereinnahmen. Diese wurden für 2024 mit knapp 378 Milliarden Euro taxiert, während es im Vorjahr noch „lediglich“ 356 Milliarden Euro gewesen waren.20

Nun mag man bei den Diskussionen um die Staatsverschuldung und die Schuldenbremse die Corona-Pandemie noch als Notfall durchgehen lassen. Doch das betraf vor allem die Jahre 2020/2021. Umso unverständlicher war es, als 2024 erneut die Forderung nach der Feststellung einer „außergewöhnlichen Notsituation“ aufkam, um die Schuldenbremse auszuhebeln. Diesmal gab es gleich zwei Begründungen: den Wiederaufbau in der Ukraine und im Nahen Osten. Zu dieser Zeit tobte der im Februar 2022 begonnene Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine allerdings immer noch, und der mit dem Überfall der Terrororganisation Hamas Anfang Oktober 2023 auf Israel aufgeflammte Nahost-Krieg eskalierte, ohne dass ein Ende abzusehen gewesen wäre. Doch Deutschland solle sich stärker verschulden, um in beiden Fällen schon einmal den Wiederaufbau vorzubereiten, so die Forderung, die immerhin vom Vorsitzenden derjenigen Bundestagsfraktion kam, die den Bundeskanzler stellte.21

Der deutsche Steuerzahler als Terror-Finanzierer

Doch es kommt noch schlimmer: 2024 musste sich die Bundesregierung den Vorwurf gefallen lassen, dass sie mit deutschem Steuergeld zumindest indirekt Terroristen finanziert, genauer gesagt die palästinensische Terrororganisation Hamas. Allein aus EU-Mitteln sind offenbar 700 Millionen Euro in die Palästinensergebiete geflossen. Die Vereinten Nationen bringen es auf über eine Milliarde Euro im Jahr. Deutschland spielt als Finanzier eine zentrale Rolle. Die Bundesrepublik ist nicht nur der größte Nettozahler der EU. Ohne deutsche Gelder würde es auch bei den Vereinten Nationen sehr schnell sehr eng werden.22

Die Begründung ist natürlich, das Leid der dortigen Bevölkerung zu lindern – ein guter Zweck, aber wohl nur, wenn man nicht so genau hinsieht. Wer im Gaza im wahrsten Sinne des Wortes tiefer blickt, findet ein unterirdisches Tunnelsystem mit Werkstätten, Krankenstationen und Rückzugsräumen für Tausende Hamas-Kämpfer.

Woher die Hamas all den Beton hat und den Stahl für Armierungen und die Technik für das ausgeklügelte Belüftungssystem? Das Auswärtige Amt schweigt dazu, doch es ist offensichtlich, dass der deutsche Steuerzahler daran beteiligt ist. Es gibt Dokumentationen, wie Hamas-Kämpfer vom Ausland finanzierte Wasserleitungen zur Versorgung der Zivilbevölkerung abmontieren, zerlegen und mit Sprengstoff gefüllt zu Bomben umfunktionieren. Und in den dort auch mit deutscher Hilfe gebauten Schulen wird, wie Insider berichten, den Kindern gelehrt, dass erst Friede auf Erden herrsche, wenn der letzte Jude und der letzte Christ vom Erdboden verschwunden seien, auf dass Allahs Sonne für immer über die Gläubigen scheine.23

Politisch überspitzt muss man wohl leider feststellen: Israel erhält unseren moralischen Beistand, die andere Seite unsere finanziellen Zuwendungen. Der deutsche Steuerzahler als Terror-Finanzierer? Undenkbar, aber wohl doch wahr – und ein besonders abstoßendes Beispiel, wie leichtfertig die Bundesregierung mit Steuergeldern umgeht.

Beinahe-Rekord im Jahr 2025

Für das Jahr 2025 erwartet der Bundesfinanzminister einen Beinahe-Rekord: Dann soll den offiziellen Steuerschätzungen zufolge der Geldtransfer der Bürger an den Staat mit 995 Milliarden Euro erstmals an der magischen Billionengrenze kratzen. Doch, wen wundert’s, die Ausgaben werden wohl noch schneller steigen. Der Minister erwartet eine Deckungslücke im „niedrigen zweistelligen Milliardenbereich“, so um die 20 bis 30 Milliarden Euro herum.24 Prompt regte er an „Wir sollten den Haushalt 2025 auch als Gelegenheit zur Inventur nutzen“ und fügte hinzu „Die Party ist vorbei.“25 Doch da irrte sich der Minister vermutlich: Die „Party“ wird wohl noch ein paar Jahre weitergehen – mit immer höheren Einnahmen, die den stets noch stärker steigenden Ausgaben hinterherhinken. Der Steuerbürger wird’s schon richten. Ein Schelm, wer sich dabei an das alte Sprichwort „Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht“ erinnert fühlt.

Wohl um diesen „Bruch“ zu verhindern, votierte das Europaparlament im Frühjahr 2024 mehrheitlich für eine Neuregelung des sogenannten Stabilitäts- und Wachstumspakts, der die Regeln bei Haushaltsdefiziten und Staatsschulden der Mitgliedsstaaten ändert. Nach monatelangen Diskussionen wurde festgelegt, dass der Schuldenstand eines EU-Staats 60 Prozent seiner Wirtschaftsleistung nicht überschreiten darf; das gesamtstaatliche Finanzierungsdefizit soll unter drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts bleiben. Hoch verschuldete Länder mit einer Überschuldungsquote von mehr als 90 Prozent sollen diese jährlich um einen Prozentpunkt senken müssen, bei einer Verschuldungsquote zwischen 60 und 90 Prozent sind es 0,5 Prozentpunkte. Ein Fortschritt in Trippelschritten, muss man wohl feststellen. Doch für alle Regierungen, die nicht einmal so „schnell“ voranschreiten wollen, hat die EU die Tore für Ausflüchte geöffnet: Legt ein Staat Reform- und Investitionspläne vor, die seine wirtschaftliche Resilienz verbessern, soll der Zeitraum zur Schuldenverringerung verlängert werden.26

Soviel zur allgemeinen Lage der Staatsverschuldung Deutschlands, die erschreckend genug ist. Kommen wir auf den folgenden Seiten zu einer ganzen Reihe von Beispielen, wie der Staat durch eine immer trickreichere Gesetzgebung – teilweise an der Verfassung und am Parlament vorbei – das Geld „seiner“ Bürger für sich vereinnahmen will. Denn das ist offenbar einfacher als das Geld im Staatssäckel zusammenzuhalten.

Grundsteuer unter Verdacht – verfassungswidrig?

Die Übertragung der Corona-Milliarden für den Klimaschutz war nicht der einzige „Verschiebebahnhof“, der sich als verfassungswidrig entpuppte. Die ab 2025 vorgesehene Grundsteuerreform steht ebenfalls im Verdacht, gegen das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland zu verstoßen. Die Grundsteuer zählt zu den wichtigsten Einnahmequellen der Städte und Gemeinden. Mit ihr werden unter anderem Schulen, Kindergärten, Büchereien sowie die Erhaltung und der Ausbau der Infrastruktur finanziert.

Das Bundesverfassungsgericht hatte im Jahr 2018 die vorherige Rechtslage der Bewertung von Grundstücken mit dem Einheitswert für verfassungswidrig erklärt. Die Begründung: Die noch bis Ende 2024 gültigen Einheitswerte für die 36 Millionen Grundstücke in Deutschland basieren auf Daten von 1964 im Westen und 1935 im Osten und sind damit eindeutig veraltet. Mit dem Grundsteuer-Reformgesetz aus 2019 wurde eine gesetzliche Neureglung geschaffen. Dabei haben die Länder die Möglichkeit erhalten, mittels Landesgesetz vom Bundesgesetz abzuweichen.

Im November 2022 wurde ein Gutachten des Steuerrechtsexperten Gregor Kirchhof, Sohn des ehemaligen Verfassungsrichters Paul Kirchhof, öffentlich, nach dem die Verfassungswidrigkeit der neuen Bewertungsregeln in allen Bundesländern gegeben ist – und zwar in vielerlei Hinsicht.27 Es geht um viel, genauer gesagt, um rund 20 Millionen von insgesamt etwa 36 Millionen bebauten und unbebauten Grundstücken, die nach dem neuen Bundesmodell ab 2025 besteuert werden sollen.

Einer der Vorwürfe lautet: Die meisten Grundlagenbescheide werden bereits rechtskräftig sein, bevor die Betroffenen überhaupt wissen, wie hoch die Steuerlast sein wird. Daher gab derjenige der beiden Autoren dieses Buches, der als Steuerberater tätig ist, schon frühzeitig den Rat, auf jeden Fall Einspruch einzulegen. Viele andere Steuerberater nahmen die Empfehlung auf und gaben sie an ihre Mandanten weiter.

Zur Erklärung: Die ursprüngliche Frist für die Abgabe der Grundsteuerwerterklärungen war der 31. Oktober 2022. Auf Betreiben der Bundessteuerberaterkammer wurde diese Frist bis 31. Januar 2023 verlängert. Im November 2022 legte Gregor Kirchhoff nicht nur sein Gutachten vor, sondern gab bekannt, in jedem Bundesland ein Verfahren vor dem jeweils zuständigen Finanzgericht anhängig machen zu wollen. Das war wichtig, weil es rechtlich so ist, dass das Finanzamt einen Einspruch durch formelle Einspruchsentscheidung als unbegründet zurückweisen kann, wenn er „nur“ mit Verfassungswidrigkeit begründet wird. Ist jedoch in der gleichen Sache bereits ein Verfahren vor Gericht anhängig, dann kann man beim Finanzamt „Ruhen des Verfahrens“ beantragen. Verlierer waren somit diejenigen, die „brav“ innerhalb der ersten Frist bis Ende Oktober 2022 ihre Erklärungen abgegeben und bereits einen Bescheid bekommen hatten, dessen Einspruchsfrist abgelaufen war. Denn auch verfassungswidrige Bescheide werden „zementiert“, wenn man sie nicht innerhalb eines Monats mit einem Einspruch angegriffen hat.28 Mit anderen Worten: Wer den staatlichen Vorgaben ohne Murren gefolgt war, befand sich im Abseits. Oder noch anders ausgedrückt: Der Steuerstaat hatte „seine“ Bürger ausgetrickst. Wobei sich der „Steuerstaat“ im einen oder anderen Fall durchaus personifizieren lässt, wie das nachfolgende Beispiel aus Baden-Württemberg verdeutlicht.

Fake News vom Finanzminister

In diesem Zusammenhang war nämlich eine öffentliche Aussage des amtierenden baden-württembergische Finanzministers Danyal Bayaz vom 22. März 2023 bemerkenswert: Man könne sich die Einsprüche sparen, denn bei Verfassungswidrigkeit könnten die Bescheide ohnehin noch geändert werden. Das war schlichtweg falsch. Nach der Abgabenordnung werden auch verfassungswidrige Bescheide rechtskräftig, wenn man keinen Einspruch einlegt. Der Finanzminister kannte sich also offensichtlich im steuerlichen Verfahrensrecht nicht aus, konnte es jedoch nicht lassen, sich dazu zu äußern. Die Falschinformationen durch den Minister war fatal. Nach der ministeriellen Fehläußerung haben nämlich etliche Steuerpflichtige ihre Einsprüche zurückgenommen und sich damit selbst der Chance beraubt, im Falle der Verfassungswidrigkeit davon zurückzutreten.29 Fazit: Traue niemals einem Minister, schon gar nicht einem Finanzminister, der sich über Finanzen oder gar steuerliche Aspekte äußert.

Das Finanzamt droht sozialen Wohnungsvermietern

Ein besonders eklatantes Beispiel, wie es die öffentlichen Finanzverwaltungen darauf anlegen, die Bürger zu drangsalieren, lieferte ein Schreiben des Münchener Finanzamtes aus dem Jahr 2021, in dem einem Vermieter mit hohen Steuerzahlungen gedroht wurde, weil er eine zu niedrige Miete verlangte. Die Begründung der Behörde: Da die Mieten zu niedrig sind, will der Vermieter offensichtlich keine Gewinne erzielen und die Vermietung ist als eine Liebhaberei anzusehen.

Tatsächlich ist in Paragraf 21 Einkommensteuergesetz, Absatz 2, festgelegt, dass die Miete seit 2021 mindestens 50 Prozent des ortsüblichen Mietspiegels betragen muss (bis Ende 2020 waren es sogar 66 Prozent). Ansonsten kann der Vermieter die Werbungskosten wie etwa Reparaturen und Abschreibungen nur anteilig abrechnen; wurden zuvor mehr abgerechnet, drohen Steuernachzahlungen.

Wer also zu wenig Miete kassiert, etwa aus sozialen Gründen, gerät in die Bredouille. Entweder müssen die Mieten erhöht werden, zum Nachteil der Mieter, oder der Vermieter muss bei den Steuern draufzahlen.30

Im Münchener Fall wurde es dem Vermieter von zwei Wohnblöcken und einem Hinterhaus mit insgesamt 35 Wohnungen und drei Gewerbeeinheiten nach dem Schreiben der Finanzverwaltung zu viel: Er verkaufte die Immobilien kurzerhand. Die Anwohner begannen, sich nach neuen Wohnungen umzuschauen, weil sie zu Recht Mieterhöhungen zu befürchten hatten. Wohlgemerkt: Der Druck auf Vermieter und Mieter kam vom Finanzamt, dem die Mieten schlichtweg zu niedrig waren.




Steuersparmodelle – der Gesetzgeber wehrt sich

Steuern sparen ist kein Kavaliersdelikt, sondern gar kein Delikt. Selbstverständlich darf man die Steuergesetzgebung nutzen, um die eigene Steuerbelastung so niedrig wie möglich zu halten. Dafür gibt es immer wieder findige Ideen – aber ebenso häufig auch Gegenmaßnahmen des Staates. Nachfolgend sind einige ausgewählte Beispiele konkret aufgeführt.

Methode „Goldfinger“

Wer als Kaufmann mit einer Einnahme-Überschuss-Rechnung hantiert, darf das sogenannte Umlaufvermögen (Handelsware) in vollem Umfang absetzen. Im Unterschied zu Firmen, die bilanzieren, muss bei der Einnahme-Überschuss-Rechnung der Gewinn nicht um den Bestand erhöht werden. Darauf basiert das Modell „Goldfinger“.

Und so geht’s: Ein Unternehmen meldet den „Handel mit Edelmetallen“ an. Dem zuständigen Finanzamt wird mitgeteilt, dass man Gewinn nach Paragraph 4 Abs. 3 EStG (Einnahmen-Überschuss-Rechnung) ermittelt.

Nun kauft man dieses Gold beispielsweise im Wert von 200.000 Euro und verbucht dieses als Handelsware, die irgendwann in der Zukunft wieder verkauft werden soll.

Als Folge entsteht ein Verlust von 200.000 Euro aus Gewerbebetrieb, der das zu versteuernde Einkommen vollumfänglich mindert. Der Steuervorteil beträgt bei Gutverdienenden rund 90.000 Euro. Korrekt, legal, die vorgegebenen Regeln ausnutzend, möchte man meinen.

Hätte der Gesetzgeber nicht eine Abwehrmaßnahme zuwege gebracht: Paragraph 15b EStG „Steuerstundungsmodell“. Dieser besagt, dass der Verlust erst in dem Jahr geltend gemacht werden darf, in dem der Gewinn aus dem Verkauf entsteht.

Doch derjenige Autor des vorliegenden Buches, der als Steuerberater tätig ist, hat eine eigene Gegenmaßnahme gegen die staatliche Abwehr ins Felde geführt. Sein Argument: Paragraph 15b EStG verstößt gegen das Prinzip der Jahresbesteuerung und könnte verfassungswidrig sein. Prompt hat er entsprechende Verfahren anhängig gemacht.

Der Ausgang ist beim Erscheinen des vorliegenden Buches noch offen, auch wenn einige erstinstanzliche Finanzgerichte die Verfassungswidrigkeit nicht sehen. 31 Doch das Beispiel zeigt, dass man keineswegs jeden Versuch des Staates, uns in die Taschen zu greifen, klaglos akzeptieren sollte. Noch ein Exempel aus dem Immobilienbereich dazu.

Immobilienspekulation

Bis zum Jahr 1999 betrug die sogenannte Spekulationsfrist zwei Jahre; nach Ablauf dieser Zeitspanne konnte man eine Immobilie steuerfrei veräußern.

Die Abwehrmaßnahme des Gesetzgebers: Er verlängerte die Frist am 31. März 1999 auf zehn Jahre – und zwar auch für solche Immobilien, bei denen die zwei Jahre schon abgelaufen waren.

Der als Steuerberater tätige Autor des vorliegenden Buches hatte mit einem Fall zu tun, bei dem die Immobilien im Vertrauen auf die zweijährige Frist sogar schon verkauft worden war. Infolgedessen standen rund 70.000 Euro Einkommenssteuer allein durch diese Gesetzesänderung im Raum.

Als Gegenmaßnahme klagte der dieses Buch mitschreibende Steuerberater auf Verfassungswidrigkeit wegen Rückwirkung. Von 2000 bis 2010 ging der Fall durch alle Instanzen, bis das Bundesverfassungsgericht am 7. Juli 2010 die Rechtsauffassung des Steuerberaters bestätigte. Der Mandant konnte sich über 70.000 Euro zuzüglich elfmal sechs Prozent Zinsen freuen. Also ein weiterer Fall von „bloß sich nicht alles gefallen lassen.“

„Giftliste“ am Parlament vorbei

Wie sich der Staat Steuereinnahmen sogar am Parlament vorbeizusichern versucht, wurde 1999 an einem besonders drastischen Beispiel deutlich.

Das Haushaltsbegleitgesetz der damaligen Bundesregierung unter Kanzler Gerhard Schröder zielte darauf ab, die Staatsfinanzen zu sanieren; unter anderem sollte dazu die Steuerpolitik reformiert werden, was jedoch auf Widerstand im Bundesrat stieß und das Gesetz in Gefahr brachte. Zur Erklärung: Steuergesetze brauchen stets die Zustimmung des Bundesrates; es sind sogenannte Zustimmungsgesetze, weil die Länderinteressen sehr stark betroffen sind. Daran ist übrigens auch im November 2023 das „Wachstumschancengesetz“ zunächst gescheitert. Erst 2024 konnte eine geänderte, sehr ausgedünnte Fassung in Kraft treten.

Zurück ins Jahr 1999: In der angespannten Situation setzten sich die damaligen Ministerpräsidenten Roland Koch (Hessen) und Peer Steinbrück (Nordrhein-Westfalen) heimlich zusammen, um einen eigenen Entwurf zu erstellen. Gemeinsam entwickelten sie eine Liste mit zahlreichen Steuervorteilen, die sie streichen wollten. Sie wurde später als „Koch-Steinbrück-Giftliste“ bezeichnet und sie sah unter anderem vor:


	30 Prozent statt 20 Prozent nicht abzugsfähige Bewirtungskosten,

	Kürzung der Eigenheimzulage,

	Kürzung der Pendlerpauschale,

	Kürzung des Sparerfreibetrags,

	Geschenke über 30 Euro sollten nicht abzugsfähig sein.



Doch alle diese Änderungen aus der Geheimabsprache der beiden Ministerpräsidenten hätten nochmals im Parlament das Gesetzgebungsverfahren durchlaufen müssen, um Gültigkeit zu erlangen. Konsequenterweise hat das Bundesverfassungsgericht nachträglich große Teile dieser Liste – aber nicht alle – über den Haufen geworfen.

Des Öfteren hat eine Bundesregierung auch versucht, durch, man muss wohl sagen, „Falschbenennung“ von Gesetzen den Bundestag zu täuschen, um das jeweilige Gesetzesvorhaben „durchzuboxen“. So wurde beispielsweise am 24. Juni 2017 das Bankgeheimnis (Paragraph 30a Abgabenordnung) rückwirkend aufgehoben. Um Widerstände im Bundestag zu umgehen, wurde diese „Kleinigkeit“ – die rückwirkende Aufhebung des Bankgeheimnisses – „der Einfachheit halber“ in das Gesetz zur Änderung des Steuerbeamten-Ausbildungsgesetzes“ eingebaut. Abenteuerlich? Mag sein, aber es kommt noch besser. Die Verschärfung des Paragraphen 13b UStG (Umkehr der Steuerschuldnerschaft zum Beispiel bei Bauleistungen) wurde als Teil des „Kroatien-Anpassungsgesetz“ in den Bundestag eingebracht. Es gab durch den EU-Beitritt Kroatien tatsächlich Änderungen am Umsatzsteuergesetz, aber gleichzeitig wurde der Paragraph 13b verschärft, der mit Kroatien gar nichts zu tun hatte, wohl aber mit der staatlichen Gier nach Geld.

Im Wachstumschanchengesetz, das am 17. November 2023 in den Bundestag eingebracht wurde, war die Meldepflicht für Steuergestaltungen auch bei rein inländischen Gestaltungen gesetzlich fixiert. Das Gesetz ist zum Glück im Bundesrat, also der Länderkammer, gescheitert. Im Kompromiss von 22. März 2024 vor dem Vermittlungsausschuss, der bei Streitigkeiten zwischen Bundestag und Bundesrat eingeschaltet wird, war diese Meldepflicht nicht mehr enthalten. Manchmal ist es also ein großes Glück, dass Steuergesetze nicht ohne Zustimmung des Bundesrates in Kraft treten können.

Doch nicht nur der Bundestag wird missachtet, wenn es gilt, per Gesetz das Steueraufkommen zu erhöhen. Auch der Europäische Gerichtshof wird dem höheren Ziel der staatlichen Steuermaximierung geopfert, wie das „Tax Treaty Overriding“ mehrfach verdeutlichte. Der Fachbegriff bezeichnet eine Situation, in der eine Vertragspartei eines internationalen Steuerabkommens (auch bekannt als Doppelbesteuerungsabkommen) Gesetze erlässt oder Maßnahmen ergreift, die den Bestimmungen des Abkommens entgegenstehen oder sie außer Kraft setzen. Konkret sind beispielhaft Paragraph 2 Außensteuergesetz: Besteuerung nach Staatsbürgerschaft bei Wegzug ins niedrigbesteuernde Ausland und Paragraph 6 Außensteuergesetz: GmbH-Anteile gelten bei Wegzug ins Ausland als steuerpflichtig verkauft, auch bei Wegzug in EU-Staaten (Neuauflage des „Reichsfluchtgesetzes“ von 1933). Klagen über diese Verstöße gegen die EU-Niederlassungsfreiheit wurden mehrfach vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen Deutschland entschieden – abgeschafft wurden die Gesetze trotzdem nicht.

Damit dem Staat nur ja kein Geld entgeht, macht er übrigens gerne andere Akteure zu seinen Gehilfen – per Gesetz, versteht sich. Beispielhaft dafür steht die Meldepflicht des Steuerberaters bei Auslandsgestaltungen, auch bei EU-Staaten. Das Ordnungsgeld bei Nicht-Meldung hat sich gewaschen: 20.000 Euro pro Fall. Vieles deutet darauf hin, dass dieses Prinzip künftig auf reine Inlandsgestaltungen ausgedehnt wird.

Deutsch-Schweizerischer Steuerkrieg

Der als Steuerberater tätige Autor des vorliegenden Buches hat ein Vorleben – als Steuerfahnder. Deshalb kennt er die Tricks und Kniffe des Staates, um an das Geld „seiner“ Bürger zu kommen, aus eigenem Erleben. In diese Zeit fällt auch der deutschschweizerische Steuerkrieg, der mehr als zehn Jahre lang dauerte und es wert ist, in diesem Buch erwähnt zu werden.

Eigentlich ist die Story, bei der es um Datendiebstahl, Denunziantentum, äußerst zweifelhaftes Handeln deutscher Beamter, Millionen Euro und einen Selbstmord geht, ein Wirtschaftskrimi, den man eher im Fernsehen als im realen Leben vermuten würde. Das Steuerdrama wäre es wert, ein eigenes Buch darüber zu schreiben. Es wird auf den folgenden Seiten stark verkürzt zumindest angerissen.

Worum geht es? Das Schweizer Bankgeheimnis ermöglichte es Deutschen jahrelang, ihr Geld auf den Konten eidgenössischer Banken zu bunkern, ohne dass der deutsche Fiskus davon erfuhr. Die Ursprünge lagen im Fürstentum Liechtenstein; nachfolgend die stark verkürzte Geschichte dazu:

Der Waise Heinrich Kieber, heute mit einer anderen Identität ausgestattet, wuchs ab seinem sechsten Lebensjahr im Heim auf. Die liechtensteinische Fürstin Gina kümmerte sich ein bisschen um ihn. Als sie 1989 starb, haute der 16-Jährige ab, reiste quer durch die halbe Welt und machte, so hat es der investigative Journalismus später rekonstruiert, einen Immobiliendeal in Barcelona, bei dem es zum Streit mit seinem damaligen Geschäftspartner kam, der ihn angeblich sogar folterte. Kieber kam frei und wollte, dass der Fall in Liechtenstein vor Gericht verhandelt wird, aber niemand glaubte ihm, auch nicht die Fürstenfamilie, die sich einst um ihn gekümmert hatte.

Im Jahr 2000 wurde er – damals immer noch unter dem Namen Heinrich Kieber – von der damaligen LGT Treuhand, die dem Fürstenhaus gehört, damit beauftragt, die Kundendaten zu digitalisieren. Er beschloss, Rache zu nehmen. Heimlich stahl er eine Sicherungskopie mit den Kundendaten der Bank und erpresste damit den Fürsten. Die Sache ging schief und Kieber wurde 2003 wegen schweren Betrugs verurteilt. Doch die Kopie der Kundendaten behielt er unbemerkt und ging damit drei Jahre später zum Bundesnachrichtendienst. Der BND informierte die Steuerfahndung und Mitte 2007 übergab Kieber eine ganze Reihe von Daten-DVDs mit Informationen über 1.400 Stiftungen deutscher Staatsbürger an die Fahnder. Das Pikante: Die Liechtensteiner „Stiftungen“ waren in Wirklichkeit ein illegales Steuersparmodell. Das Ergebnis nach einem halben Jahr Ermittlungen: über 600 Verfahren, 200 Selbstanzeigen und mindestens 220 Millionen Euro für den deutschen Steuersäckel. Datenhehler Kieber wurde Recherchen zufolge mit fünf Millionen Euro fürstlich entlohnt. Beide haben also gut verdient: die Staatskasse und der Denunziant. Der Fall machte nicht nur Schule in der deutschen Steuerfahndung, sondern auch bei einigen Mitarbeitern von Schweizer Banken, die sich durch den Verkauf von Daten ein gar nicht so kleines Vermögen hinzuverdienten.32

Ein Selbstmord wird vertuscht

Doch die Geschichte geht weiter. Im Jahr 2007 kümmerte sich der iranische IT-Techniker Sina L. bei der Credit Suisse computertechnisch um deutsche Kunden, die unter dem Schweizer Bankgeheimnis Zuflucht vor dem deutschen Fiskus suchten. Wohl aus historischem Interesse ging L. auf die Suche nach versteckten Geldern; schließlich sollten viele Nazi-Größen ihre Vermögen in der Schweiz gebunkert haben. Der Iraner sammelte seine Erkenntnisse in einer Mappe.

In einem nahegelegenen Fitnessclub lernte er den österreichischen Designer Wolfgang Umfogl kennen. Dem Österreicher wurde die Brisanz der Sache klar und er witterte das große Geschäft. Der damalige deutsche Bundesfinanzminister Peer Steinbrück hatte nämlich öffentlich angekündigt, die „Kavallerie“ ausrücken zu lassen, um nach in der Schweiz verstecktem Schwarzgeld deutscher Staatsbürger zu suchen. Wie die vom Hacker Sina L. erbeuteten Steuersünderdaten über Wolfgang Umfogl genau zur Steuerfahndung nach Deutschland gelangt sind, bleibt, von unbestätigten Geschichten abgesehen, im Unklaren. Sicher scheint, dass es mehrere Geheimtreffen zwischen Umfogl und Steuerfahndern aus Nordrhein-Westfalen gab, davon möglicherweise auch eines in der Schweiz – was ein Unding wäre, denn deutsche Beamte dürfen natürlich nicht im Ausland dienstlich tätig werden, ohne die Behörden des jeweiligen Landes wenigstens zu informieren. Umgekehrt haben wohl auch die Schweizer „Private Investigators“ nach Deutschland entsandt, um den zuständigen Chefermittler bei der Steuerfahndung in Nordrhein-Westfalen, Peter Beckhoff, auszuspionieren.

Am Ende zahlte die nordrhein-westfälische Landesregierung beachtliche 2,5 Millionen Euro an Umfogl für die umfangreichen Steuerdaten. Allerdings stellte allein der Zahlungsvorgang ebenfalls ein Husarenstück dar. Die Herausforderung: 2,5 Millionen Euro aus dem deutschen Staatssäckel sollten an den Schweizer Behörden vorbei auf ein österreichisches Konto von Wolfgang Umfogl geschmuggelt werden. Als auf Umfogls Konto rund 900.000 Euro eingingen, angewiesen von einem Notar aus Deutschland mit dem Verwendungszweck „Erbteilung“, machte die österreichische Bank eine Geldwäschemeldung und forderte den Notar auf, über die Herkunft den Geldes Auskunft zu geben. Dieser sagte wahrheitsgemäß: „vom nordrhein-westfälischen Finanzministerium“ – die Zahlung diene der „Begleichung einer vertraglichen Verpflichtung“. Die österreichischen Behörden informierten die Schweizer Staatsanwaltschaft und Wolfgang Umfogl wurde verhaftet. Am darauffolgenden Tag beging er in einer Schweizer Haftanstalt mit 43 Jahren Selbstmord – so stand es zumindest im offiziellen Obduktionsbericht.33

Es blieb kein Einzelfall. So ist der Fall des Deutschen Lutz Otte bekannt geworden, der 2010 als IT-Experte bei der Schweizer UBS arbeitete. Als ihm im Rahmen einer Kündigungswelle der Jobverlust drohte, verkaufte er, ähnlich wie Todeskandidat Umfogl, Daten von Bankkunden im großem Umfang, wiederum an die Steuerfahndung in Nordrhein-Westfalen. Genau wie Umfogl wurde er erwischt und musste ein Jahr in einer Schweizer Haftanstalt verbringen. Später schrieb er ein Buch darüber mit dem bezeichnenden Titel „Schwarzgeld“.34

Die Beispiele stehen exemplarisch dafür, mit welchen Methoden die Steuerfahndung am Rande der Legalität und manchmal wohl auch die Grenze überschreitend vorgeht, um Geld einzutreiben, von dem der Staat fest überzeugt ist, dass es ihm zusteht.

Doch es war erst die Cum-Ex-Affäre, die für jedermann sichtbar verdeutlichte, wie es einem ergehen kann, wenn man sich mit dem Steuerstaat anlegt. Zum Skandal wurde die Sache vor allem durch das Bemühen, den ehemaligen Ersten Bürgermeister Hamburgs und späteren Bundeskanzlers Olaf Scholz politisch darin zu verwickeln.

Der Steuerskandal Cum-Ex

Mit dubiosen Finanzgeschäften haben Banken und Großinvestoren den deutschen Staat um mehr als zehn und möglicherweise sogar über 30 Milliarden Euro an Steuern betrogen – so lautete der Vorwurf zum Cum-Ex-Geschäftsgebaren. Worum geht es?

Der findige ehemalige Steueranwalt Hanno Berger glaubte, eine Gesetzeslücke entdeckt zu haben, die sich zu Geld – viel Geld – machen ließe. Er entwickelte daraus ein Geschäftsmodell, das er selbst nicht als unrechtmäßig einstufte, sondern eben als „Gesetzeslücke“. Der Staat hatte bei der Gesetzgebung schlampig gearbeitet und eine Nutzungsmöglichkeit offengelassen, die er – Berger – entdeckte und für Banken und Investoren ausnutzte, so die Lesart des Steuerjuristen. Andere Topjuristen folgten der Auffassung Bergers und bestätigten diese in Form von Gutachten – und wurden dafür später genau wie Berger zu Haftstrafen verurteilt.35 Doch zunächst sei das Modell so einfach wie möglich dargestellt; es ist für Laien nicht leicht nachzuvollziehen.

Bei Cum-Ex-Geschäften handelt es sich um eine bestimmte Form von Aktiendeals rund um den Dividendenstichtag einer Aktiengesellschaft. Investoren und Banken handeln Aktien eines DAX-Konzerns mit („cum“) und ohne („ex“) Dividende, also der Gewinnbeteiligung der Anleger. Auf die Dividende wird bei Privatpersonen automatisch eine Kapitalertragssteuer in Höhe von 25 Prozent erhoben. Institutionelle Investoren, wie zum Beispiel Fonds oder Banken, sind hingegen von der Steuer ausgenommen. Sie können sie vom Staat zurückfordern. Bei Cum-Ex-Geschäften fließen diese Steuern gleich mehrfach zurück.

Für alle, die wissen wollen, wie so etwas konkret aussehen kann, sei ein Beispiel gegeben:36

Eine Aktiengesellschaft steht kurz vor ihrem Dividendenstichtag. Großinvestor A besitzt ein Aktienpaket dieser Aktiengesellschaft. Die Aktien sind derzeit vergleichsweise viel wert, da die Dividende noch eingepreist ist. Käuferbank B verkauft nun Aktienpakete dieser Aktiengesellschaft als Leerverkäufe an einen dritten Akteur C (nicht an A!). Das bedeutet, dass Leerverkäufer C zu diesem Zeitpunkt die Aktien noch nicht besitzt. A erhält am Stichtag die Dividende und zahlt darauf Steuern. Dafür erhält er eine Bescheinigung. Mit dieser kann er unter bestimmten Bedingungen die Steuern zurückfordern und tut dies auch. Nach Auszahlung der Dividende hat die Aktie an Wert verloren. Leerverkäufer C kauft nun die Aktien von Großinvestor A zu dem aktuellen, geringeren Wert (abzüglich Dividende). Anschließend liefert Leerverkäufer C die Aktien an die Käuferbank B und zahlt aufgrund des Wertverlusts einen Ausgleich. Die Entschädigung entspricht jedoch nicht der vollen Höhe der Dividende, sondern der Netto-Dividende (Dividende abzüglich Kapitalertragssteuer). Leerverkäufer C macht also ein gutes Geschäft. Die Käuferbank B erleidet jedoch auch keinen Verlust: B erhält eine Steuerbescheinigung für die vermeintlich abgeführte Kapitalertragssteuer (sie hatte ja ursprünglich Cum-Aktien gekauft) und holt sich ihr fehlendes Geld durch die Rückerstattung vom Staat zurück. Die Käuferbank B verkauft die Aktien wieder an den Großinvestor A zum gleichen Preis, zu dem A sie an den Leerverkäufer C verkauft hat. So können sich Käuferbank B und Aktionär A die vermeintlich gezahlten Steuern insgesamt zweimal erstatten lassen und sich die „Rendite“ untereinander aufteilen, indem etwa Provisionen und Beraterhonorare vereinbart werden.

Der erste aktenkundiger Cum-Ex-Fall stammt aus dem Jahr 1990; er wurde aber erst 2016 bekannt. 1999 fällte der Bundesfinanzhof ein Urteil, das Cum-Ex überhaupt erst ermöglichte – und man könnte die Meinung vertreten, auch legalisierte. Doch von Anfang an war klar, dass die Nutzung der Gesetzeslücke riskant ist und 2002 wendete sich der Bundesverband deutscher Banken an das Bundesfinanzministerium mit der Aufforderung, durch eine gesetzliche Änderung Klarheit zu schaffen. Der Verband schlug auch gleich Formulierungen hierfür vor. Zwischen 2005 und 2007 übernahm das Bundesfinanzministerium tatsächlich die Textvorgaben weitgehend. Dadurch wurde zwar Cum-Ex über inländische Banken unmöglich, aber der Weg über Auslandsbanken wurde – jedenfalls scheinbar – freigemacht. Dann schlug die Stunde der Whistleblower.

Die Stunde der Whistleblower

Ein Hinweisgeber wandte sich 2007 an die Finanzaufsichtsbehörde BaFin, ein anderer 2009 an das Bundesfinanzministerium. Der damalige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble begutachtete die Angelegenheit, blieb aber untätig.

Erst ab 2011 gärte die Sache. Um Missbrauch vorzubeugen, mussten die Banken und Investoren bei Cum-Ex-Geschäften die Bescheinigung eines Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers über die jeweilige Rechtmäßigkeit vorlegen. Ab Anfang 2012 musste die Kapitalertragssteuer nicht mehr von der Aktiengesellschaft, sondern von der Depotbank abgeführt werden. Dadurch wurde Cum-Ex finanztechnisch unmöglich gemacht, aber andere Varianten, die sich Cum-Cum nennen, wurden weiterhin genutzt.

Ab 2013 wurde die Sache „heiß“. Eine in diesem Jahr angestrengte Klage gegen die in Cum-Ex-Geschäfte verwickelte Bank Sarasin führte 2014 zu einer Großrazzia im Umfeld des Finanzinstituts, unter anderem auch bei Steueranwalt Hanno Berger. Eine andere Bank, die Landesbank Baden-Württemberg, zahlte 2014 freiwillig 150 Millionen Euro zurück, um sich aus der Schusslinie zu bringen. 2015 wurde die deutsche Dependance der kanadischen Maple Bank durchsucht, die später wegen Cum-Ex Insolvenz anmelden musste. Im gleichen Jahr akzeptierte die HypoVereinsbank als erste Bank einen Bußgeldbescheid wegen ihrer Verwicklung in Cum-Ex-Geschäfte.

2016 forderte die Bundesfinanzaufsicht von rund 180 Banken Auskunft über mögliche Cum-Ex-Geschäfte und die Staatsanwaltschaft begann Ermittlungen gegen zahlreiche Banken, darunter auch die Hamburger Privatbank M.M. Warburg, die später Olaf Scholz in die Angelegenheit verwickelte. Es folgten etliche weitere staatsanwaltliche Ermittlungen und Razzien bei Finanzinstituten und sogar beim Bankenverband. Mit Stand 2020 waren über eine Milliarde Euro an den Fiskus zurückgezahlt worden. 2023 wurde das Gesamtvolumen der Cum-Ex-Fälle auf knapp vier Milliarden Euro und das der Cum-Cum-Fälle sogar noch höher auf sechs Milliarden Euro veranschlagt.

Im gleichen Jahr gab die Unionsfraktion im Deutschen Bundestag bekannt, einen Untersuchungsausschuss zu beantragen, der die Rolle von Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Zeit als Erster Bürgermeister Hamburgs aufarbeiten sollte. 2022 war nämlich Strafanzeige gegen Scholz eingereicht worden; der Verdacht: Der „erste Mann Hamburgs“ habe damals politisch darauf hingewirkt, auf die Rückforderungen der Cum-Ex-Gelder von der in Hamburg ansässigen Warburg Bank zu verzichten bzw. diese verjähren zu lassen. Bei seiner Befragung im Ausschuss fiel der Bundeskanzler mit einer Standardantwort auf: „Daran habe ich keine Erinnerung.“37 Während Scholz ungeschoren davon kam, wurde der Finanzarchitekt von Cum-Ex, Hanno Berger, zu einer hohen Gefängnisstrafe verurteilt. Was er als clevere Ausnutzung einer Gesetzeslücke gewertet hatte, wurde im Nachhinein als schwere Straftat eingestuft.38

In den 1990er Jahren lagen von mehreren Steuerberatern und Steueranwälten Gutachten vor, die die Legalität des Cum-Ex-Modells bescheinigten. Aufgrund dieser Gutachten hatten sich Banken und Privatanleger überhaupt erst darauf eingelassen.

Um das nochmals zeitlich einzuordnen: 1999 fällte der Bundesfinanzhof ein Urteil, das man als Legalisierung von Cum-Ex einordnen konnte. Aber erst ab 2006 wurde die Schieberei mit Aktien mit und ohne Dividendenansprüche zwischen Banken und Investoren populär, um die vermeintliche Lücke im Gesetz auszunutzen, die 2012 geschlossen wurde. Elf Jahre später, 2021 entschied der Bundesgerichtshof, dass Cum-Ex-Geschäfte als Steuerhinterziehung zu werten sind.39 Der Staat hat offenbar einen langen Atem, wenn er den Verdacht hegt, ihm werde Steuergeld vorenthalten.

Heute gilt Cum-Ex als größter Steuerskandal in der Bundesrepublik Deutschland, der den Steuerzahler rund zwölf Milliarden Euro gekostet haben soll. Nach Einschätzung der Chefermittlerin in Sachen Cum-Ex, Anne Brorhilker, ging der Staat indes nicht hart und entschlossen genug gegen die Steuersünder vor. Im April 2024 reichte die Oberstaatsanwältin bei der Generalstaatsanwaltschaft die „Bitte um Entlassung aus dem Beamtenverhältnis“ ein. Sie begründete ihre Entscheidung: „Ich war immer mit Leib und Seele Staatsanwältin, gerade im Bereich von Wirtschaftskriminalität, aber ich bin überhaupt nicht zufrieden damit, wie in Deutschland Finanzkriminalität verfolgt wird. Da geht es oft um Täter mit viel Geld und guten Kontakten, und die treffen auf eine schwach aufgestellte Justiz.“ Außerdem könnten sich Beschuldigte oft aus Verfahren schlichtweg herauskaufen, wenn etwa Verfahren gegen Geldbuße eingestellt würden. „Dann haben wir den Befund: Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen.“ Die Politik habe elf Jahre nach Bekanntwerden der ersten Cum-Ex-Fälle noch immer nicht hinreichend reagiert, resümierte sie 2024. Sie beklagte „Nachfolgemodelle“ und eine Art „Hase-und-Igel-Spiel“.

Als Grund nannte sie weiterhin fehlende Kontrollen, was bei Banken und auf den Aktienmärkten geschehe. Sie zog einen Vergleich: „Wenn keine Kontrolle durch staatliche Organe passiert, dann greifen die Menschen in die Auslagen. Aber wenn da eine Videokamera über der Auslage installiert ist, dann denkt man dreimal darüber nach, ob man zugreift.“40 Das mag schon sein – einerseits. Andererseits: Wollen wir wirklich immer und überall im Leben eine Videokamera haben, die uns überwacht? Ist das unser Begriff von Freiheit?

Was es noch zu sagen gibt: Heute gehen auch wieder sehr viele „Steuersparmodell-Verkäufer“ mit diversen „Modellen“ auf Anleger zu und behaupten mit anwaltlichen Gutachten, es sei alles legal. Doch es gilt zu bedenken: Alle diese Gutachten sind nichts wert, wenn es ein Gericht irgendwann anders sieht. Steuerprozesse können lange dauern und zu einem bitteren Ende führen, wie Cum-Ex allzu deutlich veranschaulicht. Also bitte beachten: Nicht jedes vermeintliche Steuersparmodell ist auf Dauer legal, nur weil ein Gutachten darüber vorliegt.




Besser gut beraten

Wer glaubt, man müsse nur alles korrekt machen, um kein Steuersünder zu werden, der irrt gewaltig. Immer wieder tauchen Fallstricke auf, die auch den steuertreuesten Bürger schnell zum Steuergejagten machen können. Beispiele dafür gibt es zuhauf. Einige wenige werden auf den nächsten Seiten konkretisiert.

Selbstständig oder abhängig beschäftigt

Im Herbst 2022 entschied das Bundessozialgericht, dass Gesellschafter-Geschäftsführer einer Anwaltskanzlei als abhängig beschäftigt gelten können und unter Umständen sozialversicherungspflichtig sind. Gleiches galt analog für selbstständige Ärzte, Architekten oder Steuerberater.41 Die Folgen waren fatal für die Betroffenen: Für mindestens vier Jahre waren bei ihnen nun arbeitgeber- und arbeitnehmerseitig Beiträge für die Sozialversicherung fällig. Die Nachzahlungen für die Arbeitgeber betrugen etwas mehr als 110.000 Euro – pro Person. Allein bei den Anwälten betraf dies bundesweit mehr als 3.000 Partnergesellschaften.

Die entscheidende Frage dabei lautet, welche „Rechtsmacht“ der jeweilige Gesellschafter einer Partnerschaft oder einer GmbH tatsächlich hat. Also: Kann die jeweilige Person das Unternehmen so führen, wie es ein selbstständiger Alleinunternehmer könnte? Ist das gegeben, gilt man nach Überprüfung des Sozialversicherungsstatus als selbstständig. Wird die Frage nach der Rechtsmacht nicht bejaht, droht eine Nachzahlung der Sozialversicherungsbeiträge, weil man unter die abhängige Beschäftigung fällt.

Die Antwort ist je nach Konstellation im Betrieb nicht so leicht zu geben – und sie kann sich nachträglich etwa mit der Entwicklung der Rechtsprechung ändern. Wer lange Zeit als selbstständig eingestuft wurde und später dann zum abhängig Beschäftigten umgestuft wird, muss die Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen. Mittelständische Firmen können durch eine solche Neubewertung ohne Weiteres in den Ruin getrieben werden. Den Staat kümmert’s wenig; Hauptsache, er bekommt sein Geld. Denn sollte das Unternehmen tatsächlich bankrott gehen, haftet der Einzelne für die Nachzahlung.

Kommen wir zu einem weiteren Beispiel aus einem ganz anderen Sektor: dem Verkehr.

Der Autofahrer, das geschröpfte Wesen

Die politische Vorgabe der Bundesregierung war eindeutig: Der CO2-Ausstoß soll im Autoverkehr drastisch gesenkt werden. Und wie erreicht man das am besten? Die Antwort scheint ebenso eindeutig: Indem man den Autofahrern immer mehr Geld abnimmt.

Im Jahr 2020 wurde hierzu ein umfangreiches Klimapaket beschlossen. Die Auswirkungen 2021: Kfz-Steuererhöhungen, CO2-Bepreisung und Anhebung der Spritpreise. Seitdem fallen vor allem für Wagen mit hohem CO2-Ausstoß höhere Kosten an, aber auch im mittleren Segment haben diese zugenommen.

Immerhin: Wer sich politisch korrekt verhielt und auf ein E-Auto umstieg, wurde bis zu zehn Jahre von der Kfz-Steuer befreit.42 So funktioniert es, wenn der Staat, wie an anderer Stelle in diesem Buch ausführlich dargestellt, Steuern dafür einsetzt, um damit unser politisch korrektes Wohlverhalten zu steuern.

Früher war alles besser – oder?

Für alle Zeitgenossen, die die Auffassung vertreten, früher sei alles besser gewesen, sollen die nachfolgenden überlieferten Zitate zeigen, dass daran zumindest in Bezug auf das Steuerrecht erhebliche Zweifel gerechtfertigt sind.


Rom, 282 n. Chr.: Casparius, Senator



Aus einer Sitzung des römischen Senats im Jahre 282 nach Christus ist das folgende Zitat des Senators Casparius überliefert:

„Lobend gleichzustellen ist diese Steuerreform allen Steuerreformen, die es jemals gab oder die je kommen werden. Sie ist modern, gerecht, entlastend und kunstvoll:


	modern, weil jede der alten Steuern einen neuen Namen trägt,

	gerecht, weil sie alle Bürger gleich benachteiligt,

	entlastend, weil sie keinem Steuerzahler mehr einen vollen Beutel lässt, und

	kunstvoll, weil sie in langen Worten ihren kurzen Sinn versteckt.“



Frankreich im Jahre 1670: Jean-Baptiste Colbert, Finanzminister Ludwigs XIV

„Die Kunst der Besteuerung liegt darin, die Gans so zu rupfen, dass sie unter möglichst wenig Geschrei so viele Federn wie möglich lässt.“

Deutschland im Jahre 1798: Amschel Mayer von Rothschild

„Die Unkenntnis der Steuergesetze befreit nicht von der Pflicht zum Steuernzahlen. Die Kenntnis aber häufig.“

Wir halten also folgendes fest: Steuern wurden bereits vor über 1700 Jahren als ungerecht empfunden. Die Idee der indirekten Steuern gab es bereits vor fast 350 Jahren. Und es war bereits vor mehr als 200 Jahren sinnvoll, einen Steuerberater zu haben, um der Komplexität der Steuerbürokratie mit Fachwissen zu begegnen.43

Wer sich also über das moderne Steuerwesen aufregt, mag bedenken: Der moderne Bürger ist immerhin mit mehr „Waffen“ gegen die Bürokratie ausgestattet als jede frühere Generation – vom Steuerberater bis zum Bundesfinanzhof (BFH).

Doch es muss nicht immer gleich so hoch hinaus bis zum BFH gehen. In den meisten Fällen genügt es schlichtweg, sich einen guten Steuerberater zu suchen. Auf diese fachliche Begleitung sollte man indes nicht verzichten. Wie schief es gehen kann, wenn ein Kleinunternehmer die Buchhaltung selber machen will, um sich die Steuerberatungskosten zu sparen, zeigt das folgende Beispiel.

Warum sich ein Steuerberater lohnt

Ein Unternehmer hatte über vier Jahre sowohl Buchhaltung als auch Steuererklärungen und Jahresabschlüsse seiner Firmen in der Rechtsform einer UG (haftungsbeschränkt) selbst erstellt. Dann kam der Betriebsprüfer des Finanzamts und stellte folgendes fest:

Der Unternehmer hatte seine privaten Ausgaben vom Bankkonto der UG bestritten und diese jeweils wie folgt gebucht: 2100 (Privatentnahmen) an 1800 (Bank). Über drei Jahre waren dabei insgesamt 96.000 Euro gebucht worden.

Indes: Entnahmen aus einer UG sind im Gesetz nicht vorgesehen, sie sind schlichtweg nicht möglich. Zahlungen an den Gesellschafter der Firma sind entweder Geschäftsführergehalt, Darlehen oder verdeckte Gewinnausschüttungen. Da weder ein Geschäftsführer-Anstellungsvertrag noch ein Darlehensvertrag vorlagen, konnte es sich also steuerrechtlich nur um verdeckte Gewinnausschüttungen handeln. „Ihr Mandant hat das ja durch seine Buchungen auch zum Ausdruck gebracht“, sagte der Prüfer zu dem Steuerberater, der schließlich eingeschaltet wurde, nachdem es längst zu spät war. Der Unternehmer hatte nämlich auch die Betriebsprüfung selbst betreut und den Steuerberater erst beauftragt, nachdem er mit Entsetzen die geänderten Steuerbescheide zugestellt bekommen hatte.

Folgendes hatte der Betriebsprüfer im Einklang mit dem Steuerrecht – also völlig zu Recht – aus den Buchungen gemacht:

1. Gewinnerhöhung bei der UG um 96.000 Euro:


	ergo 14.400 Euro Körperschaftsteuer,

	ergo 14.000 Euro Gewerbesteuer;



2. Einkommenserhöhung beim Geschäftsführer (Steuersatz 30 Prozent) 96.000 Euro Ausschüttung abzüglich 38.400 Euro steuerfreie Teileinkünfte, verbleiben 57.600 Euro;


	ergo 17.280 Euro Einkommensteuer.



Gegen die steuerliche Feststellung war kein Kraut mehr gewachsen, dann erstens sind rückwirkende Darlehens- oder Geschäftsführerverträge zwischen UG und Gesellschafter steuerlich unwirksam, wären also nur für die Zukunft möglich, und zweitens besitzt die Buchführung eine erhöhte Beweiskraft.

Das Einzige, was der Steuerberater noch tun konnte, war, den Unternehmer aus dem eingeleiteten Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung herauszubekommen.44

Rechnen wir einmal nach, was passiert wäre, wenn der Unternehmer von Anfang an professionelle Hilfe in Anspruch genommen hätte:

Er hat an Steuerberaterhonorar gespart:


	Für Buchführung: 48-mal 500 Euro, also 24.000 Euro,

	für Jahresabschlüsse viermal 2.500, also 10.000 Euro,

	für Steuererklärungen viermal 1.000 Euro, also 4.000 Euro.



Ersparnis insgesamt somit 38.000 Euro.

Stattdessen musste er an das Finanzamt 45.680 Euro nachzahlen. Hinzu kamen Zinsen auf die Steuernachzahlungen von sechs Prozent pro Jahr in Höhe von insgesamt 3.850 Euro. Nochmals dazu kam eine Geldauflage für die Einstellung des Strafverfahrens wegen Steuerhinterziehung nach Paragraph 153a StPO von 10.000 Euro. Der Gesamtschaden belief sich also auf 59.660 Euro. Durch eine einfache Beratung wäre der finanzielle Aufwand der UG deutlich niedriger gewesen. Von der emotionalen Belastung eines Steuerstrafverfahrens einmal ganz abgesehen.

Das ist natürlich nur ein Beispiel, das indes exemplarisch dafür steht, dass das Thema Steuern selbst für einen Kleinunternehmer ohne professionelle Hilfe im Grunde nicht zu bewältigen ist. Das hängt auch damit zusammen, dass sich die zugrundeliegende Rechtslage häufig derart komplex präsentiert, dass sie selbst für Fachleute nur schwer durchschaubar ist.

Rätselraten für die Bürger

Greifen wir ein einziges Beispiel unter unzähligen von Gesetzen, Verordnungen, Anschreiben, Festsetzungen, Erklärungen, Erläuterungen und sonstigen Regelwerken aus dem Steuerrecht heraus, das niemand außer Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern oder sonstigen Experten zu verstehen vermag (wer des Lesens dieser Amtslitanei überdrüssig wird, kann getrost die nächsten Seiten in kursiver Schrift überfliegen oder überspringen, aber es erschien den Autoren unabdingbar, wenigstens ein Schreiben aus Absurdistan in voller Länge abzudrucken).45

Zur Einordnung: Der nachfolgende Text in kursiver Schrift wurde vom Bundesfinanzministerium verfasst, um die Auswirkungen des Zinsurteils des Bundesverfassungsgerichts den Finanzbeamten so darzustellen, dass sie es umsetzen können. Es ist ein „Formulierungswunder“ der Exekutive, die auf diese Weise verzweifelt versucht, einen verfassungswidrigen Zustand möglichst „glatt“ in einen verfassungsgemäßen umzuwandeln – leider kein Einzelfall. Hier der Text:

Festsetzung von Zinsen nach §§ 233a bis 237 in Verbindung mit § 238 Absatz 1 Satz 1 Abgabenordnung (AO); Vorläufige Festsetzung (§ 165 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 AO) und Aussetzung der Festsetzung von Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 (§ 165 Absatz 1 Satz 4 in Verbindung mit Satz 2 Nummer 2 AO); Aussetzung der Vollziehung und Ruhen von Rechtsbehelfsverfahren.

Das Bundesverfassungsgericht hat in den Verfahren 1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17 mit am 18. August 2021 veröffentlichtem Beschluss vom 8. Juli 2021 im Ergebnis entschieden:


	   § 233a in Verbindung mit § 238 Absatz 1 Satz 1 AO ist mit Artikel 3 Absatz 1 GG unvereinbar, soweit der Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2014 ein Zinssatz von 0,5 % pro Monat zugrunde gelegt wird.

	   Für Verzinsungszeiträume bis 31. Dezember 2018 ist das bisherige Recht aber weiter anwendbar (Fortgeltungsanordnung).

	   Für Verzinsungszeiträume ab 1. Januar 2019 gilt Folgendes:




	§ 233a in Verbindung mit § 238 Absatz 1 Satz 1 AO ist als Folge des Verstoßes gegen Artikel 3 Absatz 1 GG unanwendbar (Anwendungssperre).

	Gerichte und Verwaltungsbehörden dürfen diese Normen insoweit nicht mehr anwenden, laufende Verfahren sind auszusetzen. D.h. betragsmäßig „neue“ Nachzahlungs- und Erstattungszinsen dürfen auf der Grundlage des § 233a in Verbindung mit § 238 Absatz 1 Satz 1 AO nicht mehr festgesetzt werden.

	Unanfechtbare Zinsfestsetzungen, die auf der Anwendung von § 233a in Verbindung mit § 238 Absatz 1 Satz 1 AO beruhen, sind wegen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts weder aufzuheben noch zu ändern (§ 79 Absatz 2 Satz 1 BVerfGG entsprechend). Sie genießen Bestandskraft. Die Vollstreckung aus einer solchen Entscheidung ist - soweit sie noch nicht vollzogen ist - allerdings unzulässig (§ 79 Absatz 2 Satz 2 BVerfGG entsprechend).

	Ansprüche des Zinsschuldners gegen die Finanzbehörde aus ungerechtfertigter Bereicherung hinsichtlich bereits entrichteter Zinsen sind ausgeschlossen (§ 79 Absatz 2 Satz 4 BVerfGG).

	Der Gesetzgeber ist verpflichtet, bis zum 31. Juli 2022 eine verfassungsgemäße Neuregelung für Verzinsungszeiträume ab 1. Januar 2019 zu treffen.



Die Unvereinbarkeitserklärung erstreckt sich ausdrücklich nicht auf die anderen Verzinsungstatbestände nach der AO zulasten der Steuerpflichtigen, namentlich auf Stundungs-, Hinterziehungs- und Aussetzungszinsen nach den §§ 234, 235 und 237 AO. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts betrifft aber auch nicht die Verzinsung zugunsten der Steuerpflichtigen nach § 236 AO.

Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt Folgendes:

I. Erstmalige Zinsfestsetzungen nach § 233a AO

Sämtliche erstmalige Festsetzungen von Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 sind gemäß § 165 Absatz 1 Satz 4 in Verbindung mit Satz 2 Nummer 2 und § 239 Absatz 1 Satz 1 AO auszusetzen.

Aussetzung der Zinsfestsetzung bedeutet, dass die bei Anwendung des nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr anwendbaren § 233a in Verbindung mit § 238 Absatz 1 Satz 1 AO für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 anfallenden Nachzahlungs- oder Erstattungszinsen nicht festgesetzt werden. Die ausgesetzte Zinsfestsetzung ist nachzuholen, soweit und sobald die Ungewissheit durch eine rückwirkende Gesetzesänderung beseitigt ist (§ 165 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 AO).

Für Verzinsungszeiträume bis 31. Dezember 2018 anfallende Nachzahlungs- oder Erstattungszinsen nach § 233a AO sind hingegen - endgültig - festzusetzen. Unter Verzinsungszeiträumen bis zum 31. Dezember 2018 sind hierbei nur volle Zinsmonate zu verstehen, die spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 2018 enden.

In betroffene Zinsbescheide ist folgender Erläuterungstext aufzunehmen:

„Die Festsetzung von Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 ist gemäß § 165 Absatz 1 Satz 4 in Verbindung mit Satz 2 Nummer 2 und § 239 Absatz 1 Satz 1 AO ausgesetzt.

Die Aussetzung der Zinsfestsetzung erfolgt aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 8. Juli 2021, Az. 1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17, nach der § 233a in Verbindung mit § 238 Absatz 1 Satz 1 AO für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 bis zu einer rückwirkenden Gesetzesänderung nicht mehr angewendet werden darf. Nach Verkündung der vom Bundesverfassungsgericht geforderten rückwirkenden Gesetzesänderung wird die Festsetzung von Nachzahlungs- und Erstattungszinsen gegebenenfalls nachgeholt.

Für Verzinsungszeiträume bis zum 31. Dezember 2018 ergeht die Festsetzung von Nachzahlungs- und Erstattungszinsen endgültig.“

II. Geänderte oder berichtigte Zinsfestsetzungen nach § 233a AO

Bei Änderungen oder Berichtigungen von Festsetzungen von Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 ist wie folgt zu verfahren:

1. Wird eine Zinsfestsetzung nach § 164 Absatz 2 in Verbindung mit § 239 Absatz 1 Satz 1 AO geändert oder wird der Vorbehalt der Nachprüfung der Zinsfestsetzung nach § 164 Absatz 3 in Verbindung mit § 239 Absatz 1 Satz 1 AO aufgehoben, ist die geänderte oder berichtigte Zinsfestsetzung für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 im Umfang der betragsmäßig neu festzusetzenden Zinsen nach § 165 Absatz 1 Satz 4 in Verbindung mit Satz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 239 Absatz 1 Satz 1 AO auszusetzen. Für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 ist sie im Übrigen nach § 165 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 239 Absatz 1 Satz 1 AO vorläufig vorzunehmen. Dies gilt auch, wenn die unter dem Vorbehalt der Nachprüfung ergangene Zinsfestsetzung nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 zugleich nach § 165 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 in Verbindung mit § 239 Absatz 1 Satz 1 AO (ganz oder teilweise) vorläufig ergangen war. Für Verzinsungszeiträume bis zum 31. Dezember 2018 ist die Zinsfestsetzung nach § 165 Absatz 2 Satz 2 AO für endgültig zu erklären.

In die geänderte Zinsfestsetzung ist folgender Erläuterungstext aufzunehmen:

„Die Festsetzung von Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 ist gemäß § 165 Absatz 1 Satz 4 in Verbindung mit Satz 2 Nummer 2 und § 239 Absatz 1 Satz 1 AO ausgesetzt. Hiervon ausgenommen sind bereits vor Veröffentlichung der nachfolgend genannten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts festgesetzte Nachzahlungs- und Erstattungszinsen.

Die Aussetzung der Zinsfestsetzung erfolgt aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 8. Juli 2021, Az. 1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17, nach der § 233a in Verbindung mit § 238 Absatz 1 Satz 1 AO für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 bis zu einer rückwirkenden Gesetzesänderung nicht mehr angewendet werden darf. In Abhängigkeit von der Entscheidung des Gesetzgebers über eine rückwirkende Neuregelung wird die Festsetzung von Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nachgeholt.

Vor Veröffentlichung der vorgenannten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts unter dem Vorbehalt der Nachprüfung und/oder (teilweise) vorläufig festgesetzte Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 werden im Hinblick auf die vom Bundesverfassungsgericht geforderte gesetzliche Neuregelung gemäß § 165 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und § 239 Absatz 1 Satz 1 AO im Übrigen vorläufig festgesetzt. Nach Verkündung einer rückwirkenden Gesetzesänderung wird die Festsetzung der Nachzahlungs- und Erstattungszinsen entsprechend geändert.

Für Verzinsungszeiträume bis zum 31. Dezember 2018 ergeht die Festsetzung von Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach § 165 Absatz 2 Satz 2 AO endgültig.“

2. Werden Zinsfestsetzungen nach anderen Vorschriften (einschließlich des § 165 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 239 Absatz 1 Satz 1 AO) - sei es zugunsten oder zuungunsten der Steuerpflichtigen - geändert oder berichtigt, gilt Folgendes:

a) Ist die vorangegangene Zinsfestsetzung in vollem Umfang nach § 165 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 in Verbindung mit § 239 Absatz 1 Satz 1 AO vorläufig ergangen (vgl. BMF-Schreiben vom 2. Mai 2019, IV A 3 - S 0338/18/10002, BStBl I S. 448), ist die geänderte oder berichtigte Zinsfestsetzung für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 im Umfang der betragsmäßig neu festzusetzenden Zinsen nach § 165 Absatz 1 Satz 4 in Verbindung mit Satz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 239 Absatz 1 Satz 1 AO auszusetzen. Für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 ist sie im Übrigen nach § 165 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 239 Absatz 1 Satz 1 AO vorläufig vorzunehmen. Für Verzinsungszeiträume bis zum 31. Dezember 2018 ist die Zinsfestsetzung nach § 165 Absatz 2 Satz 2 AO für endgültig zu erklären. In die geänderte Zinsfestsetzung ist derselbe Erläuterungstext wie unter II.1 aufzunehmen.

b) Ist die vorangegangene Zinsfestsetzung nur teilweise vorläufig ergangen, ist die geänderte oder berichtigte Zinsfestsetzung für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 im Umfang der betragsmäßig neu festzusetzenden Zinsen nach § 165 Absatz 1 Satz 4 in Verbindung mit Satz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 239 Absatz 1 Satz 1 AO auszusetzen. Für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 ist sie bis zum Umfang der bisher vorläufigen Festsetzung nach § 165 Absatz 1 Satz 2. Nummer 2 in Verbindung mit § 239 Absatz 1 Satz 1 AO vorläufig vorzunehmen. Für Verzinsungszeiträume bis zum 31. Dezember 2018 ist die Zinsfestsetzung nach § 165 Absatz 2 Satz 2 AO für endgültig zu erklären.

In die geänderte Zinsfestsetzung ist derselbe Erläuterungstext wie unter II.1 aufzunehmen.

Ist die vorangegangene Zinsfestsetzung weder unter dem Vorbehalt der Nachprüfung noch vorläufig ergangen, ist die geänderte oder berichtigte Zinsfestsetzung für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 im Umfang der betragsmäßig neu festzusetzen- den Zinsen nach § 165 Absatz 1 Satz 4 in Verbindung mit Satz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 239 Absatz 1 Satz 1 AO auszusetzen. Hinsichtlich der für Verzinsungszeiträume bis 31. Dezember 2018 berechneten Zinsen sowie hinsichtlich der für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 unanfechtbar festgesetzten Zinsen ist die Zinsfestsetzung endgültig vorzunehmen.

In die geänderte Zinsfestsetzung ist folgender Erläuterungstext aufzunehmen:

„Die Festsetzung von Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 ist gemäß § 165 Absatz 1 Satz 4 in Verbindung mit Satz 2 Nummer 2 und § 239 Absatz 1 Satz 1 AO ausgesetzt. Hiervon ausgenommen sind bereits vor Veröffentlichung der nachfolgend genannten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts festgesetzte Nachzahlungs- und Erstattungszinsen.

Die Aussetzung der Zinsfestsetzung erfolgt aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 8. Juli 2021, Az. 1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17, nach der § 233a in Verbindung mit § 238 Absatz 1 Satz 1 AO für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 bis zu einer rückwirkenden Gesetzesänderung nicht mehr angewendet werden darf. In Abhängigkeit von der Entscheidung des Gesetzgebers über eine rückwirkende Neuregelung wird die Festsetzung von Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nachgeholt.

Für Verzinsungszeiträume bis zum 31. Dezember 2018 sowie hinsichtlich der für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 bereits unanfechtbar festgesetzten Zinsen erfolgt die Zinsfestsetzung endgültig.“

3. Unter Verzinsungszeiträumen bis zum 31. Dezember 2018 sind in den vorstehenden Fällen nur volle Zinsmonate zu verstehen, die spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 2018 enden.

III. Mit vorläufigen Steuerfestsetzungen verbundene Zinsfestsetzungen nach § 233a AO

Werden (ganz oder teilweise) ausgesetzte Zinsfestsetzungen in den in den Abschnitten I und II genannten Fällen mit vorläufigen Steuerfestsetzungen verbunden, in denen ein Erläuterungstext gemäß BMF-Schreiben vom 15. Januar 2018 (IV A 3 – S 0338/17/10007, BStBl 2018 I S. 2) ausgegeben wird, sind jeweils die in Abschnitt I und II genannten Erläuterungstexte dem Bescheid ebenfalls beizufügen.

IV . Einspruchsfälle

In Fällen eines zulässigen Einspruchs gegen eine Zinsfestsetzung nach § 233a AO, in dem die Verfassungsmäßigkeit des Zinssatzes nach § 238 Absatz 1 AO bestritten wurde, ist wie folgt zu verfahren:

   1. Hinsichtlich der Verzinsungszeiträume bis 31. Dezember 2018 ist der Einspruch - gegebenenfalls durch eine Teileinspruchsentscheidung - als unbegründet zurückzuweisen, wenn er nicht zurückgenommen wird. Wurde im Einspruchsverfahren insoweit nach § 361 AO Aussetzung der Vollziehung gewährt, ist insoweit Nummer 8.2 des AEAO zu § 361 zu beachten.

   2. Soweit die Festsetzung von Nachzahlungs- und Erstattungszinsen für Verzinsungszeiträume ab 1. Januar 2019 nicht entsprechend den Ausführungen zu den Abschnitten I bis III ausgesetzt bzw. vorläufig festgesetzt worden ist, ist das Einspruchsverfahren nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auszusetzen (vgl. Rz. 253 des eingangs genannten Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts). Die Vollziehung der Zinsfestsetzung ist insoweit ebenfalls auszusetzen. Nach Verkündung der vom Bundesverfassungsgericht geforderten rückwirkenden Gesetzesänderung wird das Einspruchsverfahren fortgesetzt.

   3. Wird gegen eine Aussetzung der Festsetzung von Erstattungszinsen für Verzinsungszeiträume ab 1. Januar 2019 Einspruch eingelegt, ist der Einspruch unter Hinweis auf die eingangs genannte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts als unbegründet zurückzuweisen. Nach Verkündung der vom Bundesverfassungsgericht geforderten rückwirkenden Gesetzesänderung wird die ausgesetzte Zinsfestsetzung gegebenenfalls nachgeholt.

V. Rechtshängige Fälle

In Fällen, in denen im Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses BMF-Schreibens bereits Verfahren zur Frage der Verfassungsmäßigkeit der Höhe des Zinssatzes von 0,5 Prozent pro Monat (§ 238 Absatz 1 Satz 1 AO) bei einem Finanzgericht oder beim Bundesfinanzhof anhängig sind, ist es Sache der Gerichte, das Verfahren und die Vollziehung der Zinsfestsetzung für Verzinsungszeiträume ab 1. Januar 2019 auszusetzen.

VI. Aussetzung der Vollziehung

Soweit die Vollziehung von Zinsfestsetzungen nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume bis einschließlich 31. Dezember 2018 nach dem BMF-Schreiben vom 14. Dezember 2018 (IV A 3 - S 0465/18/10005-01, BStBl I S. 1393), geändert durch das BMF-Schreiben vom 27. November 2019 (IV A 3 - S 0465/19/10004 :001, BStBl I S. 1266), ausgesetzt wurde, ist die Aussetzung der Vollziehung entsprechend Nummer 8.2 des AEAO zu § 361 zu beenden.

Soweit die Vollziehung von Zinsfestsetzungen nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume ab 1. Januar 2019 nach dem BMF-Schreiben vom 14. Dezember 2018 (IV A 3 - S 0465/18/1000501, BStBl I S. 1393), geändert durch das BMF-Schreiben vom 27. November 2019 (IV A 3 - S 0465/19/10004 :001, BStBl I S. 1266), ausgesetzt wurde, bleibt die Aussetzung der Vollziehung bis auf Weiteres bestehen.

VII. Zinsen nach den §§ 234 bis 237 AO

Soweit Zinsen nach den §§ 234 bis 237 AO sowie andere Zinsen, auf die § 238 Absatz 1 AO anzuwenden ist, nach dem BMF-Schreiben vom 2. Mai 2019 (IV A 3 - S 0338/18/10002, BStBl I S. 448) ganz oder teilweise nach § 165 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 in Verbindung mit § 239 Absatz 1 Satz 1 AO vorläufig festgesetzt worden sind, sind diese nach § 165 Absatz 2 Satz 4 AO nur für endgültig zu erklären, wenn der Zinsschuldner dies beantragt oder der Zinsbescheid aus anderem Grund aufzuheben oder zu ändern ist. Wurde gegen eine solche Zinsfestsetzung Einspruch eingelegt, ist der Einspruch als unbegründet zurückzuweisen. Wurde im Einspruchsverfahren Aussetzung der Vollziehung gewährt, ist Nummer 8.2 des AEAO zu § 361 zu beachten.

Die Anrechnung von Zinsen nach § 233a AO auf Stundungszinsen (§ 234 Absatz 3 AO), Hinterziehungszinsen (§ 235 Absatz 4 AO), Prozesszinsen (§ 236 Absatz 4 AO) und Aussetzungszinsen (§ 237 Absatz 4 AO) ist ggf. anzupassen.

VIII. Schlussbestimmungen

Das BMF-Schreiben vom 14. Dezember 2018 (IV A 3 - S 0465/18/10005-01, BStBl I S. 1393), geändert durch das BMF-Schreiben vom 27. November 2019 (IV A 3 - S 0465/19/10004 :001, BStBl I S. 1266), wird mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Dieses BMF-Schreiben tritt mit sofortiger Wirkung an die Stelle des BMF-Schreibens vom 2. Mai 2019 (IV A 3 - S 0338/18/10002, BStBl I S. 448).

Alles klar, oder wie der Bundesfinanzhof formulierte:

Inhalt und Systematik der Vorschrift erschließen sich bei hoher Fehleranfälligkeit allenfalls mit subtiler Sachkenntnis, außerordentlichen methodischen Fähigkeiten und einer gewissen Lust am Lösen von Denksport-Aufgaben.

Doch das zitierte Schreiben hat noch eine viel weitreichendere Dimension. Es war als Reaktion auf den am 18. August 2021 veröffentlichten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts – 1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17 – erlassen worden. In diesem Beschluss hatte das Bundesverfassungsgericht die Zinsen auf Steuernachforderungen in Höhe von 0,5 Prozent pro Monat, also sechs Prozent pro Jahr, in dieser Höhe als verfassungswidrig angesehen. Im Klartext: Die Finanzverwaltungen hatten über viele Jahre hinweg gegen das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verstoßen.

Der Staat als Bankräuber darf das Geld behalten

Der Kernsatz in dem Beschluss lautete, dass mit Zinsen in dieser (unangemessenen) Höhe eine Überkompensation vorgenommen würde, die Enteignungscharakter habe und daher verfassungswidrig sei. Interessant an diesen Beschlüssen des BVerfG war indes, dass trotz der Verfassungswidrigkeit dem Staat gestattet wurde, bis zum Veranlagungszeitraum 2018 die Zinsen in Höhe von sechs Prozent weiter zu erheben. Also: Das Vorgehen des Staates war verfassungswidrig, aber es wurde ihm dennoch über Jahre hinweg gestattet, nachträglich durch das oberste deutsche Gericht bestätigt.

Einer der beiden Autoren hatte dazu beim Bundesverfassungsgericht nachgefragt. Die Antwort: Das Urteil habe haushaltspolitische Gründe. Man wolle die Staatsfinanzen nicht durcheinanderbringen.

Um die Dramatik dieses Sachverhalts zu verdeutlichen, sei folgende Szene skizziert: Ein Bankräuber steht vor Gericht in der mündlichen Verhandlung und der Richter sagt zu ihm: „Also, wenn du ab sofort damit aufhörst, Banken auszurauben, dann darfst du deine bisherige Beute behalten, weil du ja sonst wirtschaftliche Schwierigkeiten bekämst.“

Kurzum: Dieses Urteil war in dieser Form ein schlechtes Signal, denn es animierte den Gesetzgeber, weiterhin verfassungswidrige Steuergesetze zu lancieren – und derer gibt es einige und viele davon sind auch noch beim Bundesverfassungsgericht anhängig. Sollte nach zehn Jahren „Instanzenweg“ letztendlich die Verfassungswidrigkeit festgestellt werden, so werden weder die dafür Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen, noch erhält der Bürger sein Geld aus dieser Enteignung zurück. Etwas Vergleichbares gab es bereits 1995 in einem Urteil gegen die Vermögensteuer: verfassungswidrig seit 1955; die Erhebung wurde den Finanzämtern aber bis 31. Dezember 1996 gestattet.

Salopp formuliert ist die (Steuer)Bürokratie augenscheinlich in der Lage, unendlich viele und unendlich schwierige Kreuzworträtsel zu ihren Gunsten zu erfinden, aber mutmaßlich kann sie kein einziges davon selbst lösen – das überlässt sie lieber den Bürgern. Wird sie bei Verstößen gegen das Grundgesetz erwischt, bleibt das nicht nur folgenlos für sie, sondern die Strafe zahlen letztendlich die Bürger.

Ein Freund, der sich mit der Materie auskennt, darf beim Rätsellösen helfen? Weit gefehlt! Unerlaubte Hilfe bei der Steuererklärung ist strafbar in Deutschland. Helfen dürfen nur Steuerberater, Lohnsteuerhilfevereine, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer.46 Doch auch für diese Spezialisten ist es nicht immer leicht, sich gegen staatliche Repressalien zu wehren, wie das nachfolgende Beispiel aus der Praxis zeigt.

Prüfer setzt Steuerberaterin unter Druck

Einer der beiden Autoren berät als Steuerberater auch andere Steuerberater, wenn diese nicht mehr weiterkommen. So rief eine Kollegin 2021 an. Sie klang sehr verzweifelt:

„Ich habe gerade einen Betriebsprüfer vom Finanzamt Ettlingen hier. Er verlangt von mir Unterlagen aus der Handakte (Anmerkung: Diese Unterlagen sind vertraulich, zum Beispiel Schriftwechsel zwischen Berater und Mandant.) Als ich soeben die Herausgabe verweigerte, drohte mir der Prüfer mit der Einleitung eines Strafverfahrens gegen mich selbst wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Dann hole er einen Durchsuchungsbeschluss vom Amtsgericht und dann müsse ich die Handakten sowieso herausgeben. Was soll ich tun? Soll ich lieber das Mandat kündigen?“

Mit anderen Worten: Der Betriebsprüfer bedrohte die Steuerberaterin, falls sie ihm nicht vertrauliche Unterlagen übergeben sollte. Daraufhin der Autor, der Steuerberater ist: „Von wegen Mandat kündigen. Ab jetzt macht es doch erst richtig Spaß. Darf ich vorbeikommen und mit dem Prüfer sprechen?“

So geschehen. Der Autor und Steuerberater saß schließlich mit dem Prüfer und der Steuerberater-Kollegin in ihrem Besprechungszimmer und folgender Dialog entwickelte sich:

Ich: „Sie verdächtigen meine Kollegin der Beihilfe zur Steuerhinterziehung, ist das richtig?“

Prüfer: „Ja.“

Ich: „Sie wissen aber schon, dass eine Beihilfe nicht ohne Haupttat möglich ist. Das heißt, Sie verdächtigen auch das Unternehmen, das Sie gerade prüfen, der Steuerhinterziehung. Denn sonst kann es ja keine Beihilfe geben.“

Prüfer: „Jawohl, das tue ich.“

Ich: <Stehe auf und packe alle auf dem Tisch stehenden Ordner in die Kiste am Boden.>

Prüfer: „Was soll das jetzt?“

Ich: „Sie haben die Pflicht, den Unternehmer und seinen Berater umgehend zu informieren, wenn Sie den Verdacht einer Straftat haben. Denn ab dem Moment besteht keine Mitwirkungspflicht mehr: Wir müssen Ihnen keine Unterlagen mehr zur Verfügung stellen und Ihre Fragen nicht mehr beantworten. Stichwort: nemo tenetur se ipsum accusare. Das gilt auch im Steuerstrafrecht. Die Prüfung ist somit erst einmal beendet, bis Sie Ihre Belehrungspflicht nachgeholt haben.

Prüfer: „Ähm, so habe ich das nicht gemeint. Ich will die Prüfung schon ordentlich beenden. Ich wollte nur die Handakten haben. Aber dann lassen wir das mit den Handakten eben.

Ich: „Also kein Tatverdacht?“

Prüfer: „Nein.“

Der Autor, der hier aus seiner Betriebspraxis plaudert, ist nicht nur Steuerberater, sondern war zuvor als Steuerfahnder „auf der anderen Seite“ tätig. Aus dieser Erfahrung heraus kennt er diese und viele weitere „Kniffe“ im Kampf gegen die Steuerbürokratie.




Der Staat verschleudert unser Geld

Die Verdrossenheit darüber, dass der Staat von uns Bürgern immer mehr Steuern und Abgaben verlangt und sich dennoch darüber hinaus über beide Ohren verschuldet, was letztendlich auch unsere Schulden sind, hängt entscheidend damit zusammen, dass breitflächig der Eindruck entsteht, dass eben dieser Staat unser Geld zum Fenster rauswirft – oder jedenfalls in vielen Fällen nicht für uns, die Steuerzahler, verwendet.

Wofür der Staat unser Geld ausgibt

Das mit Abstand meiste Geld wird jedes Jahr im Haushalt des Arbeits- und Sozialministeriums ausgegeben – rund 172 Milliarden Euro 2024, nach gut 155 Milliarden 2023. Das ist mehr als ein Drittel des gesamten Haushalts.

Allein für die Rentenversicherung wurden 2024 rund 127 Milliarden Euro Steuergeld bereitgestellt, nach 121 Milliarden 2023. Der Bund zahlt Zuschüsse an die Rentenkasse und übernimmt auch Beiträge für die Zeit der Kindererziehung. Das Bundesarbeitsministerium teilte dazu 2023 mit: „Die Zuschüsse, Beitragsleistungen und Erstattungen sind unter anderem dadurch gerechtfertigt, dass die gesetzliche Rentenversicherung gesamtgesellschaftliche Aufgaben übernimmt.“47

Bürgergeld: Lohnt sich Arbeit überhaupt noch?

Allein für das 2023 neu eingeführte Bürgergeld waren im Sozialhaushalt für 2024 rund 24,3 Milliarden Euro vorgesehen, nach 23,8 Milliarden Euro 2023. Zum Anfang 2024 war das Bürgergeld für mehr als fünf Millionen Menschen im Schnitt um etwa zwölf Prozent angehoben worden, um 61 Euro auf 563 Euro monatlich für Alleinstehende. Bereits 2023 hatte der Bund mehr als drei Milliarden Euro zusätzlich benötigt, weil die Zahl der Empfänger sowie Wohnkosten deutlich gestiegen waren.48

Zudem kam 2023 verstärkt die Frage auf: Lohnt es sich überhaupt noch zu arbeiten – jedenfalls für untere Lohngruppen –, wenn man mit dem Bürgergeld völlig ohne Arbeit auch auskommt? Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Hans Peter Wollseifer, äußerte dazu die klare Meinung, dass die Grenzen zwischen Bürgergeld und regulärer Arbeit immer mehr verschwimmen. Das führe dazu, dass sich für mehr Menschen als bisher das Nicht-Arbeiten mehr lohnt als das Arbeiten. Das gilt umso mehr, als Bürgergeld-Empfänger zusätzlich zu den Regelsätzen noch Miete, Heizkosten und die Rundfunkgebühr bezahlt bekommen – alles Dinge, die von der arbeitenden Bevölkerung gezahlt werden müssen.49

Um das einmal in Relation zu setzen anhand einer Musterkalkulation mit Durchschnittszahlen: Eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern erhält – Wohnungs- und Heizungspauschalen mit eingerechnet – rund 2.079 Euro im Monat. Eine Friseurin ohne Kinder bekommt etwa 1.364 Euro netto, wovon sie ihre Wohnung und Heizung selbst bezahlen muss. Ab dem sechsten Berufsjahr steigt ihr Nettoeinkommen auf knapp 1.453 Euro. Bildet sie sich weiter und bringt sie es zur Friseurmeisterin, kommt sie auf circa 2.175 Euro monatlich. Ein Handwerker, der in einem kleinen Betrieb arbeitet, bringt es auf ein durchschnittliches Nettogehalt von 2.008 Euro im Monat.50 Viele Berechnungen kommen zwar zu dem Schluss, dass sich Arbeit in der Regel lohnt. Aber es gibt Ausnahmen: Eine Familie mit vier Kindern, die vom Mindestlohn leben müsste, ist mit dem Bürgergeld besser gestellt. Die Frage ist ohnehin nicht, ob man mit Arbeit mehr bekommt als mit Bürgergeld, sondern wieviel mehr? Wohlgemerkt, wir reden davon, fünf Tage die Woche zur Arbeit zu gehen oder die ganze Woche Freizeit zu haben. Und man muss blauäugig sein, um nicht zu erkennen, dass sich der eine oder andere Bürgergeld-Empfänger vermutlich schwarz etwas hinzuverdient.

Zudem stellt sich die Frage, wer eigentlich von dem Anfang 2023 eingeführten Bürgergeld profitiert. Die einfache Antwort: Bürgergeld erhält, wer erwerbsfähig ist und seinen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen decken kann, sofern andere vorrangige Leistungen wie Arbeitslosengeld, Wohngeld oder Kinderzuschlag nicht ausreichen. 51 Doch beim Rückblick auf das Jahr 2023 stellte sich heraus, dass rund 700.000 ukrainische Staatsbürger diese Sozialleistung bezogen, wovon rund 480.000 erwerbsfähig waren. Die anderen waren Kinder, Senioren oder Menschen, die gesundheitlich nicht in der Lage sind, zu arbeiten. Die Regierung war 2023 geradezu stolz darauf, Hunderttausende Ukrainer mit offenen Armen aufgenommen zu haben und zu finanzieren.52 Eine Untersuchung förderte zutage, dass rund fünf Prozent der Deutschen, knapp 66 Prozent der Ukrainer und über 55 Prozent der ebenfalls nach Deutschland geflüchteten Syrer Bürgergeld bekamen.53 Mit anderen Worten: Mit dem deutschen Bürgergeld wurden 2023 weit überwiegend die Folgen der Kriege in Syrien und der Ukraine finanziert. Mag man das je nach politischer Einstellung für gut heißen oder strikt ablehnen – aber jedenfalls entfiel 2023 ein Gutteil der Sozialabgaben auf diese Gruppen. Für 2024 sind allein für die Bürgergeld-finanzierten Ukrainer in Deutschland zwischen 5,5 und sechs Milliarden Euro vorgesehen.54

Angesichts dieser Zahlen ist verständlich, warum die aus der Ukraine Geflüchteten mit ihrem Bürgergeld ganz zufrieden waren. Bundesweit lebten Ende 2023 rund 700.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland, die alle Bürgergeld bezogen, darunter auch viele Kinder. Nur 19 Prozent der ukrainischen Flüchtlinge gingen in Deutschland zur Arbeit – Schwarzarbeit nicht gerechnet.

Man kann verstehen, warum sich aus dem Thema Bürgergeld eine gesellschaftliche Debatte entwickelte: Wird damit Nichtarbeit statt Arbeit finanziert – und das auch noch für Menschen, die niemals auch nur in irgendeiner Form etwas zum Wohlstand in Deutschland beigetragen haben, weil sie aus anderen Ländern stammen? Man mag diese Fragestellungen je nach eigener politischer Anschauung unterschiedlich beantworten, aber für einen Gutteil der arbeitenden Bevölkerung in Deutschland stellt dies zweifelsohne ein schlechtes Beispiel dafür dar, wie verschwenderisch der Staat mit dem ihm anvertrauten Geld umgeht.

Doch es geht nicht etwa nur um humanitäre Hilfe, sondern ebenso sehr um die immerwährenden Versuche des Staates, unser Leben an beinahe allen Stellen durch finanzielle Anreize und Abschreckungen zu lenken.

Der Staat am Steuer

Fortlaufend versucht der Staat durch Subventionen, Prämien oder direkte Hilfen unsere Gesellschaft in die eine oder andere Richtung zu treiben. Wir sollen mehr Kinder kriegen, mehr Elektroautos fahren, unsere alten Heizungen durch neue ersetzen… die Liste ist lang und unübersichtlich. Hinzu kommen die Zuwendungen an die Wirtschaft, etwa um eine Fabrik hierzulande zu errichten, verbilligten Strom zu erhalten, um nicht ins Ausland abzuwandern… auch hier wäre die Aufzählung beinahe unendlich lang.

Seit den 1970er-Jahren stieg das Subventionsvolumen der öffentlichen Hand – insbesondere des Bundes – stetig an. Ein Trend, der mit der Wiedervereinigung verstärkt wurde und sich erst im Jahr 2000 kurzzeitig änderte. Doch die anschließende Wirtschafts- und Finanzkrise ließ die Subventionsquellen erneut kräftig zum Sprudeln bringen.55 Blicken wir auf die Zahlen.

2012 lagen die staatlichen Subventionen in Deutschland bei rund 25 Milliarden Euro, zehn Jahre später bei knapp 71 Milliarden Euro. Wohlgemerkt: Die Corona-Jahre 2020 (73 Milliarden und 2021 (knapp 112 Milliarden Euro) sind dabei ausgenommen.56 Wobei das bei der Pandemie-Bekämpfung federführende Robert-Koch-Institut 2024 zu dem Schluss gelangte, dass 20 Prozent aller Betreiber der damaligen Corona-Testzentren den Staat getäuscht haben. Die Betrüger sollen mindestens 1,7 Milliarden Euro unberechtigterweise kassiert haben.57 Angesichts des im wortwörtlichen Sinne viralen Überfalls hatte der Staat auf der Ausgabenseite offenbar nicht so genau hingesehen. Nun sind 1,7 Milliarden Euro viel Geld für den einzelnen, aber praktisch nichts für den Staat, wie ein einziges Beispiel verdeutlicht.

Drei Milliarden Kopfhörer für die Bundeswehr

Schon seit 2019 plant das Bundesverteidigungsministerium die Anschaffung von 200.00 Gehörschutz-Kopfhörer für die Bundeswehr, die bis 2051 schrittweise zum Einsatz gelangen sollen – selbstverständlich mit modernster Technik. Die Kopfhörer sollten nämlich über eine Sprechfunktion verfügen, um eine dauerhafte Funkverbindung zu garantieren. Diese eher ungewöhnliche Funktion kostet viel Geld, genauer gesagt 15.000 Euro pro Kopfhörer, insgesamt mithin drei Milliarden Euro. Das rief den Bundesrechnungshof auf den Plan, der feststellte: Nur 20 Prozent der Soldaten ist überhaupt mit einem Funkgerät ausgestattet, für 80 Prozent würde somit ein einfacher Gehörschutzkopfhörer ohne Funk genügen – und der kostet 20 bis 40 Euro. Zum Mitschreiben: 40 statt 15.000 Euro. 1,2 Milliarden Euro könnten allein an dieser Stelle gespart werden, rechnete der Bundesrechnungshof vor. Das Bundesministerium entschuldigte sich und stornierte 80 Prozent der Bestellung? Mitnichten! Die Beschaffung sei „zukunftsorientiert und gewährleiste eine einheitliche Ausbildung“. Mit anderen Worten: Die Soldaten sollen vorab schon mit der Bedienung von Kopfhörern vertraut gemacht werden, für die sie nicht einmal ein Funkgerät besitzen.58

Dass dies kein Einzelfall ist, zeigt der Bund der Steuerzahler seit vielen Jahren im „Schwarzbuch (Die öffentliche Verschwendung)“ auf; die Ausgabe 2023/24 ist die mittlerweile 51. Auflage. Der Steuerzahlerbund schreibt dazu: „Milliarden Euro Steuergeld hat die Politik in sinnlose Projekte gesteckt. Wir decken die Skandale auf, weil Sie als Bürger wissen sollen, was damit geschieht!“59 Gut, dass wir informiert werden, möchte man sagen – und hinzufügen: Noch besser wäre es, wenn die Verschwendung abgestellt würde.

Die Rente ist sicher – oder?

Wenn wir über staatliche Gelder reden, kommen wir am Thema Rente nicht vorbei. „Denn eins ist sicher: Die Rente“ ließ der 2020 verstorbene Ex-Arbeitsminister Norbert Blüm 1986 an Litfaßsäulen in ganz Deutschland plakatieren. 60 Schön wär’s, möchte man aus dem Blickwinkel des Jahres 2024 antworten. Die deutsche Rentenversicherung propagiert heutzutage ein Drei-Säulen-Modell: die öffentlich-rechtlichen Pflichtsysteme, die betriebliche Altersversorgung und die private Vorsorge.61 Das kommt im Grunde einer Bankrotterklärung des Staates beim Schutz „seiner“ Bürger vor Altersarmut gleich. Denn Norbert Blüm meinte damals nur eine Säule, nämlich die staatlichen Pflichtsysteme, zu der die Gesetzliche Rentenversicherung und die Beamtenversorgung sowie die Alterssicherung der Landwirte und die Berufsständische Versorgung gehören.

Zwei der heutigen drei Säulen laufen im Grunde auf den Rückzug des Staates aus der Rente hinaus. Mit der „betrieblichen Altersversorgung“ wird die Schutzfunktion auf die Wirtschaft ausgelagert, und die „private Vorsorge“ überhaupt aufzuführen, mutet geradezu wie eine staatliche Unverschämtheit an, denn das bedeutet nichts anderes als „hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner“. Die betriebliche und private Säule sind schon lange notwendig, weil die staatliche Rente längst an ihre Grenzen gelangt ist. Es würde den Rahmen dieses Buches sprengen, das Rentensystem der Bundesrepublik Deutschland aufzuzeigen, doch das Ergebnis lässt sich in wenigen Worten zusammenfassen: Es reicht nicht.

Das Umlageverfahren, bei der die heute arbeitende Generation die Renten der aktuellen Rentnergeneration finanziert, stößt an seine Grenzen. Die Gründe dafür sind mannigfaltig. Der demografische Wandel: Es gibt immer mehr Rentner und immer weniger Beitragszahler. Das Verhältnis von Rentnern zu Beitragszahlern lag 1990 noch bei eins zu 3,5, heute liegt es bei eins zu 2,3 und wird in Zukunft weiter sinken. Hinzu kommt die steigende Lebenserwartung, wodurch auch die Rentenbezugsdauer zunimmt. Im Jahr 1990 lag die durchschnittliche Rentenbezugsdauer bei 16 Jahren, heute beträgt sie 20 Jahre. Ebenfalls unübersehbar ist die sinkende Geburtenrate: Die Generation der Beitragszahler wird immer kleiner gegenüber der Generation der Rentner. Die Folgen: sinkendes Rentenniveau, steigende Beiträge und staatliche Zuschüsse. Dramatisch wird die Lage, wenn in den nächsten Jahren Millionen Babyboomer aus den Geburtsjahren in den 1950ern und 1960ern in den Ruhestand wechseln, wenn also aus „Einzahlern“ auf einmal „Kassierer“ werden.

Paradigmenwechsel bei der Rente

Vor diesem Hintergrund war es verständlich, dass die Bundesregierung 2024 eine Rentenreform anschob.62 Tatsächlich handelte es sich um einen Paradigmenwechsel: Neben dem Umlagesystem soll nämlich ein Kapitalstock vor allem aus Aktien aufgebaut werden, aus dessen Erträgen künftige Rentnergenerationen bedient werden sollen. Es ist geplant, bis Mitte der 2030er-Jahre rund 200 Milliarden Euro in die „Aktienrente“ zu stecken. Es könnte der richtige Weg sein – vorausgesetzt, die Mittel werden langfristig, breit diversifiziert und global angelegt.

Das Deutsche Aktieninstitut rechnet vor, dass in der Vergangenheit bei einem Anlagezeitraum von 20 Jahren eine durchschnittliche Rendite von mehr als 8,5 Prozent erwirtschaftet wurde. Ob das der staatlichen Rentenbürokratie gelingt, steht allerdings in den Sternen. Denn schon am Anfang verkündete die zuständige Behörde (eine Stiftung) für das Generationenkapital eine „renditeorientierte Nachhaltigkeitsstrategie“ mit Blick auf Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung an.

Richtig, das sind die politischen ESG-Vorgaben: Environment, Social und Governance.63 Mit anderen Worten: Die Anlagestrategie für die Rente wird an Grundüberzeugungen der Politik, was gut und richtig ist, ausgerichtet, und nicht oder bestenfalls nachgeordnet an den Kriterien Rendite und Sicherheit, die professionelle Anlageverwalter ansetzen. Kein guter Start.

Es bleibt den künftigen Generationen zu wünschen, dass sich der Staat nicht verzockt. Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände jedenfalls gab sich 2024 „fassungslos“, dass die Regierung „noch einmal massiv die Rentenausgaben erhöhen will, obwohl wir vor dem größten Alterungsschub stehen, den es jemals in Deutschland gegeben hat.“

Er bezeichnete es als das „teuerste Sozialgesetz des Jahrhunderts“ und argumentierte, es sei „unfair und ungerecht, in den nächsten 20 Jahren 500 Milliarden Euro mehr für die Rente auszugeben“. Die Planungen der Bundesregierung sehen Rentenausgaben von 802 Milliarden Euro im Jahr 2045 vor.64

Bei einer Umfrage im Jahr 2024, welche Finanzthemen den Bürgern am meisten am Herzen liegen, stand die Absicherung der Altersvorsorge mit großem Abstand an erster Stelle. Dabei waren es nicht nur die chaotische Finanzpolitik und der demografische Faktor, die die Menschen um ihre finanzielle Grundlage im Alter fürchten lässt. Auch die überlappenden Krisen der letzten Jahre – Pandemie, Krieg, Inflation – haben den Wunsch nach einer stabilen Altersvorsorge bei vielen Menschen wachsen lassen.65

Offenbar wird dabei immer mehr Menschen klar, dass das Sparkonto oder gar das Horten von Bargeld zu Hause keine gute Finanzstrategie darstellen. Die Niedrigzinspolitik und die Inflation haben verdeutlicht, dass herkömmliches Sparen zu realen Verlusten führt. Und in der Corona-Zeit haben sich viele Menschen mit Aktien und anderen Finanzanlagen beschäftigt, weil der kurzfristige Crash als Einstiegschance begriffen wurde. Diese aus den Krisen geborene und gestärkte Finanzbildung kommt heute allen Beteiligten zugute, denn zu einer persönlichen Finanzstrategie sollten in der Regel Aktien- und Anleihefonds gehören. So betrachtet kann man den Krisen also doch noch etwas Gutes abgewinnen: Die Bürger haben daraus gelernt. Eine Aufforderung zu weiteren Krisen soll das aber nicht sein.




TEIL ZWEI: UNSERE DATEN

Unsere Welt wird immer digitaler. Das bringt viele Vorteile mit sich: Die Erleichterungen durch das Smartphone für jeden von uns stehen exemplarisch für die Segnungen der Digitaltechnik. Wir alle greifen durchschnittlich dreißigmal am Tag zu unserem Smartphone. Das wäre jedes Mal ein Grund, dankbar zu sein. Noch vor weniger Generationen war es unvorstellbar, einen derart leistungsfähigen Taschencomputer immer bei uns tragen zu können.

Das Smartphone – ein Wunderwerk

Mit Google, Wikipedia und dem mobilen Internet haben wir das Wissen der Welt ständig abrufbar im wahrsten Sinne des Wortes in der Hand. Mit ChatGPT, Gemini und Co-Pilot haben wir mehr oder minder intelligente Helfer, die ständig schlauer werden, um uns herum. Ein Menschheitstraum ist Realität geworden. Mit dem gleichen Gerät können wir dank Messaging jederzeit und kostenlos mit unseren Liebsten überall auf der Welt in Verbindung treten. Die große Vision der Videotelefonie ist heute mit einem Wisch und einem Klick verfügbar, einfach so und ebenfalls ohne Kosten für uns. Zudem haben wir jederzeit eine hochwertige Kamera dabei: Fotos und Videos sind kostenfrei. Erinnert sich noch jemand, wie man früher Filme kaufen und gegen Geld entwickeln lassen musste?

Damit nicht genug, nimmt uns das Smartphone viele Routinetätigkeiten ab oder vereinfacht sie stark. Denken wir nur an Banküberweisungen, das Notieren von Telefonnummern oder das Navigieren mit dem Auto. Über die sozialen Netzwerke können wir einfacher, schneller und unzensierter als jemals zuvor unsere Meinung der ganzen Welt mitteilen; diejenigen, die das Gegenteil behaupten, zeichnen sich häufig dadurch aus, dass sie ihre Meinung besonders lautstark heraustrompeten.

Das Smartphone ist im Grunde ein Wundergerät – doch wir haben uns schon so sehr daran gewöhnt, dass wir es gar nicht mehr für nötig erachten, dankbar zu sein, in einer Zeit zu leben, in der praktisch jedermann so einen Taschencomputer besitzt.

Die dunkle Schattenseite der Digitalisierung

Doch wir alle wissen: Die Digitalisierung hat auch eine dunkle Schattenseite. Denn nicht nur die Geräte und Services um uns herum werden digitalisiert, sondern auch wir selbst. Unser Menschsein, unsere Identität, ist längst in die digitale Welt hinübergewandert. Zugespitzt formuliert: Der Staat ist auf dem besten oder man sollte wohl eher sagen schlimmsten Weg, einen digitalen Zwilling von „seinen“ Bürgern zu formen. Je mehr die staatlichen Behörden über uns wissen und je besser es ihnen gelingt, unsere vielfältigen Daten miteinander zu verknüpfen und daraus Schlussfolgerungen abzuleiten, desto stärker wird die Staatsmacht und desto unmündiger werden wir, die Bürgerschaft.

Julian Assange, Edward Snowden, George Orwell

Julian Assange und Edward Snowden haben beide ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um aufzudecken, wie die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika nicht nur die eigene Bevölkerung, sondern mehr oder minder die ganze Welt bespitzelt. Julian Assange ist aus diesem ungleichen Kampf mit der Staatsmacht USA als gebrochener Mann hervorgegangen, Edward Snowden konnte sich in Russland in Sicherheit bringen. Beide haben ihre Existenz dafür hingegeben, das Eindringen der US-Geheimdienste in die Privatsphäre unbescholtener Bürger und in die Geheimnisse anderer Staaten und internationaler Organisationen an das Licht der Öffentlichkeit zu bringen.

Die digitale Überwachung ist indes nicht auf die USA beschränkt, auch in vielen anderen Ländern gibt es immer und immer wieder den Versuch der Regierungen, ihrer Bevölkerung auf die digitalen Finger zu sehen. Die Europäische Union und die Bundesrepublik Deutschland stellen keine Ausnahmen dar.

Der Schutz der Privatsphäre vor den Angriffen von Geheimdiensten und Regierungen ist ein hohes Gut. Der Staat verlangt von uns immer mehr Daten mit dem Versprechen, dadurch seine hoheitlichen Aufgaben besser erfüllen zu können und uns eine höhere Sicherheit zu gewährleisten. So werden uns Schritt für Schritt von staatlichen Stellen immer mehr persönliche Daten abverlangt; dabei gibt es ein Grundrecht auf Datenschutz.

Grundrecht auf eigene Persönlichkeit

Das Recht auf die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit (Persönlichkeitsrecht) wird als ein Grundrecht angesehen, also als ein von der Verfassung geschütztes Recht. Es sieht den Schutz der Persönlichkeit einer Person vor Eingriffen in ihren Lebens- und Freiheitsbereich dar. Außerdem definiert es zugleich die Basis für die Annahme eines Rechtes auf Privatsphäre. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen umfasst neben mehreren grundlegenden Schutzartikeln einen eigenen Artikel zur Bewahrung des Privatlebens.

In der UNO-Resolution 217 A (III) der Generalversammlung vom 10. Dezember 1948 zur allgemeinen Erklärung der Menschenrechte heißt es wie folgt:66

Artikel 12: Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und seinen Schriftverkehr ... ausgesetzt werden. Jeder hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen.“

Die Europäische Menschenrechtskonvention des Europarats, die 1953 in Kraft trat, stellt hierzu fest, es hat „jedermann ... Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs“. Dieser Satz ist noch heute gültig und steht in Deutschland einem Bundesgesetz gleich.67

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland

Im Grundgesetz (GG) der Bundesrepublik Deutschland hingegen kommen Begriffe wie Privatleben oder Persönlichkeitsrecht kein einziges Mal vor. Genauer gesagt: Im deutschen Recht ist das Persönlichkeitsrecht als solches nicht ausdrücklich geregelt. Lediglich Teilgebiete, wie die Achtung der Ehre, das Namensrecht und das Recht am eigenen Bild, sind gesetzlich geschützt.

Aus der Erkenntnis heraus, dass hierdurch eine eklatante Rechtslücke besteht, wurde seit den 1950er Jahren in richterlicher Rechtsfortbildung – also durch eine übereinstimmende und ständige Rechtsprechung – ein allgemeines Persönlichkeitsrecht (APR) aus Artikel 1 GG (freie Entfaltung der Persönlichkeit) in Verbindung mit Artikel 1 GG (Menschenwürde) abgeleitet. Es gibt eine Fülle von Urteilen zu diesem Thema und heute gilt das APR als Gewohnheitsrecht.

Insbesondere erkannte das Bundesverfassungsgericht in einem Grundsatzurteil vom 5. Juni 1973 das Persönlichkeitsrecht als verfassungsrechtlich gewährleistetes Grundrecht an.68 Wörtlich und durchaus weitsichtig formuliert sieht es das Bundesverfassungsgericht als die Aufgabe des allgemeinen Persönlichkeitsrechts an, „im Sinne des obersten Konstitutionsprinzips der Würde des Menschen (Art. 1 Abs. 1 GG) die engere persönliche Lebenssphäre und die Erhaltung ihrer Grundbedingungen zu gewährleisten, die sich durch die traditionellen konkreten Freiheitsgarantien nicht abschließend erfassen lassen; diese Notwendigkeit besteht auch im Blick auf moderne Entwicklungen und die mit ihnen verbundenen neuen Gefährdungen für den Schutz der menschlichen Persönlichkeit.“

Fazit: Das Grundgesetz kennt kein Persönlichkeitsrecht, das Bundesverfassungsgericht hingegen schon.

Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung

Ebenso weitsichtig zeigte sich das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil vom 15. Dezember 1983, in dem es ein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung postulierte.69 Das Gericht begründete sein Urteil mit der Gefährdung der freiheitlichen Grundordnung durch vom Betroffenen unbeherrschte Datensammlungen unter den Bedingungen moderner Informationstechnik.

Insbesondere weist das Gericht auf die Gefahr des Panoptismus hin. Dieser wenig geläufige Begriff, der Mitte des letzten Jahrhunderts von dem französischen Philosophen Michel Foucault eingeführt wurde, bezeichnet das Phänomen, dass eine Gesellschaft durch Überwachungs- und Kontrollmechanismen immer gleichförmiger wird. Fourcault spricht von einer sozialen Konformität des Individuums. Michel Foucault schreibt: „Derjenige, welcher der Sichtbarkeit unterworfen wird und dies weiß, übernimmt die Zwangsmittel der Macht und spielt sie gegen sich selbst aus; er internalisiert das Machtverhältnis, in welchem er gleichzeitig beide Rollen spielt; er wird zum Prinzip seiner eigenen Unterwerfung.“70

Panoptimus: Ein Leben im eigenen Gefängnis

Bezeichnenderweise prägt er den Begriff „Panoptimus“ (übrigens angelehnt an den architektonischen Entwurf eines perfekten Gefängnisses, des „Panopticon“, des englischen Philosophen Jeremy Bentham) lange vor der allgegenwärtigen Video- und Digitalüberwachung der heutigen Zeit. Fourcault stellt das Phänomen der zunehmenden Gleichförmigkeit der Gesellschaft seit dem 18. Jahrhundert fest. Schule, Militärdienst und eine durch den aufkommenden Kapitalismus geförderte Anpassung des Einzelnen an eine vorgegebene Arbeitsumgebung führen zu einer Vereinheitlichung der Gesellschaft, in der die Anpassung an die Normen wichtiger wird als die eigene Individualität.

Dabei reicht es offenbar, wenn wir damit rechnen müssen, beobachtet und bewertet zu werden, unabhängig davon, ob uns tatsächlich jemand zusieht oder ein Video von uns angefertigt wird. Schon die potenzielle Beobachtung führt dazu, dass die meisten Menschen ihr Verhalten an die normativen Erwartungen anpassen. Über einen längeren Zeitraum hinweg kommt es dadurch zu einer Verinnerlichung der erwarteten Normen. Derjenige, der die Normen aufstellt – egal, ob Staat oder Unternehmen –, muss also in der Regel gar keinen Zwang mehr ausüben, damit die Normen eingehalten werden. Wir verinnerlichen die Regeln, wenn man sie uns nur lange genug vorgibt und wir uns der Gefahr bewusst sind, dass wir möglicherweise ständig überwacht werden, und halten uns dann „von ganz allein“ an diese Normen.

Daraus leitete das Bundesverfassungsgericht für sein Urteil zum Grundrecht auf informationelle Selbststimmung ab: „Wer nicht weiß oder beeinflussen kann, welche Informationen über sein Verhalten gespeichert werden, passt sein Verhalten aus Vorsicht an. Das beeinträchtigt nicht nur die individuelle Handlungsfreiheit, sondern auch das Gemeinwohl, da ein freiheitlich demokratisches Gemeinwesen der selbstbestimmten Mitwirkung der Bürgerschaft bedarf“, urteilten die Richter am höchsten deutschen Gericht.

Die zentrale Stelle lautet im Wortlaut: „Mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wären eine Gesellschaftsordnung und eine diese ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der Bürger nicht mehr wissen können, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. ... Dies würde nicht nur die individuellen Entfaltungschancen des Einzelnen beeinträchtigen, sondern auch das Gemeinwohl, weil Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedingung eines auf Handlungsfähigkeit und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten freiheitlichen demokratischen Gemeinwesens ist. Hieraus folgt: Freie Entfaltung der Persönlichkeit setzt unter den modernen Bedingungen der Datenverarbeitung den Schutz des Einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner persönlichen Daten voraus. Dieser Schutz ist daher von dem Grundrecht des Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG umfasst. Das Grundrecht gewährleistet insoweit die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen.“71

Es gibt kein belangloses Datum

Einschränkungen der informationellen Selbstbestimmung sind nur auf gesetzlicher Grundlage erlaubt. Ausdrücklich stellte das Bundesverfassungsgericht fest, dass es „kein belangloses Datum“ gibt. Vielmehr bedarf die Verwendung aller personenbezogenen Daten einer besonderen Rechtfertigung. Das richtungsweisende Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1983 hatte einen entscheidenden Einfluss auf das Bundesdatenschutzgesetz, das 1990 novelliert wurde, auf die Datenschutzgesetze der Länder und bildet auch wesentliche Eckpfeiler der heutigen Gesetzgebung wie die Datenschutz-Grundverordnung und die e-Privacy-Verordnung. Halten wir also fest, dass der Schutz persönlicher Daten rechtlich eine solide Grundlage aufzuweisen hat. UNO, EU, Deutschland – überall wird entweder durch Gesetze oder Rechtsprechung der Privatheit eine hohe und schützenswerte Bedeutung beigemessen. Dennoch verhält sich der Staat selbst bemerkenswert skrupellos, wenn es darum geht, die Daten „seiner“ Bürger zu sammeln, auszuwerten und häufig gegen die Bürger zu verwenden. Die EU-Bürokratie fällt dabei durch besonders lange Finger auf.

EU strebt Big-Brother-Behörde an

Die EU-Kommission scheint fest entschlossen, jedwede Privatsphäre in der digitalen Kommunikation in Europa abzuschaffen. Zunächst wurde mitten in der Coronakrise der Versuch unternommen, private Chats zu überwachen. Anschließend wurde die Ablenkung durch den Krieg in der Ukraine genutzt, um in einem erneuten Anlauf die Bespitzelung der Bürger durchzusetzen. Dabei wurde einmal mehr der Kindesmissbrauch, zweifelsohne eines der scheußlichsten Verbrechen, als Argument genutzt, um sozusagen alle EU-Bürger zu potenziellen Kinderschändern zu erklären, die überwacht werden müssten.

So stellten die beiden EU-Kommissarinnen Dubravka Šuica (Demografie) und Ylva Johansson (Inneres) 2022 mit Verweis auf den sexuellen Missbrauch von Kindern ein aus Brüssel kontrolliertes EU-weites Überwachungssystem für E-Mails, Datenaustauschdienste und Messenger vor. Das sogenannte „EU-Zentrum gegen Kindesmissbrauch“ sollte die Onlinedienste zwingen, die Kommunikation der Nutzer lückenlos auf verbotene Inhalte zu überprüfen. In dem 125-seitigen Entwurf gab sich die Kommission alle Mühe, keine Lücken zu lassen. Anbieter, die sich dem Datenüberwachungsdiktat der EU nicht unterwerfen, sollten in Europa verboten werden.

Lückenlose Bespitzelung wie in China und Russland

Diese lückenlose digitale Bespitzelung passt indes zu autoritären Regimen in China und Russland, aber nicht zur einer freiheitlichen europäischen Gesellschaft. 2022, während die Ukraine gegen ein System kämpfte, in dem der Schutz der Privatsphäre bedeutungslos ist, stellte die EU eine Big-Brother-Behörde auf die Beine.

Die Darstellung der EU-Kommissarinnen, wonach im Jahr 2021 rund 85 Millionen Bilder im Internet zu finden waren, die sexuelle Gewalt gegen Kinder zeigten, ist zutiefst irreführend. Jedes Verbrechen ist schlimm, solche gegen Kinder sind besonders schändlich. Aber deshalb über 500 Millionen Europäer unter Generalverdacht zu stellen, ist ebenso verwerflich. Wer sich dagegen wehrt, wird beinahe automatisch in eine Ecke gestellt, als ob er Missbrauch verharmlost oder gar verteidigt.

Düstere Zukunft für die Privatsphäre

Einmal eingeführt, ist wohl absehbar, dass die totale Überwachung der digitalen Kommunikation nicht auf Kindesmissbrauch beschränkt bleiben würde. Wenn ein solches System erst einmal in der EU eingeführt wäre, würde es sukzessive erweitert werden, etwa zur Terrorbekämpfung oder zur Unterstützung der Finanzbehörden. Wer sich dann wehrt, wird möglicherweise unter Terror- oder Schwarzgeldverdacht gestellt.

Als Indikator für die künftige Ausweitung der digitalen Zensur ist zu werten, dass die EU-Kommission eigene Software für die Überwachung angekündigt hat. Damit hätte sie es auch in der Hand, unter dem Deckmäntelchen der Verbrechensbekämpfung die Kontrolle immer weiter anzuziehen.

Deutschland wehrt sich nicht

Denn mit eben dieser Begründung – Kriminalitätsbekämpfung – führt die EU eine immer engmaschigere Überwachung der Bevölkerung ein – und die deutsche Bundesregierung unterstützt diese Entwicklung zum Überwachungsstaat sogar noch, statt sich dagegen zu wehren. So lehnte die Bundesregierung 2023 offenbar Maßnahmen zum Scannen privater Kommunikation auf EU-Ebene nicht ab, obwohl genau dies im Koalitionsvertrag der zu dieser Zeit amtierenden Bundesregierung ausdrücklich festgehalten war. Dort hieß es „allgemeine Überwachungspflichten, Maßnahmen zum Scannen privater Kommunikation und eine Identifizierungspflicht lehnen wir ab“.72 Der Koalitionsvertrag war zumindest in diesem Punkt das Papier nicht wert, auf dem er geschrieben worden war.

China, Russland, Nordkorea und die USA lesen mit

In einer immer digitaleren Welt stellt die private Kommunikation ohne staatliche Bespitzelung ein fundamentales Bürgerrecht dar. Doch statt dieses Recht zu schützen, gibt sich die EU offenbar alle Mühe, es mit Füßen zu treten und wird dabei von der Bundesregierung mehr oder minder offen unterstützt. Bei einem konkreten Verdachtsfall muss der Staat natürlich eingreifen. Aber der EU-Kurs sieht vor, die Anbieter digitaler Kommunikationsdienste zu verpflichten, die Nutzerschaft ohne irgendeinen Anlass permanent zu überwachen.

Es war sicherlich kein Zufall, dass die EU mitten während der Fußball-Europameisterschaft 2024 einen erneuten Anlauf unternahm, eine staatenübergreifende Chatkontrolle einzuführen. Die Bevölkerung war abgelenkt, der Staat fühlte sich unbeobachtet. Der Chaos Computer Club warnte im Juni 2024 inständig vor einer Schwächung der sicheren Kommunikation durch einen „weiteren Hütchenspielertrick, den massenhaften Angriff auf Verschlüsselung nicht als solchen erscheinen zu lassen“. Es war tatsächlich ein Trick, der an Dreistigkeit kaum zu überbieten war.

Der EU-Vorschlag vom Sommer 2024 sah vor, dass Nutzer der Überwachung ihrer Kommunikation zum Aufspüren von pädokriminellem Material aktiv zustimmen müssen. Wer die Zustimmung verweigert, sollte die Dienste nicht mehr komplett nutzen und keine Bilder und Videos mehr versenden können. Von „Freiwilligkeit“ konnte also keine Rede sein. Das treffendere Wort wäre „Etikettenschwindel“. Die Chefin des Messenger-Dienstes Signal, Meredith Whittaker, rügte zu Recht: „Rhetorische Spielchen sind im Marketing oder in der Boulevardberichterstattung ganz nett, aber sie sind gefährlich und naiv, wenn es um ein so ernstes Thema geht, bei dem so viel auf dem Spiel steht.“73

Es gibt einen weiteren besorgniserregenden Aspekt der totalen Digitalüberwachung durch eine zentrale Behörde. Wäre das technische Überwachungssystem erst einmal installiert, könnte es jederzeit von Hackern gekapert und missbraucht werden. Dann läsen neben der EU auch gleich China, Russland, Nordkorea und die USA sowieso mit, ist zu befürchten. Es ist blauäugig, zu glauben, die EU könnte eine Zensurinfrastruktur aufbauen, die auf Dauer vor den extrem gut ausgebildeten Hacker-Armeen geschützt ist, die von Washington, Peking, Moskau und Pjönjang gesteuert werden.

Gehirnwäsche als Ausweg

Julian Assange und Edward Snowden haben einen hohen Preis für ihr Engagement gezahlt. Es mag sein, dass sie nach US-amerikanischem Recht als Schwerverbrecher wegen Hochverrats gelten, aber für viele Menschen rund um den Globus sind die beiden mutigen Männer vielmehr Helden der digitalen Welt, vergleichbar mit dem fiktiven Freiheitskämpfer Winston Smith in George Orwells dystopischen Roman 1984. Wir erinnern uns: Winston Smith leistet Widerstand gegen einen totalitären Überwachungsstaat. Der allgegenwärtigen Überwachung zum Trotz will Smith seine Privatsphäre sichern und etwas über die real geschehene Vergangenheit erfahren, die vom Staat durch umfangreiche Geschichtsfälschung verheimlicht wird. Dadurch gerät er mit dem System in Konflikt, das ihn gefangen nimmt, foltert und einer Gehirnwäsche unterzieht.74

George Orwells Horrorvision 1984 schreitet mit großen Schritten seiner Realisierung entgegen. Erich Mielke, Hauptverantwortlicher für den Aufbau des flächendeckenden Kontroll-, Überwachungs- und Unterdrückungssystems in der ehemaligen DDR und der Leiter des dortigen Ministeriums für Staatssicherheit (Stasi), hätte mutmaßlich seine wahre Freude daran. Der Stasi-Minister setzte damals vor allem auf menschliche Spione, die sogenannten „Informellen Mitarbeiter“ oder IM.75 Bis zu zwei Millionen der insgesamt neun Millionen DDR-Bürger im erwerbsfähigen Alter sollen in den 1980er Jahren im weiteren Sinne in das staatliche Sicherheitsnetz von SED-Chef Erich Honecker und Stasi-Minister Erich Mielke eingebunden gewesen sein.

Heute ist diese Art von Stasi-Spitzel überflüssig, die moderne Digitaltechnik besorgt die Bespitzelung besser als jeder Mensch: Die „Stasi 2.0“ verfügt heute schon über Milliarden von Mikrofonen, Videokameras, Sensoren und sonstige Überwachungseinheiten und wird von einer immer ausgereifteren Künstlichen Intelligenz geführt, die vor allem ein Ziel verfolgt: uns alle immer gläserner zu machen – und damit besser kontrollierbar zu Lasten unserer Freiheit.




TEIL DREI: UNSERE FREIHEIT

Der Staatstheoretiker John Locke kam in seinem Werk „Two Treatises of Government“ schon 1689 zu der Erkenntnis, dass eine Regierung nur legitim ist, wenn sie die Zustimmung der Regierten besitzt und die Naturrechte Leben, Freiheit und Eigentum beschützt. Doch die heutigen Regierungen haben ihren Schutzwall längst auf alle Lebensbereiche ausgedehnt. Der Staat der Moderne verhält sich wie eine Mutter, die einfach nicht akzeptieren will, dass ihr Spross längst dem Babydasein entwachsen ist und seine eigenen Erfahrungen machen will.

Wir Menschen haben den Wunsch, unser eigenes Schicksal wenigstens ein Stück weit selbst in die Hand zu nehmen. Wenn wir uns derart gegängelt fühlen, dass uns diese ureigene Freiheit genommen wird, dann werden wir wütend, wie ein Baby, dem man nicht erlaubt, zu brabbeln, zu krabbeln und zu laufen, und später selbstständig zu denken und zu tun und zu lassen, was ihm Freude bereitet, solange es andere Menschen dadurch nicht schädigt.

Menschen wollen ihr Leben genießen – aber nur auf korrekte Weise genießen, will uns der Staat ein Leben lang belehren. Wir sollen uns gesund ernähren – Fett, Zucker oder Kohlenhydrate und gelegentlich sogar Fleisch sind verpönt –, möglichst wenig oder gar nicht rauchen und Alkohol „bewusst genießen“. Wohlgemerkt: Ungesundes Essen, übermäßiges Rauchen und Alkohol bis zum Umfallen sind gesetzlich nicht verboten. Aber „die da oben“ wissen halt, was gut für uns ist, und werden nicht müde, es uns immer wieder zu sagen. Dieses Hineinmoralisieren macht selbst vor unserem Intimleben nicht Halt. Sex ist erlaubt, aber bitte nur „safe“ und am besten nach vorheriger „vertraglicher“ Abmachung. Auf Zigarettenpackungen sehen wir Schreckensbilder, die uns zu Nichtrauchern umerziehen sollen. Und natürlich sollen wir auf jeden Fall auf die korrekte Sprache achten, ausländer- und gendergerecht.

Wir sind zu dumm und zu schwach, sagt die Politik

Hinzu kommt der Verbraucherschutz, ein von der Politik an darauf spezialisierte Verbände delegiertes allumfassendes Maßnahmenbündel, damit wir nicht übertölpelt werden. So werden wir von der Politik ständig für zu dumm, zu schwach und zu vorurteilsbeladen gebrandmarkt, um unser eigener Herr – oder unsere eigene Frau – zu sein.

Unser Auto sollen wir eventuell noch kaufen, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, aber danach am besten stehen lassen und auf den öffentlichen Personennahverkehr umsteigen, um die Umwelt zu schonen. Und wer dennoch Auto fährt und dabei auf den Schilderwahn auf deutschen Straßen achtet, gewinnt den Eindruck, hier haben sich die allmächtigen Regulierungsfantasien der Bürokratie mit dem Gewinnstreben der Schilderbranche ein Stelldichein gegeben. Bislang werden wir nur gelegentlich mit Blitzern ermahnt, wenn wir uns nicht daran halten.

Doch damit wir künftig garantiert jedem Schild unsere Ehrerbietung erweisen, besteht die EU darauf, alsbald alle Autos mit automatischen Systemen ausstatten, die die Schilder selbstständig erkennen und den Wagen ohne unser Zutun entsprechend steuern. Dazu gehören beispielsweise „intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer“: Kaum sieht der Wagen „Tempo 30“, schon bremst er automatisch ab. Ein großer und natürlich EU-weiter Entwurf, unser Leben zu regulieren – wieder einmal nur, um uns vor uns selbst zu schützen, versteht sich.

Natürlich: Wenn das Baby auch als Erwachsener sein Kinderbettchen nicht verlassen darf, ist es besser geschützt, als wenn es in die weite Welt marschiert. Und wenn der Gesetzgeber keine verbindlichen Regeln erlässt, so will er wenigstens mit erhobenem Zeigefinger moralisieren. Hierzu startete beispielsweise der Bundesverkehrsminister schon 2019 eine bundesweite Plakatkampagne, die uns davon überzeugen soll, wie sinnvoll es ist, beim Fahrradfahren einen Helm zu tragen. Das mag schon sein, aber das Gesetz sieht nun einmal keine Helmpflicht vor, wie der Minister am besten wissen sollte. Warum verwendet er dennoch Steuergelder, um werblichen Druck aufs radelnde Volk auszuüben? Weil er augenscheinlich besser weiß als wir, was gut für uns ist.

2024 machte sich die Staatsmacht sogar allen Ernstes auf, der Kirche Konkurrenz zu machen – als Seelsorger. Die amtierende Familienministerin hatte die „Einsamkeit“ der Bürger als neues Feld entdeckt, um das sich die Regierung zu kümmern hätte. Stolz stellte sie das erste deutsche „Einsamkeitsbarometer“ vor, nachdem sie im Vorjahr bereits mit 111 Maßnahmen gegen Einsamkeit die Sorge um die Seele der Menschen für ihr Ressort reklamiert hatte. Das Barometer der einsamen Herzen war nur die erste Maßnahme – wir dürfen also noch 110 weitere erwarten. So verwies die Ministerin auf Modellprojekte, etwa einen Pferdehof für Kinder oder Ausflüge für Rentner mit Rollator. Zudem stellte sie klar, dass das Einsamkeitsbarometer eine dauerhafte Einrichtung werden sollte. Sieben Millionen Euro hat die Regierung mit Stand 2024 reserviert, um die Einsamkeit zu bekämpfen.76 Es ist immer gut, etwas Gutes für seine Mitmenschen zu tun. Aber brauchen wir wirklich einen „bundesweiten Ball der einsamen Herzen“, finanziert vom Steuerzahler? Wohl eher nicht!

Moralischer Zeigefinger über den Tod hinaus

Selbst über den Tod hinaus hebt der Staat den moralischen Zeigefinger. Wer seine sterblichen Überreste für sich behalten und die Organe nicht der Gemeinschaft zur Verfügung stellt, handelt amoralisch, will uns die Politik weismachen. Der Deutsche Bundestag debattierte ernsthaft darüber, ob Organspenden Pflicht werden – und möglicherweise macht er künftig sogar ernst damit.

Wen wundert es angesichts solcher moralischen Überlegenheit der politischen Funktionäre eigentlich noch, wenn sich die Menschen dagegen wehren? Wer Politikverdrossenheit beklagt, sollte sich erst einmal darüber klar werden, was diese politische Bemutterung von der Wiege bis zur Bahre den Menschen eigentlich antut. Lust und Leidenschaft, Gestaltungswillen und Genuss haben in dieser modernen Welt anscheinend immer weniger zu suchen. Die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit ist aus den Fugen geraten: Der Staat entzieht uns immer mehr Freiheiten mit dem Argument, dadurch unsere Sicherheit erhöhen zu wollen.

Doch das ist nicht nur für uns Bürger fatal, sondern auch für die Demokratie. Nur die Freiheit, dass wir diejenigen Parteien wählen dürfen, deren Ziele uns zusagen, sichert den Wettbewerb der politischen Parteien um unsere Zustimmung. Doch tatsächlich erleben wir auch im Parteiengeflecht schon seit längerem eine moralische Komponente: Wer diese oder jene Partei wählt, darf sich zu den Guten zählen, wer eine andere wählt, gehört zu den Bösen – so versuchen es uns jedenfalls die Regierung und die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten einzubläuen. Es würde den Rahmen dieses Buches sprengen, die Parteienfreiheit en detail zu beleuchten, aber klar ist: Die Freiheit, in der Wahlkabine seine Stimme ohne Zwänge abzugeben, gehört zu den wichtigsten Freiheiten, die wir in einer Demokratie besitzen.

Der Staat regelt alles – alles!

Einer der Gründe für Staatsverdrossenheit und letztlich auch Widerstände gegen den Staat liegt sicherlich in der Regelwut eben dieses Staates und seiner Institutionen, bis hinein ins Privatleben. Eine Beschleunigung dieses Hineinregierens bis ins kleinste Detail erlebten wir in den Jahren der Corona-Pandemie, von der Maskenpflicht über die Abstandsregeln und die Kontaktverboten bis hin zu den Ausgehvorschriften der Jahre 2020/21. Erinnern wir uns kurz.




Der entfesselte Staat: Corona

Wir haben eine pandemische Lage, es besteht Gefahr für Leib und Leben. Daher sind wir angehalten, uns an bestimmte Regeln zu halten, um die weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen und uns persönlich zu schützen. Das war der Duktus der Politik seit dem Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020. Die Staatsmacht, vom Bundestag über die Landesbehörden bis zum Landrat im Nirgendwo, hat mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit ein undurchsichtiges Regeldickicht hervorgebracht, um die Bürger zu „schützen“, man könnte auch sagen, zu gängeln. Es würde den Rahmen dieses Buches sprengen, auch nur die wichtigsten Verordnungen aufzuführen; daher seien im Folgenden nur einige wenige besonders eklatante Beispiele genannt.

Familienregeln zu Weihnachten

Kontaktbeschränkungen legte der Staat im Herbst 2020 auf, um Ansteckungen mit dem Coronavirus zu vermeiden. Immerhin wurden die Regeln zu Weihnachten, zwischen dem 24. und 26. Dezember gelockert, um frohe Festtage zu ermöglichen. So wurden großzügigerweise „Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen zuzüglich Kindern im Alter bis 14 Jahre“ möglich. Aus wie vielen zusätzlichen Haushalten diese Personen kommen, spielte keine Rolle, sie müssen aber zum „engsten Familienkreis“ gehören. Weil augenscheinlich selbst dem Gesetzgeber aufging, dass diese Regelung schwer verständlich ist und viel Interpretationsspielraum aufweist, gab es Beispiele:

Beispiel 1: Drei Geschwister, die alle woanders wohnen, könnten ihre Eltern besuchen, ohne Partner, aber mit Kindern bis 14.

Beispiel 2: Zwei Geschwister jeweils mit Partner und eventuellen Kindern besuchen die Eltern.

Beispiel 3: Ein Bruder lebt alleine und ist Gastgeber. Seine Eltern könnten ihn besuchen und zwei weitere Geschwister ohne Partner.

Um die Sache nicht zu einfach werden zu lassen, konnten die Bundesländer Sonderregelungen erlassen, die entweder mehr oder aber weniger streng sein konnten. So verfügte Berlin beispielsweise, dass sich an den Weihnachtstagen „auch bis zu fünf Menschen aus fünf Haushalten treffen können, die nicht im zivilrechtlichen Sinn enge Verwandte sind.“ Dadurch sollte „queerer & Singlerealität“ Rechnung getragen werden.77

Bürokratie war schon immer kompliziert, aber die Planung der Familienfeier 2020 geriet zur Rechenaufgabe für die Bürger. Der Staat hatte allerdings wenig Handhabe, zu kontrollieren, ob nicht doch noch eine Tante dazugezählt wurde, die eigentlich nicht hätte kommen dürfen. In Artikel 13 des Grundgesetzes heißt es nämlich: Die „Wohnung ist unverletzlich“.78

Im April 2021 sollten mit der sogenannten Bundesnotbremse bundesweit einheitliche Maßstäbe geschaffen werden. Ab einem Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner galten deutlich schärfere Maßnahmen: etwa Kontaktbeschränkungen, und eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. Nur ein Beispiel in diesem Zusammenhang, das die Absurdität der Vorschriften vor Augen führt: Wegen Ausgangssperren durfte lediglich ein Ehepartner an die frische Luft. Man durfte also zu zweit in ein- und derselben Wohnung leben, aber nur alleine spazieren gehen.79

Ebenso unverständlich: Gaststätten mussten trotz 1,5 Meter Abstand zwischen den Tischen wegen Ansteckungsgefahr schließen, aber im Flugzeug, wo die Menschen dicht gedrängt beieinander saßen, wurden Mahlzeiten ausgeteilt. Private Feiern wurden je nach Bundesland oder Zeitraum auf 50, 25 oder gar zehn Personen begrenzt, aber zu Fußballspielen wurden bis zu 50.000 Fans ins Stadion eingelassen. 80 Und dann die Maskenpflicht: Beim Betreten einer Gastwirtschaft musste sie für wenige Minuten getragen werden, während sie am Tisch beim Essen für, sagen wir, eine Stunde abgenommen werden durfte. In vielen Innenstädten war sie aufzusetzen, in anderen nicht.

Eine 86jährige schwerbehinderte Rentnerin wurde zu 375 Euro Bußgeld verurteilt, weil sie den Zettel zur Kontaktverfolgung nicht ordnungsgemäß ausfüllte, als sie in einer Bäckerei rasch zur Toilette musste.81 Nach Berechnungen der Oxford University hatte Deutschland weltweit die striktesten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus erlassen – in der pandemischen Bürokratie war die Bundesrepublik Deutschland auf dem ersten Platz sogar noch vor China.82 Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, stellte fest: „Es wurde nicht generell, aber doch teilweise ziemlich irrational, widersprüchlich, kopflos und im Übermaß reagiert.“83 Doch das Beispiel erinnert, völlig losgelöst von Corona, an die 84-jährige Rentnerin, die 2021 300 Euro Strafe aufgebrummt bekam, weil sie bei einer Onlinebefragung des Statistischen Landesamtes nicht mitmachte. Die Seniorin hatte zu Hause lediglich ein altes Telefon mit Wählscheibe; Computer und Internet kannte sie nur aus Werbeprospekten.84

Härtefälle: Kinder und Familien

Besonders stark trafen die teilweise absurden Coronaregeln Familien, Kinder und den Schulbetrieb. Die Liste der augenscheinlich ohne Sinn und Verstand angeordneten Maßnahmen war lang.85

So wurde beispielsweise eine Lehrerin an einer Grund- und Hauptschule in Baden-Württemberg aufgefordert, mit ihren Schülern keinen Sportunterricht mehr in den großen Sporthallen abzuhalten. Doch sie musste stattdessen mit derselben Anzahl an Schülern für dieselbe Dauer in einem engen Klassenzimmer Unterricht durchführen.

Zur Einschulung in einer Grundschule im Kreis Pinneberg (Schleswig-Holstein) dürfen Viertklässler ihr einstudiertes Lied nicht singen. In den Frühstückspausen herrscht Redeverbot, weil die Grundschüler dabei keine Masken tragen.

Am Norbert-Gymnasium Knechtsteden in Dormagen (NRW) durften Schüler nicht drinnen essen, obwohl die Räume groß genug waren. Sie holten sich das Mittagessen draußen an der Feuertreppe ab, suchten sich auf dem Schulhof einen Sitzplatz oder aßen im Stehen, auch bei Regen. Die Begründung: Es sei unzumutbar für die Lehrer, einen Raum zu beaufsichtigen, in dem die Schüler zum Essen die Maske absetzen.

In der ersten Klasse einer Karlsruher Grundschule gab es einen „Durchatmen“-Platz am Fenster: Dort durften Schüler kurz die Maske absetzen.

In einer Grundschule in Brandenburg maß die Lehrerin 1,5 Meter-Abstände zwischen den Tischen ab und zum Lehrerpult (ausgestattet mit Glasscheibe). Die Lehrerin erlaubte keine Maskenpause beim Stoßlüften, obwohl vom Kultusministerium vorgegeben. Auch das Zufächeln von Luft war verboten.

Nach einem positiven Nachtest an einer Grundschule im Rhein-Kreis Neuss (NRW) ordnete das Gesundheitsamt für alle Kinder des Tisches, an dem der Test stattfand, 14 Tage Quarantäne an. Freitesten, also der Nachweis durch Negativtests, dass man nicht betroffen ist, war nicht möglich. Zur gleichen Zeit konnte man sich nach einem Urlaub in einem Hochrisikogebiet, also einem Land mit besonders hoher Coronainzidenz nach fünf Tagen freitesten.

Diese Liste ließe sich beliebig verlängern. Der Staat war außer Rand und Band, der Schulstaat besonders heftig von einem Regelwahn befallen, der sich mindestens ebenso schnell ausbreitete wie das Virus. Die in vielen Fällen erbärmlichen Regeln, die sogenannten „Maßnahmen“, waren ein Ausdruck der Hilflosigkeit und des Versagens der politisch Verantwortlichen – und der nachgeordneten Verwaltungen.

Der moralisch überlegene Staat

Die Regierung und ihre Organe hatten lange vor der Pandemie eine klare Vorstellung davon, was richtig und falsch ist, was moralisch korrekt und verwerflich ist, was wünschenswert ist, wie man sich verhalten und was man sagen soll.

Dazu gesellt sich die Erkenntnis, dass sich die Politik zwar haarklein um alle möglichen Aspekte der privaten Lebensführung kümmert, aber bei den großen Themen wie Digitalisierung, Migration, Energieversorgung oder Entbürokratisierung eher versagt. Dabei sind es gerade diese großen Entwicklungen, die den Menschen das Gefühl von Sicherheit nehmen und die Befürchtung aufkommen lassen, nicht mehr Herr ihres eigenen Lebens zu sein. Doch bei diesen Themen von größter Tragweite erscheint die Regierung weitgehend ahnungslos und hilflos. Überzeugende Antworten oder gar planvolles Agieren sind indes bei den großen Themen schwer auszumachen.

Bei einer repräsentativen Umfrage im Sommer 2024 stufte ein Drittel der Bevölkerung Deutschlands den Themenkomplex Ausländer/Integration/Flüchtlinge also wichtigstes Problem ein, dem sich die Politik am dringendsten widmen sollte. An zweiter Stelle stand die sichere und bezahlbare Energieversorgung, um die sich ein Viertel der Bürger sorgte. 13 Prozent sahen mit Beklemmung auf die Wirtschaftslage. Rechnen wir zusammen: 70 Prozent der Bürger beschäftigten sich mit einem dieser oder allen drei Themen. Doch die Politik schien sich 2024 viel mehr um die restlichen 30 Prozent zu kümmern, vom Krieg in der Ukraine bis zum sozialen Gefälle.86 Wenig verwunderlich, dass angesichts dieser Diskrepanz der Eindruck entsteht, die Politik kümmere sich nicht genügend um die Sorgen und Nöte der Bürger, aber wisse vermeintlich alles besser bis ins kleinste Detail.

Es hat sich gezeigt, dass sich die engmaschige Belehrung und Überwachung der Bevölkerung während der Jahre 2020/21, die aufgrund der Pandemie-Situation als gerechtfertigt gelten mochte, auch danach weiter fortgesetzt hat. Lange zuvor schon hatte der Staat begonnen, seine Fürsorgepflicht für die Bevölkerung sehr weit auszudehnen. Die Pandemie schien geradezu ein Beweis zu sein, wie wichtig diese Fürsorge für den Einzelnen und vor allem auch für das Gemeinwohl ist.

Wir werden geschützt: Auf Corona folgt das Klima

Und was ist mit neuen Gefahrenherden, vor denen wir ebenfalls geschützt werden müssen. Die massive Ausweitung der Cyberangriffe durch Computerhacker seit Anfang der 2020er-Jahre lässt die Gefahr einer großflächigen IT-Pandemie sehr real erscheinen: Unsere informationstechnischen Infrastrukturen machen uns immer angreifbarer.

Biologische Viren, Computerviren, Umweltkatastrophen – was kommt als nächstes Ereignis, vor dem uns der Staat durch Einschränkungen unserer Freiheit schützen will? Vermutlich wird uns dabei stets eine neue Karotte wie einem lahmen Gaul vor die Nase gehalten, getreu dem Motto „Nur noch diese eine Gefahr; wenn die erst überwunden ist, geht es wieder freiheitlich zu“. Doch genau wie das Pferd niemals an die Karotte kommt, die im festen Abstand vor seinem Kopf befestigt ist, erreichen wir möglicherweise nie wieder unsere Freiheit zurück. Dafür sorgt vor allem die Klimakrise, nach Corona die nächste drohende Katastrophe von globalen Ausmaßen.




Wir retten das Klima

Wenn wir uns nicht alle den staatlich verordneten Klimaschutzmaßnahmen fügen, wird es zu Wetterkatastrophen biblischen Ausmaßes kommen und uns Menschen die Lebensgrundlage verloren gehen. Daher sind wir alle „aufgefordert“ – also gezwungen – uns einzuschränken und den staatlichen Anweisungen zu folgen, um das Klima und damit die Menschheit zu retten. Soweit das Szenario als Ausgangspunkt für ein Maß an Freiheitseinschränkungen, um das Klima zu retten.

Der „Bösewicht“ ist auch schon längst ausgemacht: War es bei Corona das Virus, so ist es beim Klima das Kohlendioxid (CO2) in der Atmosphäre. Galt es in der Pandemie, Übertragungen des Virus unter allen Umständen zu vermeiden, so gilt es nun, möglichst kein einziges CO2-Molekül zu verursachen. Nun steht es außer Frage, dass Umwelt- und Klimaschutz ebenso wie unsere Gesundheit wichtige Themen sind. Doch die Vehemenz, mit der der Staat die Freiheiten der Bevölkerung einschränkt, um diese „höheren Ziele“ zu erreichen, lassen nichts Gutes erahnen. Spätestens seit 2022 setzt die deutsche Bundesregierung unübersehbar alles daran, „Klassenbester“ im Weltmaßstab bei der Klimarettung zu werden.

Dabei sind die Parallelen des staatlichen Handelns bei der Bekämpfung der Virusverbreitung und den CO2-Emissionen unübersehbar – allerdings mit einem entscheidenden Unterschied: Bei Corona durfte man auf ein Ende der Beschränkungen binnen weniger Jahre hoffen (wozu es schließlich auch kam), doch bis beim Klimaschutz das politische Ziel, die Erderwärmung auf ein vorindustrielles Niveau zurückzudrängen, erreicht ist, dürften Generationen vergehen. Vieles spricht dafür, dass dieses Ziel nie erreicht wird und damit die Freiheitseinschränkungen „auf ewig“ fortgesetzt werden.

Doch wer es wagt, Kritik an der Klimapolitik zu üben, wird stante pede als ein „Klimaleugner“ gebrandmarkt, wie wenige Jahre zuvor das Schimpfwort vom „Coronaleugner“ die Runde machte. In beiden Fällen ging es jedoch in der Regel gar nicht darum, die Existenz des Virus oder die Veränderungen beim Klima zu bestreiten, sondern die damit verbundene Politik zu kritisieren. Es würde den Rahmen dieses Buches sprengen, das Virus, das Klima oder die deutsche Energiepolitik im Detail zu beleuchten. Doch um zu begreifen, wie es zu den daraus resultierenden gravierenden Freiheitseinschränkungen kommt, ist ein Blick auf die Klimapolitik unerlässlich. Verharren wir also einen Moment beim Klima.

Das Klima ändert sich schon immer

Der Klimawandel als solches ist unbestritten. Die Streitfrage lautet vielmehr: In welchem Ausmaß verursacht der Mensch diesen Wandel, kann der Mensch das Klima überhaupt maßgeblich beeinflussen? Und noch konkreter: Welchen Einfluss kann Deutschland auf das Klima nehmen?

Tatsächlich hat sich die Erde schon immer massiv gewandelt – nicht erst seit Menschengedenken, sondern schon lange, bevor an den Menschen überhaupt zu denken war.87 Seit dem Urknall des Weltalls, den die Wissenschaft auf etwa 13,8 Milliarden Jahre zurückdatiert, ändert sich die Welt.88

Bei der Entstehung der Erde vor rund 4,8 Milliarden Jahren war sie eine heiße Kugel aus glühendem geschmolzenem Gestein, umgeben von heißen, ätzenden und giftigen Gasen. Die Erde torkelte förmlich durchs All, weil der stabilisierende Mond noch fehlte. Die Oberfläche war kahl und extrem heiß, weil sie unter Dauerbeschuss vagabundierender Gesteinsbrocken stand, die beim Einschlag eine enorme Hitze freisetzten. Meere aus Lava entstanden, der ungehobelte Klotz nahm allmählich die Gestalt eines glühenden Balls an.89

Rund 70 Millionen Jahre nachdem die Sonne zum ersten Mal aufleuchtete, kam es zu einer Kollision: Ein Himmelskörper mit der Masse des Mars raste auf Kollisionskurs auf die Erde zu. Er schlug mit etwa 36.000 Kilometer pro Stunde auf unseren Planeten.

Doch es war nur ein schräger Aufprall, den die Erde überstand. Allerdings wurden große Teile des Erdmantels weggerissen und ins All geschleudert, die zusammen mit Überresten des Einschlagkörpers eine Gesteinswolke bildeten, die um die Erde kreiste. Teile aus dieser Wolke verdichteten sich zu einem größeren Brocken, dem Mond, der seitdem von der Erdanziehung auf einer dauerhaften Umlaufbahn gehalten wird.

Der Mond wird indes nicht nur von der Erde angezogen, sondern auch umgekehrt: Die Anziehungskraft des Mondes sorgt dafür, dass die Erdrotation allmählich abgebremst wird. Das führt dazu, dass die Tage alle 40.000 Jahre um eine Sekunde länger werden. In ferner Zukunft wird die Sonne nur noch einmal pro Mondperiode aufgehen, ein Tag also gut einen Monat lang dauern.90 Die daraus zu erwartenden Auswirkungen auf unseren Globus und vor allem die Menschheit sind absehbar katastrophal. Es bleibt zu hoffen, dass wir mit unserer Technologie bis dahin soweit sind, uns davor zu schützen – sofern wir Menschen bis dahin überhaupt noch existieren. Doch das sind Zeiträume – alle 40.000 Jahre um eine Sekunde längere Tage – die von den seit einigen Jahren schwarzgemalten Katastrophenszenarien Lichtjahre entfernt sind.

Achterbahnfahrt durch die Erdgeschichte

Unternehmen wir eine kurze Zeitreise durch die Erdgeschichte, die in vielerlei Hinsicht einer Achterbahnfahrt gleicht. So ist die Antarktis in den letzten 3,5 Millionen Jahren gleich mehrmals aufgetaut und wieder zugefroren.91 Das Kohlendioxid (CO2), der „Bösewicht“ in unserer heutigen Klimadiskussion, kletterte vor einer halben Milliarde Jahren auf schwindelerregende 28 Prozent Anteil an der Atmosphäre, bevor es in einer Reihe von dramatischen Stürzen wieder abfiel. Während dieser Reise ist der Sauerstoffanteil in der Atmosphäre vor 300.000 Jahren auf 30 Prozent gestiegen, dann vor etwa 200.000 Jahren auf zwölf Prozent gefallen und schließlich allmählich wieder auf die heutigen 21 Prozent geklettert.92

Glaubt man den wissenschaftlichen Erkenntnissen, so kam es mindestens viermal in der Urgeschichte zu ausgedehnten Wärmeperioden. Beispielsweise gab es vor etwa 400.000 Jahren eine globale Erwärmungsphase, die immerhin 30.000 Jahre anhielt.93 Reisen wir etwas näher an unsere heutige Zeit heran. Rund 3.000 Jahre vor Christus war es in den Alpen durchschnittlich zwei Grad Celsius wärmer (!) als heute. In den zentraleuropäischen Klöstern und Kirchen konnte man im Hochmittelalter nur deswegen ohne Heizung leben und dennoch nicht frieren, weil es warm genug geworden war.94

All diese dramatischen Veränderungen sind Teil der Erdgeschichte. Sie zeigen uns, wie komplex unser Klimasystem ist und wie viele Faktoren es beeinflussen. Die heute übliche einseitige Ansicht, wir müssten den CO2-Gehalt senken, um das Klima zu „normalisieren“, geht auf die Vereinten Nationen zurück, genauer gesagt, auf das „Intergovernmental Panel on Climate Change“ (Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen, IPCC) der UNO, das im Deutschen häufig verkürzt als „Weltklimarat“ bezeichnet wird. Da die Autoren des vorliegenden Buches keine Klimawissenschaftler sind, lassen wir jemand auf diesem Gebiet Bewanderten zu Wort kommen: die Klimaforscherin Dr. Judith A. Curry, die über lange Jahre hinweg für den IPCC tätig war und die Entwicklung zunächst mitgestaltet und später scharf kritisiert hat, wie der Weltklimarat zu der Aussage gelangt ist, dass die vom Menschen verursachten CO2-Emissionen primär für Klimaveränderungen ursächlich seien.

Dr. Judith Curry schildet in ihrem Buch „Klima: Unsicherheit und Risiko – Unsere Reaktion überdenken“ 95, wie es der IPPC aus politischer Motivation heraus darauf angelegt hat, einen Konsens herbeizuführen, den die wissenschaftlichen Resultate der Klimaforschung aus Currys Sicht objektiv betrachtet gar nicht hergeben. Wörtlich heißt es dazu im Buch:

Unter der Schirmherrschaft des IPCC hat die internationale Klimagemeinschaft in den letzten 30 Jahren daran gearbeitet, einen wissenschaftlichen Konsens über den vom Menschen verursachten Klimawandel zu erzielen. Der IPCC hat das Streben nach einem Konsens in seinen Bewertungsverfahren festgeschrieben: Bei der Entscheidungsfindung, dem Ziehen von Schlussfolgerungen und der Annahme von Berichten bemühen sich das IPCC-Plenum und die Arbeitsgruppen nach besten Kräften, einen Konsens zu erzielen.

Wer den Konsens zum wichtigsten Ziel erklärt, erhält naturgemäß vor allem Forschungsarbeiten, die dieser politischen Vorgabe genügen, umreißt Dr. Judith Curry das Vorgehen des IPCC. Sie erklärt in ihrem Buch im Detail, wie der Weltklimarat durch die Einengung der Vorgaben den gewünschten Konsens hergestellt und damit den Vereinten Nationen die Macht verschafft hat, auf die Politik einzuwirken, was schließlich zum Pariser Klimaabkommen geführt hat.

Tatsächlich gibt es gar keine Einigkeit in der Klimaforschung über die Ursachen und Wirkungen des Klimawandels, stellt Curry fest. Vielmehr sei das Maß an Ungewissheit und Unsicherheit über den Verlauf des Klimas derart hoch, dass sich nach heutigem Stand überhaupt keine auch nur annähernd verlässlichen Vorhersagen über die Entwicklung des Klimas treffen ließen, schon gar nicht über den Anteil des menschlichen Tuns am Klimawandel. Dazu heißt es im Buch:

Die grundlegende Ursache für die Uneinigkeit über die Theorie des vom Menschen verursachten Klimawandels ist die Bedeutung der natürlichen Klimaschwankungen. Die historischen Daten sind spärlich und unzureichend, insbesondere in den Ozeanen. Es herrscht Uneinigkeit über den Wert verschiedener Beweismittel, besonders über den Wert von globalen Klimamodellsimulationen und Paläoklima-Rekonstruktionen aus geologischen Daten. Uneinigkeit herrscht auch über den geeigneten logischen Rahmen für die Verknüpfung und die Bewertung der Beweise. Und schließlich wird kaum anerkannt, dass einige Klimaprozesse nur unzureichend verstanden werden oder sogar unbekannt sind.

Soweit die Ausführung von Dr. Judith Curry, emeritierte Professorin am Georgia Institute of Technology, wo sie 13 Jahre lang den Lehrstuhl für Geo- und Atmosphärenwissenschaften mit den Schwerpunkten Klimadynamik, Wetterextreme und Vorhersage/ Vorhersagbarkeit innehatte und häufig als Sachverständige für Wetter- und Klimafragen vor dem US-Kongress angehört wird.

Die Autoren des vorliegenden Buches können und wollen nicht bewerten, ob oder in welchem Umfang die Kritik der Klimaforscherin – die damit keineswegs alleine dasteht – gerechtfertigt ist. Das können andere Experten sicherlich viel besser. So mahnt beispielsweise die in Deutschland bekannte Wissenschaftlerin Prof. Dr. Lamia Messari-Becker, dass die Klimaanpassung genauso wichtig wie der Kampf gegen den Klimawandel sei: „Es ist wichtig, nicht ausschließlich die Erderwärmung durch die CO2-Reduktion weiter zu bekämpfen, sondern auch, sich auf die Folgen der Klimaveränderungen einzustellen.“ Sie regt beispielhaft an, den Hochwasserschutz und Deichbau zu verstärken, die Infrastruktur in Richtung Katastrophenfestigkeit zu ertüchtigen, übergreifende Frühwarnsysteme zu installieren, um Brand-, Sturm-, Flut- oder Schneekatastrophen rechtzeitig zu erkennen und städtebauliche Anpassungen vorzunehmen.

Auch diesbezüglich maßen sich die Autoren kein eigenes Expertentum an. Doch sie plädieren dafür, dass die Diskussionen um den Klimawandel, die Ursachen, die Folgen und vor allem die zu ergreifenden Maßnahmen in einer freiheitlichen, demokratischen und pluralistischen Gesellschaft nicht auf das Staatsnarrativ eingeengt werden sollten. Zur Freiheit gehört die Diskussion ohne Diskriminierung und politische, mediale oder gesellschaftliche Ächtung unterschiedlicher Meinungen – schon gar nicht, wenn diese wie dargelegt eine belegbare wissenschaftliche Grundlage aufweisen.

Die Sehnsucht nach dem Normklima

Es gab niemals eine stabile Periode, ein Klima, bei dem „alles genau richtig“ war. Im Sommer scheint ständig die Sonne, aber es ist natürlich nicht zu heiß, sondern nur, sagen wir, 25 Grad Celsius, im Winter fällt Schnee – aber nicht zu viel, bestenfalls 35 Zentimeter, es herrscht überwiegend blauer Himmel – aber natürlich regnet es auch regelmäßig, indes nur in mäßigen Schauern… Das ist ein Wunschwetter des Menschen, die Natur hat dieses dauerhafte „Normwetter“ niemals parat gehalten – jedenfalls nicht über einen längeren Zeitraum. Daher ist es unsinnig, heutzutage jede Abweichung von diesem „Normwetter“, jede Wetterkatastrophe, als vom Menschen verursachten Weltuntergang zu beklagen oder gar verhindern zu wollen.

Dies darf allerdings nicht als Freibrief für menschlich unverantwortliches Handeln interpretiert werden.

Der Mensch „formt“ das Klima auf unserem blauen Planeten schon lange, zumindest in einem gewissen Ausmaß. Es lässt sich kaum leugnen, dass viele Landschaften auf der Erde ihr heutiges Aussehen menschlichem Handeln zu verdanken haben. So hat beispielsweise die Abholzung des Mittelmeergebietes erst das mediterrane Klima entstehen lassen, das viele von uns als besonders angenehm empfinden. Die von Menschen angelegten Reisterrassen in Asien fallen ebenfalls in diese Kategorie, weil sie das Mikroklima aufsteigender, regenreicher Winde hervorrufen – und das seit Jahrtausenden.

Der Glaube, jetzt, da der Mensch sich die Erde untertan gemacht hat, müsse der Planet stillstehen, ist ein Irrglaube. Wenn man sich bewusst macht, dass wir auf der Erdkruste leben, die im Größenvergleich mit einem Pfirsich der Hautdicke der Frucht entspricht, und dieses Gebilde mit etwa 30 Kilometern pro Sekunde (rund 108.000 Kilometern pro Stunde) um einen Feuerball mit knapp 700.000 Kilometern Radius rast, der im Kern 15 Millionen Grad heiß ist, dann ist es ein Wunder, dass wir, die Menschen, überhaupt so eine stabile Lebensgrundlage gefunden haben, wie wir sie heute erleben.96

Es ist verständlich, dass wir diese Stabilität erhalten wollen, aber die Gesamtbetrachtung macht deutlich, dass wir nur einen kleinen Teil dazu beitragen können. Diesen Teil sollten wir nutzen – und uns dennoch vor dem Irrglauben schützen, wir könnten die Erde auf Dauer genauso erhalten, wie sie heute ist.

Kommen wir zu einem anderen Thema, das unmittelbar aus der Klimadebatte erwachsen ist, ebenso irrational diskutiert wird, und bei dem der Staat vermeintlich auch alles besser weiß: die Energiewende.




Die irrationale Energiewende

Wenn der „Feind“ erst erkannt ist – gleichgültig, ob das Coronavirus die Gesundheit angreift oder die CO2-Emissionen das Klima zu vernichten drohen – sieht sich der Staat zum Handeln gezwungen. Indes: Der Kampf um die Erhaltung des Klimas lief und läuft in weiten Teilen ebenso aberwitzig ab wie der gegen das Virus. „Energiewende“ lautet das Stichwort: Es geht um die Abkehr von fossilen Energieträgern und die Hinwendung zu regenerativen Energieformen, um die drastische Reduzierung der CO2-Emissionen und um die Absenkung des Energieverbrauchs insgesamt. Dabei stehen drei große Verbrauchssegmente im Fokus: die Industrie, der Verkehr und Gebäude.

E-Autos als Klimaretter

Wie irrational die Politik häufig handelt, zeigt ein Blick auf die Versuche Deutschlands, das Klima zu retten – koste es was es wolle, gewinnt man den Eindruck; es geht schließlich „nur“ um das Geld und die Freiheit der Bürger. Wir sollen nicht nur beim Energieverbrauch sparen, sondern vor allem auch möglichst alles auf regenerative Energien umstellen. So weit, so vernünftig. Aber die Prioritätensetzung durch die Politik und die Vorgehensweise sind weniger vernünftig. Blicken wir auf die Zahlen.

Etwa 40 bis 50 Prozent des Energieverbrauchs entfällt in Deutschland auf den Gebäudesektor, zwischen 30 bis 35 Prozent auf den Verkehrssektor, größtenteils auf den Straßenverkehr, und 20 bis 25 Prozent auf die Industrie. Der Energieverbrauch in privaten Haushalten macht ungefähr 15 bis 20 Prozent aus.97

Angesichts dieser Sachlage würde also jeder, der bei klarem Verstand ist, zunächst den Gebäudesektor auf Nachhaltigkeit umstellen, dann den Verkehr und schließlich die Industrie, möglicherweise überlappend. Doch tatsächlich wurde als erstes das Automobil im wahrsten Sinne des Wortes in Angriff genommen: der Verbrenner wurde zum Alteisen erklärt, das E-Auto zum Klimaretter erkoren. Elektrofahrzeuge hätten Null CO2-Emissionen und seien daher gut für das Klima, postulierten weite Teile der Politik – und prompt begann eine ausufernde Förderung für E-Autos, von Steuererleichterungen bis zu Kaufprämien.98

Erst sehr viel später kam wohl auch dem einen oder anderen Politiker die Erkenntnis, dass ein Fahrzeug ohne Auspuff, das also während der Fahrt kein CO2 emittiert, nicht per se klimafreundlich ist – vielmehr kommt es auf die Gesamtbilanz der CO2-Emissionen von der Produktion des Wagens über die Lebensdauer an. Und da schneidet die E-Mobilität durch benötigten großen Batterieblöcke keineswegs besonders gut ab. Von „Null CO2“ kann jedenfalls keine Rede sein.

Das hinderte den Staat aber nicht daran, von 2016 bis 2023 allein für den Umweltbonus weit über zehn Milliarden Euro auszuschütten.99 Gegen Ende 2023 stoppte die Bundesregierung den Geldsegen für E-Autokäufer – nicht etwa aus besserer Einsicht, sondern weil aufgrund eines Bundesverfassungsgerichtsurteils, das an anderer Stelle in diesem Buch thematisiert wird, urplötzlich kein Geld mehr in der Staatskasse war.

Nach der aberwitzigen und teuren Fokussierung auf Elektromobilität als Klimaretter im Verkehrsbereich rückt der Gebäudesektor, in dem die meiste Energie verbraucht wird, ins Blickfeld der Politik. Wiederum war es nicht die Einsicht in die Zusammenhänge, sondern der Einmarsch Russlands in die Ukraine 2022, der die Gasversorgung in Deutschland gefährdete. Und genau wie das E-Auto zur tragenden Säule der Energiewende erkoren worden war, kam nun eine zweite Säule hinzu: die Wärmepumpe als eine Art „Heilsbringer für Umwelt und Klima“. Einmal mehr wurden umfassende Förderprogramme ins Leben gerufen, um den Einbau von Wärmepumpen zu forcieren.100

Wärmepumpe für die Energiewende

Seit 2023 hat vor allem die Partei Die Grünen – möglicherweise berauscht von der Machtfülle, die es mit sich bringt, Teil einer Regierungskoalition zu sein – alles darangesetzt, die „Lösung der Klimakrise“ durch ein Nadelöhr zu drängen: die Wärmepumpe. Alternative Technologien und der Fachkräftemangel, der dazu führte, dass es schlichtweg nicht genügend geschultes Personal gab, um sozusagen überall Pumpen einzubauen, waren politisch nicht von Interesse.

Es war einmal mehr eine Aktion staatlichen Dirigismus. Ähnlich wie bei der E-Mobilität die viel zu einfache Formel „Autos, die keinen Auspuff haben, sind sauber“ zu Fehlallokationen bei der staatlichen Förderung führte, war die Fokussierung auf die Wärmepumpe genauso naiv, weil sie das breite Spektrum der Gebäude überhaupt nicht berücksichtigte. Es gibt bei Gebäuden unterschiedliche regionale Gegebenheiten, verschiedene technische Voraussetzungen und mannigfache Möglichkeiten. Es gilt, die jeweils beste Option zu wählen; dazu können neben der Wärmepumpe beispielsweise auch Fernwärme, Außenluft, Erdwärme, Geothermie oder autonom generierter Photovoltaikstrom gehören. Es gibt nicht die eine Lösung für alle Fälle. In Gebäuden gehören daher die verschiedenen Optionen praxistauglich umgesetzt, um die Energiewende – auch finanziell – für alle erträglich zu machen. Dabei ist zu bedenken: Individuelle Lösungen am Einzelgebäude sind oft unbezahlbar. Im größeren Quartier gelingen Projekte sozialverträglicher, umwelt- und kosteneffizienter, etwa durch serielles Sanieren, Blockheizkraftwerke und digitalisierte Vernetzung.

Gebäudeenergiegesetz: Der Staat weiß es besser

Das im November 2020 in Kraft getretene Gebäudeenergiegesetz (GEG) führte das Energieeinspargesetz, die Energieeinsparverordnung und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz zusammen und stellte einen zentralen Baustein der deutschen Wärmewende dar. Anfang September 2023 beschloss der Bundestag die zweite Novelle des GEG, wonach ab Januar 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss. „Mit dem Gebäudeenergiegesetz wird die Dekarbonisierung des Wärmebereichs eingeleitet und schrittweise umgesetzt“, verkündete die Regierung großspurig eine strategische Weichenstellung.101 Die Eckpfeiler lassen sich vereinfacht wie folgt zusammenfassen: Die bevorzugten Energieträger der Zukunft sind Strom aus regenerativen Quellen und Wasserstoff. Diese Festlegung war fatal und wird sich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten rächen. Immerhin wurden auch Biomasse, Holz und Pellets als erneuerbare Energien zugelassen. Öl und Gas wurden hingegen vernachlässigt. Diese Defossilisierung war zwar gut und richtig. Allerdings war es ein Schlag ins Gesicht für all jene, die zuvor dem „Gasgebot“ gefolgt waren, angesichts der starken politischen Förderung von Gasheizungen über Jahrzehnte hinweg.

Das Gebäudeenergiegesetz hat seit seiner Bekanntmachung im Jahr 2023 zu heftigen Diskussionen geführt. Es sieht vor, dass ab Anfang 2024 jede neu installierte Heizung (in Neubauten und Bestandsgebäuden, sowohl Wohn- als auch Nichtwohngebäude) mindestens 65 Prozent erneuerbare Energie nutzen muss. Bestehende Heizungen können weiterhin genutzt werden und Reparaturen sind ebenfalls erlaubt. Das Ziel ist es, die Verwendung fossiler Brennstoffe in Heizungen bis Ende 2044 zu beenden.102 Unabhängig davon, wie sich zeitliche Verschiebungen ergeben, könnte das ein gangbarer Weg sein, sofern die im Gesetz vorgesehene Technologieneutralität in der Praxis tatsächlich durchgehalten und nicht etwa durch Förderprogramme, Zuschüsse oder steuerliche Erleichterungen für bestimmte Technologien unterminiert wird. Doch genau das stand an der Wand geschrieben.

Es gibt immer noch viele Wohnungen mit Gasetagenheizung. In anderen Gebäuden wird die gesamte Hausversorgung durch Gas sichergestellt, einschließlich Warmwasser und Heizung. Es ist vernünftiger, einen Großteil davon über Fernwärme- oder Nahwärmenetze zu regeln, da es effizienter ist, viele Gebäude mit größeren Anlagen zu versorgen. Auch im ländlichen Raum wären Fern- und Nahwärmenetze häufig die bessere Lösung, wenn es sie gäbe. Das Gebäudeenergiegesetz wird aufgrund des mangelnden Ausbaus der Fernwärmenetze im Endeffekt auf eine massive Privilegierung der Wärmepumpen hinauslaufen. Obwohl Alternativen wie Pellets oder hybride Systeme zugelassen sind, sind sie mit Einschränkungen oder Voraussetzungen versehen. Schließlich ist es auch bei konventionellen Heizsystemen möglich, klimaneutral zu sein. Wärmepumpen gelten vom Gesetzgeber als klimafreundlich, auch wenn sie ohne Ökostrom und Photovoltaikanlage betrieben werden. Allerdings ist die Wärmepumpe in vielen Fällen, wie zum Beispiel bei Fachwerkhäusern, im ländlichen Raum und vor allem bei älteren Gebäuden, keine geeignete Option. So kamen 2023 neue „Gebote und Verbote“ auf: Gasheizungen nur noch im Bestand sowie in Neubauten außerhalb von Neubaugebieten, und nur noch nach einer Energieberatung. Ölheizungen wurden praktisch verboten; immerhin durften sie noch repariert werden. Die Option, bei Bestandsbauten, in denen eine Gas- oder Ölheizung kaputt geht, die Regeln des GEG auszusetzen, bis eine gültige regionale Wärmeplanung in der Kommune vorliegt, zögerte die Stromfokussierung zwar etwas hinaus, aber behob nicht den grundlegenden Denkfehler.

Geradezu skurril mutete die Diskussion an, ob noch Gasheizungen einzubauen erlaubt wäre, die auf Wasserstoff umrüstbar seien. Mit Stand 2024 gab es außer Planungsüberlegungen nichts, was die Annahme gerechtfertigt hätte, dass demnächst grüner Wasserstoff in ausreichender Menge für Privathaushalte verfügbar wäre. Eine Studie, die im Sommer 2023 im renommierten Wissenschaftsjournal Nature erschien, kam ganz im Gegenteil zu dem klaren Ergebnis, dass Wasserstoff beim Heizen höchstens eine Nische besetzen könnte.103

Wärmeplanung für Länder und Kommunen

2023 trat neben dem Gebäudeenergiegesetz auch das Wärmeplanungsgesetz in Kraft. Dieses Gesetz verpflichtet die Bundesländer, eine verbindliche Wärmeplanung zu erarbeiten, um ihre Heizinfrastruktur klimaneutral umzubauen. Die Länder können diese Aufgabe an die Kommunen delegieren. Die Wärmeplanung bietet den Bürgern vor allem Orientierung. Wenn jemand in einem Gebiet lebt, das in naher Zukunft an ein Fernwärmenetz angeschlossen wird, muss er keine teure Wärmepumpe installieren. Gebiete, die nicht an ein solches Wärmenetz angeschlossen sind, können sich darauf einstellen und ihre Heizung mit möglichen Fördermitteln umrüsten.

Bis zum Jahr 2030 soll dadurch die Hälfte dieser sogenannten „leitungsgebundenen Wärme“ klimaneutral erzeugt werden. Immerhin hat die Politik Alternativen zur Wärmepumpe erkannt, möchte man sagen. Wo angesichts des Fachkräftemangels die vielen Experten für die kommunale Wärmeplanung herkommen sollen, bleibt indes ein Rätsel. Fest steht hingegen, woher das dafür notwendige Geld kommt: vom Steuerzahler.

Wasserstoff als Hoffnungsträger

Die Energiewende beinhaltet nicht nur die Umstellung auf Sonnen- und Windenergie, sondern auch die Förderung von Wasserstoff als vielversprechenden Energieträger durch die Regierung. Möglicherweise liegt dies daran, dass an der politischen Spitze des Staates nicht genügend Wissen über Wasserstoff vorhanden ist, da dieser auf absehbare Zeit ungeeignet ist, um die Energieversorgung einer Wohlstandsgesellschaft zu gewährleisten. Das hinderte die Politik allerdings nicht daran, nach E-Autos und Wärmepumpen den Wasserstoff zum Hoffnungsträger für die deutsche Energiewende zu erklären, um – so das große Ziel – die Welt von einer Klimakatastrophe zu erlösen.

So kündigte die Bundesregierung 2023 den Aufbau eines nationalen Wasserstoffnetzes an. Die Bekanntgabe geriet pompös: „Das ist ein großes wirtschaftliches Projekt.“ Es gehe darum, das „Kernnetz“ zustande zu bringen. Unternehmen sollen auf Wasserstoff setzen können, „weil sie wissen, sie werden ihn haben, wenn sie ihn brauchen“, verkündete der amtierende Bundeskanzler. 104 Wieder einmal hat die Spitzenpolitik vermeintlich erkannt, was am besten für uns ist – das will sie uns zumindest weismachen.

Wasserstoff, natürlich mit Hilfe erneuerbarer Energien hergestellt, ist – zumindest in der Erzählung der Bundesregierung – ein wichtiges Element in der Energiewende. Er könnte direkt in die Leitungen eingespeist und beispielsweise verheizt werden oder als Grundlage für synthetische Kraftstoffe dienen.105 Doch das ist tatsächlich nur eine „Erzählung“, man könnte auch von einem „Märchen“ sprechen.

Tatsächlich wird grüner Wasserstoff noch auf sehr lange Zeit sehr rar bleiben.106 Blicken wir hinter die Erzählung: Die Aufspaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff erfolgt durch einen elektrochemischen Prozess, den man als Elektrolyse bezeichnet. Stammt der Strom hierfür aus erneuerbaren Quellen, also etwa Solar- oder Windenergie, nennt man das Ergebnis grünen Wasserstoff. Indes: Die Elektrolysekapazitäten für eine Wasserstoffwirtschaft stehen auf absehbare Zeit überhaupt nicht zur Verfügung. Eine Wasserstoffversorgung Deutschlands ist kurzbis mittelfristig ebenso wenig möglich wie eine „Verstromung“, also die Umstellung auf elektrischen Strom im großen Stil. Warum das für das Thema dieses Buches von Bedeutung ist? Weil mit beidem erhebliche Einschränkungen unserer Freiheit verbunden sind, die uns die Politik als notwendig zur Erreichung eines höheren Ziels verkauft. Tenor: Je mehr wir uns einschränken, um den politischen Plan zu erfüllen, desto eher erreichen wir das vermeintlich für uns alle wichtige Ziel. Was dabei verschwiegen wird: Das Ziel ist weniger wichtig, als uns weisgemacht wird, und es ist noch weniger realistisch, dass wir es überhaupt erreichen. Das wird deutlich, wenn man sich klarmacht, woher Wasserstoff kommt und worum es sich dabei eigentlich handelt.

Wasserstoff ist unerschöpflich aus menschlicher Sicht

Beim Urknall – den die Wissenschaft rund 13,8 Milliarden Jahre zurückdatiert, – entstand eine enorme Menge an Wasserstoff – mehr als von jedem anderen Stoff. Aus menschlicher Perspektive gibt es daher im Universum eine scheinbar unerschöpfliche Menge an Wasserstoff, der als Energieträger fungieren kann. Sterne bestehen hauptsächlich aus Wasserstoffgas. In den extrem heißen und dichten Bedingungen im Inneren von Sternen verschmelzen Wasserstoffkerne und setzen dabei Energie frei. Diese Kernfusion ist der Prozess, der die Sterne zum Leuchten bringt.

Die Überlegung, Wasserstoff als Energieträger für uns zu nutzen, ist also nachvollziehbar. Doch über die Frage, wie dies am besten geschehen soll, lässt sich trefflich streiten. Denn obwohl es sich bei Wasserstoff um das am häufigsten vorkommende Element im Universum handelt, ist es auf der Erde nicht besonders reichlich vorhanden, zumindest nicht in seiner gasförmigen Form. Der meiste Wasserstoff auf der Erde ist in Wasser enthalten, denn Wasser ist nichts anderes als eine chemische Verbindung aus Wasserstoff und Sauerstoff.

Diesen Wasserstoff mittels Elektrolyse aus Wasser herauszuholen, um ihn dann im gasförmigen Zustand als Energieträger zu verwenden, ist zwar möglich – aber wenig sinnvoll. Wasserstoff ist nämlich viel zu gefährlich und zu schwer zu transportieren. Zudem gibt es auf absehbare Zeit bei Weitem nicht genügend Elektrolysekapazitäten zur Herstellung von grünem Wasserstoff.

Ziehen wir dazu die Forschungen des Potsdam-Institut für Klimaforschung (PIK) heran. Nach dessen Berechnungen wird grüner Wasserstoff bis 2035 lediglich ein Prozent des weltweiten Energiebedarfs decken können.107 Ausdrücklich wies das Institut 2023 auf eine kurzfristige Knappheit und eine langfristige Unsicherheit bei der Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff hin.

Das gelte selbst dann, wenn die Elektrolysekapazitäten in Zukunft so schnell wachsen würden wie in der Vergangenheit Wind- und Solarenergie. Das Institut hat hierzu den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft auf der Grundlage von ökonomischen Modellen für neue Technologien extrapoliert. Demnach müsste die Elektrolysekapazität – die Aufspaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff durch elektrischen Strom – bis zum Jahr 2050 um das 6.000- bis 8.000-fache ansteigen. Parallel müssten sich die Kapazitäten für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen etwa verzehnfachen.

Mit den derzeit verfolgten Ausbauplänen der Wasserstofferzeugung würde die Europäische Union bis 2030 höchstens ein Prozent des Gesamtenergiebedarfs mit grünem Wasserstoff decken können. Erst ab 2040 könne ein Anteil von 3,2 bis 11,2 Prozent in der EU und 0,7 bis 3,3 Prozent weltweit erreicht werden.

Dazu, wie sich die Wasserstoffwirtschaft dennoch und deutlich kurzfristiger durchsetzen ließe, hat die regierungsnahe Forschungseinrichtung PIK einen, man muss wohl sagen, perfiden Plan entwickelt, der einer Freiheitsberaubung im großen Stil gleichkommt.

Politische Maßnahmen wie im Krieg

Das Potsdamer Institut schreibt wörtlich:

„Historische Analogien deuten darauf hin, dass notfallähnliche politische Maßnahmen zu wesentlich höheren Wachstumsraten führen könnten, was den Durchbruch beschleunigen und die Wahrscheinlichkeit der zukünftigen Verfügbarkeit von Wasserstoff erhöhen würde.“ Und weiter: Beispiele für ein solches Engagement sei etwa „die Mobilisierung in Kriegen wie beim Aufbau der US-Liberty-Flotte im Zweiten Weltkrieg oder massive öffentliche Investitionen mit zentraler Koordinierung wie der Bau des Schnellbahnnetzes in China.“

Es wird also ein Szenario gezeichnet, das einem kriegsähnlichen Notfall gleichkommt, so dass diktatorische Maßnahmen gerechtfertigt erscheinen. Das kommt dem politischen Duktus „Im Notfall ist alles erlaubt“, der von physikalisch unsinnigen Gesetzen bis zur außerparlamentarischen Opposition alles zu rechtfertigen scheint, sehr nahe. Lassen wir noch einmal das Potsdamer Institut zu Wort kommen: „Diese Analyse des Hochlaufs der Wasserstoffversorgung zeigt, dass allein die Kräfte eines freien Marktes kaum zum Erreichen der Klimaziele etwa im Schiffs- und Flugverkehr ausreichen werden.“

Doch damit nicht genug: Selbst eine mit quasi-diktatorischen Kräften durchgesetzte Wasserstoffwirtschaft sollte nach Aussage der regierungsnahen Forscher nicht als Vorwand dienen, um die Einführung anderer, leicht verfügbarer sauberer Optionen wie Elektromobilität oder Wärmepumpen zu verzögern. Im Klartext: Wir sollen heute Elektroautos kaufen und Wärmepumpen in Betrieb nehmen und alle damit verbundenen Energieengpässe werden schon „irgendwann“ durch Wasserstoff behoben, wenn wir uns nur alle der kriegsähnlichen Mobilisierung der Regierung unterwerfen.

Ein Irrglaube der Politgesellen und ihrer Freunde

Es ist einmal mehr ein Fall von irregeleiteter Politik. Ein kleiner Kreis von Politgesellen glaubt (das Wort ist wortwörtlich zu nehmen), eine Lösung für ein Problem gefunden zu haben, und setzt danach alles daran, diesen Glauben in Gesetze zu fassen. Unwissenheit, Irrglaube, der irrationale Wunsch, „irgendwie“ das Klima retten zu wollen, gehören zu den Ursachen dieser verfehlten Politik – und eine gehörige Portion Vetternwirtschaft. Denn die politischen Entscheider über Milliarden von Fördergeldern, um die falschen Energiekonzepte durchzusetzen, wurden 2023 auffallend häufig dabei ertappt, sagen wir, „freundschaftliche Beziehungen“ zu den Empfängern eben dieser Steuergelder zu unterhalten.

Im Bundeswirtschaftsministerium war der Staatssekretär, der die zahlreichen energiepolitischen Gesetze und Verordnungen seit Ende 2021 mitgeschrieben hatte, in ein weitverzweigtes Netz von Freunden und Verwandten verstrickt. Diese profitierten alle auf die eine oder andere Weise von seiner Klimapolitik. Als die Sache öffentlich wurde, musste der Staatssekretär im Frühjahr 2023 zurücktreten.108

Im Sommer 2023 wurde einem maßgeblichen Abteilungsleiter im Bundesverkehrsministerium nachgesagt, mit einem Vorstand des Deutschen Wasserstoff- und Brennstoffzellenverbands und einem befreundeten Unternehmer gemeinsam in Urlaub gefahren zu sein. Der Abteilungsleiter wird im Haus auch als „Mr. Wasserstoff“ bezeichnet. Nach Recherchen der renommierten Wirtschaftszeitung Handelsblatt erhielten der Verband und die Gesellschaften des Unternehmers rund 28 Millionen Euro aus dem „Nationalen Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie“. Das Programm lag in der Verantwortung des Abteilungsleiters im Ministerium.109

Diese politisch-persönlichen Verstrickungen sind wahrscheinlich eine wesentliche Ursache für die fehlgeleitete Strom- und Wasserstoffpolitik. Hinzu kommen Irrtümer und Versprechungen der Vergangenheit, die seit den 2020er Jahren viele Politiker einholen.

Heute ist von einer Wasserstoffstrategie die Rede, von Elektromobilität und von einer generellen Verstromung der Republik. Doch viele Menschen erinnern sich daran, dass einst vor allem Gas und Diesel als umweltfreundlich gepriesen wurden, bevor sie später als Umweltkiller angeprangert wurden.

Es würde den Rahmen dieses Buches sprengen, die einst als umweltfreundlich propagierte Gasstrategie Deutschlands näher zu beleuchten. Doch die Ausführungen der letzten Seiten haben wohl deutlich gemacht, wie die Politik immer und immer wieder ihre Vorstellungen von unserer Zukunft dazu nutzt, Vorschriften über Vorschriften herauszubringen, um den vermeintlich richtigen Weg in die Zukunft durchzusetzen. Einschränkungen der Freiheit spielen praktisch keine Rolle, wenn es darum geht, die hehren Ziele vom Schutz der Bevölkerung bis zur Rettung des Klimas anzustreben.

Um praktisch jedwede Freiheitsbeschränkungen zu rechtfertigen, verkündete Simon Stiell, Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change 2024, die nächsten zwei Jahre seien „entscheidend für die Rettung unseres Planeten. Wir haben immer noch die Chance, die Treibhausgasemissionen mit einer neuen Generation von nationalen Klimaplänen zu senken. Aber wir brauchen diese stärkeren Pläne jetzt“.110 Es war geradezu eine Aufforderung an die Regierungen rund um den Erdball, alles zu tun, um die CO2-Emissionen zu reduzieren – koste es, was es wolle, und sei es die Freiheit. Prompt warnte die deutsche Bundesregierung vor drastischen Einschnitte für Autofahrer bis hin zu Fahrverboten am Wochenende.111 Undenkbar? Keineswegs: Dass in Deutschland grundsätzlich allgemeine Fahrverbote angeordnet werden können, hat die Vergangenheit gezeigt: So gab es in den 1970er Jahren bereits „autofreie Sonntage“, damals eine Reaktion auf die internationale Ölkrise. Doch man braucht gar nicht so lange zurückblicken. In den letzten Jahren gab es immer wieder in einigen deutschen Städten lokale Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge. Das Bundesverwaltungsgericht hat bestätigt, dass Verbote des Autoverkehrs durch die Regierung prinzipiell möglich sind, etwa, um uns vor den Auswirkungen der Klimakrise zu schützen.112

Balance zwischen Sicherheit und Freiheit

Zur Klarstellung: Es geht im vorliegenden Buch nicht darum, diese Gefahren zu leugnen oder zu negieren. Aber es geht sehr wohl darum, die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit nicht ständig und nachhaltig in Richtung maximaler Sicherheit zu verschieben und dabei die Freiheit scheibchenweise zu Grabe zu tragen. Andernfalls laufen wir Gefahr, von einer Bürokratie, die uns, unsere Umwelt und augenscheinlich die ganze Welt retten will, erdrückt zu werden.




Die EU-Bürokratie frisst uns auf

Am 12. Mai 2000 skizzierte Joschka Fischer als deutscher Außenminister die Vision eines föderalen Europas.113 In seiner berühmten Humboldt-Rede an der Humboldt-Universität Berlin zur „Finalität der Europäischen Union“ bezog sich Fischer auf Robert Schuman. Am 9. Mai 1950 hatte der damalige französische Außenminister die Schaffung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (Montanunion) als „erste Etappe einer europäischen Föderation“ bezeichnet.114

In der Tat entwickelte sich aus der Montanunion zunächst die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), dann die Europäische Gemeinschaft und schließlich die Europäische Union (EU). Joschka Fischer gab damals auf die Frage „Quo vadis Europa?“ eine „ganz einfache Antwort“, indem er den „Übergang vom Staatenverbund der Union hin zur vollen Parlamentarisierung in einer Europäischen Föderation“ forderte, also „ein europäisches Parlament und eine ebensolche Regierung, die tatsächlich die gesetzgebende und die exekutive Gewalt innerhalb der Föderation ausüben.“

Die EU-Kommission als europäische Regierung

Die Regierung sollte im Fischer-Modell die EU-Kommission ausüben, während der Europäische Rat als eine zweite parlamentarische Kammer gedacht war, ähnlich dem dualen Prinzip aus Bundestag (erste Kammer) und Bundesrat (zweite Kammer) in Deutschland.

Fischers Vorschlag führte sogar zur Einrichtung eines Konvents, der eine Verfassung für das neue föderale Europa vorlegte. Doch dann wurde das Volk befragt: 2005 wurde eben diese Verfassung durch Volksabstimmungen in Frankreich und den Niederlanden hinweggefegt.115 Das Ziel einer europäischen Verfassung wurde fallen gelassen; im „Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft“ wurde 2007 immerhin eine neue Grundlage für Europa geschaffen, allerdings weitaus weniger ambitioniert und nicht mehr auf eine europäische Verfassung oder gar eine europäische Regierung abzielend.116

Doch noch am 25. Januar 2012 sagte die damalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel im Interview: „Im Laufe eines langen Prozesses werden wir mehr Zuständigkeiten an die Europäische Kommission übertragen“, die dann „wie eine Regierung Europas handeln“ werde.117 Rund ein Jahr später kündigte der britische Premierminister David Cameron die Abhaltung eines Referendums über die britische EU-Mitgliedschaft an, die letztlich in Richtung Brexit führte. Anders formuliert: Mitten auf dem vermeintlichen Weg zu einer Europäischen Verfassung begann die EU auseinanderzufallen. Es mutete geradezu symbolisch an, dass das kleine Island wenige Tage vor der Europawahl 2019 seine Kandidatur für eine EU-Mitgliedschaft offiziell zurückzog: „Den Interessen Islands ist außerhalb der Europäischen Union besser gedient“, schrieb das isländische Außenministerium dazu lapidar auf seiner Webseite.118

Es war ein langer Weg von der grandiosen Fischer-Vision eines demokratisch vereinten Europas zu einem derart kritischen Zustand, dass Länder die EU verlassen oder sich gar nicht erst dazugesellen wollen. Maßgeblich hängt diese rund 20-jährige Entwicklung damit zusammen, dass sich die EU-Bürokratie dafür bekannt gemacht hat, in das Leben der EU-Bürger möglichst kleinlich einzugreifen.

EU: Weltmacht der Regulierung

Die Europäische Union dominiert die Welt – zumindest bei den Regularien. Hat die EU nach dem Brexit, also dem ersten Fall, dass ein europäisches Land wieder austritt, aus ihren Fehlern gelernt? Ganz im Gegenteil: In den 2020er Jahren beschleunigt die EU-Bürokratie eher ihren Galopp, um mehr Vorschriften in die Welt zu setzen als Amerika oder Asien. Vor allem bei Umwelt- und Sicherheitsnormen ist die EU eine Weltmacht.

Da es sich kein Konzern von Weltformat leisten will, den EU-Markt zu ignorieren, unterwerfen sich beinahe alle Weltfirmen auch den EU-Normen. Dadurch haben es Europas Regeln auf vielen Gebieten, vom Datenschutz bis zum Wettbewerbsrecht, geschafft, eine normative Wirkung für die Welt zu entfalten. Man kann durchaus von einer Globalisierung des EU-Bürokratismus sprechen. Weltweit ist häufig vom „Brussels Effect“, vom „Brüssel-Effekt“, die Rede, um die Regulierungsoffensive der europäischen Staatengemeinschaft zu beschreiben. Verordnungen, Regeln, Prüfverfahren, Nachweise… die Vorschriftenliste scheint unendlich lang, häufig nutzlos und beinahe immer kostentreibend.

Nehmen wir als Beispiel der 2020er Jahre den „Green Deal“, den weltweit ehrgeizigsten Plan zur Rettung des Klimas. Das am 11. Dezember 2019 vorgestellte Konzept hat das Ziel, bis 2050 in der Europäischen Union die Netto-Emissionen von Treibhausgasen auf null zu reduzieren und somit als erster Kontinent klimaneutral zu werden.

Man sollte meinen, dass die EU alles daran setzt, diesen äußerst ambitionierten Plan umzusetzen, denn allein dies käme einer Herkulesaufgabe gleich. Aber für Bürokraten ist es viel schöner, Pläne zu entwerfen, zu formulieren und zu verabschieden, statt sich um die Folgen, also beispielsweise die Umsetzung, zu kümmern. Konsequenterweise haben sich die EU-Bürokraten nach Fertigstellung des Green Deal gleich noch ein zweites, ebenso großes Vorschriftenpaket ausgedacht, das im Grunde denselben Zweck der Klimarettung verfolgt, die Taxonomie. Das neuerliche Bürokratiemonster hat nichts Geringeres zum Ziel, als alle wirtschaftlichen Aktivitäten auf dem Alten Kontinent in grün bzw. nicht grün einzustufen. Dadurch soll Finanzanlegern eine Art Kompass für klimafreundliche Investitionen an die Hand gegeben werden. Das ist erstens monströs und zweitens überflüssig, wenn der Green Deal gelingt; denn dann wird mit der Wirtschaft automatisch auch der Finanzmarkt grün. Und da die EU auch Gas- und Atomkraftwerke als ökologisch, also grün, eingestuft hat, wird das gesamte Vorhaben zur Farce. Auf die Frage, ob eine atomare Energiewirtschaft unser Klima rettet oder unseren Planeten zerstört, kann man politisch, ideologisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich und wissenschaftlich fundierte Antworten finden, aber es ist keine sinnvolle Antwort denkbar, die sich aus einem Verwaltungsakt ableitet. Es ist ebenso sinnlos wie der EU-Beschluss, nach dem knapp 50.000 Unternehmen im Zuge eines sogenannten Nachhaltigkeitsreportings gezwungen werden, regelmäßig Ökoberichte zu erstellen und abzuliefern.119 Der Green Deal mag als ein großer politischer Akt der Weltenrettung eingestuft und damit positiv bewertet werden, aber die Taxonomie und die Firmenberichte belasten lediglich die Wirtschaft mit zusätzlichen Kosten, die bei etwa 5 Milliarden Euro jährlich liegen, ohne einen Nutzen hervorzubringen.120

Eines der häufigen Argumente, mit der die EU-Bürokraten ihr unaufhaltsames Produzieren immer neuer Regeln rechtfertigen lautet: Wer die Standards setzt, gewinnt den Markt. Von den hundert wertvollsten Unternehmen der Welt kommen lediglich zwölf aus der Europäischen Union,121 und übrigens nur noch zwei aus Deutschland.122 Während Amerika und Asien stark nachgefragte Produkte produzieren, steht Europa in erster Linie bei der Vorschriftenproduktion an der Weltspitze.

„Wie mache ich mich am unbeliebtesten“

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass das Spiel „Wie mache ich mich am unbeliebtesten“ über Jahrzehnte hinweg und auch heute noch nirgendwo so perfekt gespielt wurde und wird wie in der Europäischen Union. Wer sich im Angesicht dieser bürokratischen Regulierungswut wundert, wenn sich Millionen von Bürgern und letztlich ganze Staaten von diesem Europa abwenden, dem ist wohl nicht mehr zu helfen.

Da half es auch nicht, dass die EU im Laufe der Jahre eine Bürokratie zur Entbürokratisierung einrichtete und den einen oder anderen Verordnungsirrsinn selbstkritisch wieder abschaffte; so darf die Gurke längst wieder wachsen, wie sie will, und der Traktorsitz hat seine Freiheit wiedererlangt.

Das Schlimme dabei: In der Vielzahl absurder Vorschriften gingen die guten Seiten der europäischen Regulierung weitgehend unter. So waren es EU-Vorschriften, die dafür sorgten, dass Passagiere bei Flugzeugverspätungen ein Recht auf Entschädigung erhielten und die Tarifabzocke durch die Mobilfunkkonzerne bei Telefonaten im europäischen Ausland beendet wurde, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Doch die Vielzahl der Vorschriften mit einschränkendem Charakter haben die EU geradezu zu einem „Freiheitsvernichter“ werden lassen.

Wir sind zu „dumm“ für Künstliche Intelligenz

Ende 2022 kam mit ChatGPT erstmals eine Künstliche Intelligenz (KI) auf den Markt, die für jedermann leicht verständlich und einsetzbar war. Seit 2023 hat sich ChatGPT weit verbreitet. Andere KI-Systeme wie etwa Google Gemini oder Microsoft Co-Pilot kamen hinzu. Die Bedienung ist einfach, der Nutzen groß. Mit den Fallstricken und Unzulänglichkeiten – KIs können zum Beispiel „halluzinieren“, also Fake News generieren – haben viele gelernt umzugehen. Viele Menschen und Unternehmen haben das enorme Potenzial von KI erkannt – doch die EU hat vor allem eines darin erblickt: die Chance auf eine neue bürokratische Aufgabe. Die Eurokraten meinen, wir sind zu „dumm“, um mit Künstlicher Intelligenz vernünftig umzugehen und benötigen daher genaue Regularien. So wurde der EU AI Act geschaffen (AI steht für Artificial Intelligence). Schließlich könnte KI – falsch eingesetzt – die Menschen versklaven und eine neue Weltordnung schaffen.

Die Ziele des EU AI Act lesen sich geradezu bombastisch: „Ziel dieser Verordnung ist es, die Einführung von menschenzentrierter und vertrauenswürdiger künstlicher Intelligenz zu fördern und ein hohes Maß an Schutz der Gesundheit, der Sicherheit, der Grundrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit sowie der Umwelt vor schädlichen Auswirkungen von Systemen der künstlichen Intelligenz in der Union zu gewährleisten und gleichzeitig die Innovation zu fördern und das Funktionieren des Binnenmarktes zu verbessern.“123 Man möchte fast sagen: „Ein Gesetz – alles drin“, wobei die „Gesetze“ im EU-Jargon „Verordnungen“ heißen, die in der Praxis indes als gesetzesgleich anzusehen sind.

Nun ist die Frage, was Intelligenz überhaupt ist, in der Wissenschaft keineswegs eindeutig geklärt. Noch weniger klar ist, worum es sich bei Künstlicher Intelligenz genau handelt. Das hat die EU-Bürokraten allerdings nicht daran gehindert, gleich vier verschiedene KI-Typen zu definieren – und jeweils unterschiedliche Regularien für ihren Einsatz zu formulieren.124 Und natürlich, wenn die EU eine neue Bürokratie ins Leben ruft, dann gleich ganz groß: Die neuen KI-Regularien gelten nicht etwa nur für die Entwickler und Anbieter von KI-Systemen, sondern auch für jeden, der diese nutzt.

Die Vorschriften legen Verpflichtungen für beide Seiten fest, die sich nach dem Risiko, das von dem KI-System ausgeht, richten. Obwohl viele KI-Systeme ein minimales und, man ist geneigt zu sagen, ein vernachlässigbares Risiko darstellen, müssen sie bewertet werden – und diese Bewertung ist natürlich zu dokumentieren. Folgende Kategorien haben sich die Bürokraten ausgedacht.

1. Unannehmbares Risiko

KI-Systeme stellen ein unannehmbares Risiko dar, wenn sie als Bedrohung für Menschen gelten. Diese KI-Systeme werden verboten. Sie umfassen: kognitive Verhaltensmanipulation von Personen oder bestimmten gefährdeten Gruppen, zum Beispiel sprachgesteuertes Spielzeug, das gefährliches Verhalten bei Kindern fördert; soziales Scoring: Klassifizierung von Menschen auf der Grundlage von Verhalten, sozioökonomischem Status und persönlichen Merkmalen; biometrische Identifizierung und Kategorisierung natürlicher Personen; biometrische Echtzeit-Fernidentifizierungssystemen, zum Beispiel Gesichtserkennung.

Für sich selbst macht der Staat indes Ausnahmen, etwa für Strafverfolgungszwecke. Biometrische Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme werden in einer begrenzten Anzahl schwerwiegender Fälle zulässig sein. Systeme zur nachträglichen biometrischen Fernidentifizierung, bei denen die Identifizierung erst mit erheblicher Verzögerung erfolgt, können zur Verfolgung schwerer Straftaten und nur nach gerichtlicher Genehmigung zulässig sein.

2. Hochrisiko-KI-Systeme

KI-Systeme, die ein hohes Risiko für die Gesundheit und Sicherheit oder für die Grundrechte natürlicher Personen darstellen, gelten als hochriskant und werden in zwei Hauptkategorien eingeteilt.


	KI-Systeme, die in Produkten verwendet werden, die unter die Produktsicherheitsvorschriften der EU fallen. Dazu gehören Spielzeug, Luftfahrt, Fahrzeuge, medizinische Geräte und Aufzüge.

	KI-Systeme, die in spezifische Bereiche fallen, und die in einer EU-Datenbank registriert werden müssen: Verwaltung und Betrieb von kritischen Infrastrukturen; allgemeine und berufliche Bildung; Beschäftigung, Verwaltung der Arbeitnehmer und Zugang zur Selbstständigkeit; Zugang zu und Inanspruchnahme von wesentlichen privaten und öffentlichen Diensten und Leistungen; Strafverfolgung; Verwaltung von Migration, Asyl und Grenzkontrollen; Unterstützung bei der Auslegung und Anwendung von Gesetzen.



Alle KI-Systeme mit hohem Risiko werden vor dem Inverkehrbringen und während ihres gesamten Lebenszyklus bewertet.

3. Allgemeine und generative KI

Generative KI-Modelle wie ChatGPT müssten zusätzliche Transparenzanforderungen erfüllen: Offenlegung, dass der Inhalt durch KI generiert wurde; Gestaltung des Modells, um zu verhindern, dass es illegale Inhalte erzeugt; Veröffentlichung von Zusammenfassungen urheberrechtlich geschützter Daten, die für das Training verwendet wurden.

KI-Systeme mit allgemeinem Verwendungszweck und beträchtlichen Auswirkungen, die ein Systemrisiko darstellen könnten, wie das fortgeschrittene KI-Modell GPT-4o, müssten gründlich bewertet werden und alle schwerwiegenden Vorfälle wären der Kommission zu melden. Machen wir uns klar. Chat-GPT-4(o) ist zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Buches im Jahr 2024 das gängige KI-Modell, das als App auf Smartphones und im PC-Browser millionenfach im Einsatz ist, bei Privatpersonen und bei Beschäftigten in sehr vielen Unternehmen. Es generiert Texte, erzeugt Bilder und verblüfft durch allerlei „Kunststückchen“. Von einem gefährlichen Werkzeug ist es so weit entfernt wie ein Küchenmesser – ja, man kann damit Übles anrichten, aber in den meisten Fällen wird es verwendet, um Zwiebeln zu zerkleinern oder eine Scheibe Brot abzuschneiden. Wir reden nicht davon, dass die KI ein Atomkraftwerk steuert, sondern sie generiert einen Text. Natürlich kann auch Geschriebenes von Übel sein, aber das gilt auch, wenn es mit natürlicher Intelligenz von Menschenhand verfasst wird. Doch die EU-Kommission ist sich sicher, dass wir mit diesem KI-Werkzeug nicht „so einfach“ selbstständig umgehen können, sondern dass wir dazu Regeln benötigen, die uns vorschreiben, was wir zu tun und zu lassen haben.

4. Begrenztes Risiko

KI-Systeme mit begrenztem Risiko sollten minimale Transparenzanforderungen erfüllen, die es den Nutzern ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Nach der Interaktion mit den Anwendungen kann der Nutzer dann entscheiden, ob er sie weiterverwenden möchte. Die Nutzer sollten darauf aufmerksam gemacht werden, wenn sie mit KI interagieren. Dies gilt auch für KI-Systeme, die Bild-, Audio- oder Videoinhalte erzeugen oder manipulieren, zum Beispiel Deepfakes, also Fälschungen, die nur schwer zu erkennen sind.

Das Fatale an der KI-Überregulierung der EU ist nicht nur, dass sie damit die Bürger – einmal mehr – als weitgehend unmündig einstuft. Hinzu kommt, dass es für KI-Startupfirmen kaum möglich ist, das über 900-seitige Regularium einzuhalten.125 Die Folge: Die US-Digitalkonzerne verfügen natürlich über die Ressourcen, sich mit dem neuerlichen EU-Bürokratiemonster auseinanderzusetzen und haben es dadurch leichter, sich auch im neu aufkommenden Markt für Künstliche Intelligenz in Europa an die Spitze zu setzen.

Herbst der Bürokratie

2024 schlug eine weitere Welle neuer bürokratischer Herausforderungen über der Wirtschaft zusammen, angeführt von den Themengebieten Cyberresilienz und ESG (Environment, Social, Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung)

So griff 2024 die neue NIS2-Richtlinie (NIS steht für Netzwerk- und Informationssicherheit). Die „eigentlich“ primär für die Betreiber sogenannter Kritischer Infrastrukturen (KRITIS) gedachte Verordnung zur Abwehr von Hackerangriffen betraf faktisch einen Großteil der mittelständischen Wirtschaft. Ein Beispiel: NIS2 gilt nicht etwa nur für Krankenhäuser, die völlig zu Recht als kritische Infrastrukturen gelten, sondern für zahlreiche Zulieferer, die Krankenhäuser zu ihrem Kundenkreis zählen. So fallen die Betreiber und Zulieferer in den Branchen Energie, Transport, Bankwesen, Finanzmarktinfrastruktur, Gesundheit, Trinkwasser, Abwässer, digitale Infrastruktur, IKT-Dienstleistungsmanagement, Öffentliche Verwaltung, Weltraum, Post- und Kurierdienste, Abfallwirtschaft, Herstellung, Produktion und Vertrieb von Chemikalien, Lebensmittelproduktion, -verarbeitung und -vertrieb, Produktion, Herstellung von Medizinprodukten, Maschinen, Fahrzeugen sowie elektrischen/elektronischen Geräten, digitale Anbieter und Forschung unter NIS2.126

Angesichts von mehr als 2.000 Angriffen täglich aus dem Internet ist die Erhöhung der Cybersicherheit zweifellos ein wichtiges Thema. Aber der Anforderungskatalog des Gesetzgebers war derart umfangreich, dass er für viele Mittelständler kaum erfüllbarwar. So müssen sich die Firmen gemäß NIS2 um Risikobewertungen, Anwendungen der Kryptografie, Sicherheitsvorfälle, IT-Sicherheitstrainings, die Sicherheit bei der Beschaffung von Systemen, Multi-Faktor-Authentifizierung, Mitarbeiter mit Zugang zu sensiblen oder auch nur wichtige Daten, das Management des Geschäftsbetriebs während und nach einem Sicherheitsvorfall, die Sicherheit der Supply Chain und die Bewertung der Wirksamkeit von Sicherheitsmaßnahmen kümmern.

Ähnlich komplex ist die EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). Die Berichtspflichten ab 2025 umfassen die Berechnung des ökologischen Fußabdrucks anhand des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen, das Wassermanagement (Verbrauch, Quellen, Initiative zur Wassereffizienz), Abfall- und Recyclingquoten, Lieferkette und Lieferantenmanagement (Lieferantenprüfungen, Standards für soziale und ökologische Verantwortung sowie Maßnahmen zur Förderung von Nachhaltigkeit entlang der gesamten Lieferkette), Engagement und Entwicklung der Mitarbeitenden (Schulungs- und Weiterbildungsprogramme, Zufriedenheit, faire Vergütung, Maßnahmen zur Förderung von Vielfalt und Inklusion) sowie soziale Auswirkungen (Maßnahmen zur Förderung von Menschenrechten, Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie ihre Rolle in der Gemeinschaft). Einschätzungen gehen davon aus, dass mehr als 90 Prozent der mittelständischen Unternehmen in Deutschland damit völlig überfordert sein werden.127




TEIL 4: UNSERE SPRACHE

„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten“ heißt es im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Artikel 5, Absatz 1). Gemäß Absatz 2 dürfen diese Grundrechte aus Absatz 1 durch allgemeine Gesetze, gesetzliche Bestimmungen zum Schutz der Jugend und das Recht der persönlichen Ehre beschränkt werden.128

Es ist nicht alles erlaubt, was nicht verboten ist

Wenn wir in das Meinungsspektrum des Jahres 2024 hineinhören, müssen wir indes feststellen: Es ist längst nicht alles „erlaubt“, öffentlich auszusprechen oder zu verbreiten, was man möchte. Wobei „erlaubt“ nicht bedeutet, dass es gesetzlich verboten wäre, aber es ist politisch und gesellschaftlich unerwünscht. Wer diese oder jene Meinung äußert, wird abqualifiziert.

Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutzes, also des Inlandsgeheimdienstes, stellte 2024 unmissverständlich klar: „Meinungsfreiheit ist kein Freibrief“. Vielmehr gebe es auch „unterhalb der strafrechtlichen Grenzen und unbeschadet ihrer Legalität“ Meinungsäußerungen, die für den Verfassungsschutz relevant sein könnten. Mit anderen Worten: Auch wenn man in der Öffentlichkeit eine Meinung äußert, die legal ist, könnte man dennoch zum Objekt der Beobachtung durch den deutschen Inlandsgeheimdienst werden.

Dabei geht es um die sogenannte „Delegitimierung des Staates“. Der Verfassungsschutz beschreibt das wie folgt: Die Akteure machen „demokratische Entscheidungsprozesse und Institutionen verächtlich oder rufen dazu auf, behördliche oder gerichtliche Anordnungen und Entscheidungen zu ignorieren“. Diese Form der Delegitimierung erfolge „oft nicht über eine offene Ablehnung der Demokratie als solche, sondern über eine ständige Verächtlichmachung von und Agitation gegen demokratisch legitimierte Repräsentantinnen und Repräsentanten sowie Institutionen des Staates“.129

Soviel offene Einschränkungen der Redefreiheit gab es zumindest im westlichen Teil Deutschlands seit Jahrzehnten nicht mehr. Schließlich ist die sogenannte „Delegitimierung“ kein verfassungsschutzrechtlicher Begriff, sondern eine Erfindung des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Wenn man diese Kategorie weit auslegt, kann praktisch jede überspitzte Kritik an der Politik, an Politikern und ihren Entscheidungen darunter fallen. Dabei gehört es gerade zur Demokratie und Meinungsfreiheit, dass man den Staat kritisieren darf, auch überspitzt, auch grundsätzlich und polemisch. Besonders störend ist, dass der Geheimdienst offenbar selbst definieren will, was „legitim“ und was „delegitim“ ist. Wer sich also über die ständigen sprachlichen Entgleisungen der Außenministerin lustig macht oder behauptet, dass das Parlament eine Schwatzbude ist, läuft Gefahr, vom Amt als potenzieller Verfassungsfeind eingestuft zu werden. Dabei ist zu bedenken: Der Verfassungsschutz unterliegt der Weisungsbefugnis des Innenministeriums; die Gefahr des politischen Missbrauchs ist somit hoch.130

Tatsächlich tönte die amtierende Bundesinnenministerin 2024: „Diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen.“131 Das entspricht im übertragenen Sinne der Wiedereinführung des Straftatbestandes der Majestätsbeleidigung unter dem Vorzeichen der Demokratie. Doch halt: Alle diese Sätze könnten die Autoren und möglicherweise sogar die Leserschaft ins Beobachtungsfeld des Verfassungsschutzes rücken. Autoren, Journalisten oder Kabarettisten sind also gut beraten, auf keinen Fall den Staat oder die Regierung zu verhöhnen. Besser fährt man, wenn man die Opposition kritisiert oder verspottet. So war es immerhin konsequent, dass der amtierende Bundeskanzler Anfang 2024 tatsächlich selbst auf die Straße ging, um – man höre und staune – gegen die Opposition zu demonstrieren.132

Die Kategorie der „Delegitimierung“ hat das Bundesamt für Verfassungsschutz übrigens 2021 eingeführt, im Zuge der Corona-Proteste, auf die an anderer Stelle in diesem Buch eingegangen wird. Eine Begründung lautete damals, dass sich viele Extremisten nicht mehr den klassischen Lagern zuordnen ließen, vor allem dem Links- beziehungsweise dem Rechtsextremismus.133

Über Jahrzehnte hinweg waren „links“ und „rechts“ gängige und anerkannte Begriffe im politischen Alltag. Sie werden seit der Französischen Revolution verwendet, um unterschiedliche politische Positionen im politischen Spektrum zu beschreiben. Ursprünglich bezogen sie sich auf die Sitzordnung im Parlament, wobei die Befürworter der Revolution auf der linken und die Befürworter der Monarchie auf der rechten Seite saßen.

In der Bundesrepublik Deutschland waren linke Positionen im Allgemeinen mit folgenden Idealen assoziiert: soziale Gerechtigkeit, stärkere staatliche Beteiligung, progressive Gesellschaftspolitik. Rechte Positionen wurden mit folgenden Idealen assoziiert: traditionelle Werte, nationale Souveränität, begrenzte staatliche Beteiligung. Rechte befürworten in der Regel eine begrenzte Rolle des Staates in der Wirtschaft und Gesellschaft. Doch im Jahr 2024 ist der Begriff „rechts“ weitgehend aus dem politisch „erlaubten“ Spektrum herausgerutscht – die Position wird als „national“ im schlechtesten Sinne gebrandmarkt.

Manipulation durch Framing und Narrative

Doch das ist nur ein Beispiel dafür, wie unsere Sprache schon seit langem durch „Framing“ und „Narrative“ manipuliert wird. „Framing“ bedeutet, dass unterschiedliche Formulierungen desselben Inhalts das Verhalten des Adressaten beeinflussen und damit manipulieren können. Das wohl bekannteste Beispiel ist das von dem halb vollen oder halb leeren Glas. Leicht nachvollziehbar ist auch, dass die Aussage „Wer raucht, stirbt schneller“ eher Ängste schürt, während der Satz „Wer aufhört zu rauchen, lebt länger“ eher positiv goutiert wird. Es gibt unzählige Beispiele dafür. In der politischen Diskussion wird „rechts“ zusehends mit „rechtsextrem“ gleichgesetzt und damit dem Nationalsozialismus, dem Dritten Reich, dem Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg nahegestellt. Wer sich als „rechts“ einordnet, ist also „Pfui“.

In diesem Zusammenhang spielen Narrative eine wichtige Rolle. Als „Narrativ“ wird etwa seit den 1990er Jahren eine sinnstiftende Erzählung bezeichnet, die Einfluss auf die Art hat, wie die Umwelt wahrgenommen wird. Es transportiert Werte und Emotionen. Beispiel: „Krieg“ wird in der Regel als negativ empfunden, aber die Verteidigung der Ukraine gegen den russischen Angriff gilt als positiv – einschließlich der Unterstützung der nach Deutschland geflüchteten Ukrainer.

Wobei die Formulierung „Ukrainer“ längst als „politisch nicht korrekt“ gilt, denn dem Geiste der heutigen Political Correctness folgend ist nur noch „Ukrainerinnen und Ukrainer“ erlaubt. Damit sind wir beim Gendern, einer der umstrittensten Sprachmanipulationen unserer Zeit.




Der Streit ums Gendern

Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland heißt es in Artikel 3 eindeutig:

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

Doch wer meint, klarer könnte man die Gleichstellung der Geschlechter nicht ausdrücken, der hat die Rechnung ohne die Gender-Generation gemacht.

Gendern: Männer, Frauen und andere

Die deutsche Sprache hat viele Worte aus dem Englischen übernommen. Dazu gehört der Begriff Gender, der das gelebte oder gefühlte Geschlecht eines Menschen bezeichnet, unabhängig vom biologischen. Klassischerweise geht man vom binären Geschlecht aus: entweder ist jemand männlich oder weiblich. Doch Gendern bedeutet, alle Geschlechter einzuschließen, also Männer, Frauen und nicht-binäre Personen. Doch im ersten Schritt geht es darum, alles so zu formulieren, dass stets auch die weibliche Rolle explizit genannt wird, also nicht nur „Arzt“ als Inbegriff des Berufs, sondern „Arzt und Ärztin“, oder noch korrekter „Ärztin und Arzt“.

Die feministische Linguistik der Luise Pusch

Die zweifelhafte Ehre, neben Senta Trömel-Plötz und Marlis Hellinger zu den Mitbegründern dieser sogenannten „feministischen Linguistik“ zu gehören, gebührt Luise Pusch. Sie gilt als die Mutter der gendergerechten Sprache in Deutschland. Sie selbst bezeichnet sich als „Großmutter“ und ist stolz darauf, die „Gender-Pause“ erfunden zu haben.

In ihrer 1984 veröffentlichten Textesammlung Das Deutsche als Männersprache: Diagnose und Therapievorschläge warf sie der deutschen Sprache eine Männerorientierung vor, die Frauen benachteilige. Puschs Antwort lag in der Entgeschlechtlichung der Sprache. Am einfachsten sei es dazu, die weiblichen Endungen -in und -innen abzuschaffen. Weibliche Professorinnen oder Schriftsteller würden dann die Professor oder die Schriftsteller benannt. Pusch war jedoch klar, dass dieser Vorschlag auf breite Ablehnung stoßen würde. Wegen dieser erwarteten Nicht-Akzeptanz plädierte sie als nächstes für eine Forcierung des sogenannten Binnen-I (etwa LehrerInnen), um das umständliche Lehrerinnen und Lehrer zu vermeiden. Nachdem auch das in weiten Teilen der Bevölkerung keine große Begeisterung hervorrief, trat sie für die geschlechterübergreifende Verwendung von generischen Femininformen ein. Statt das maskuline Lehrer als Oberbegriff für männliche und weibliche Lehrkräfte zu verstehen, fordert Luise Pusch, die Bezeichnung Lehrerinnen zu verwenden, um Männer und Frauen gleichermaßen zu benennen.

Das alles sind zweifelsohne interessante sprachwissenschaftlich Experimente, die zu Pusch passen. Schließlich hat sie Anglistik, Latinistik und Allgemeine Sprachwissenschaft studiert, im Fach Anglistik mit einer Dissertation über Die Substantivierung von Verben mit Satzkomplementen im Englischen und im Deutschen promoviert134 und mit der Schrift Kontrastive Untersuchungen zum italienischen gerundio habilitiert135 , bevor sie sich 1979 ihrem Forschungsschwerpunkt der feministischen Linguistik zuwandte.136

Für ihre wissenschaftliche Arbeit mag man ihr die Anerkennung nicht versagen, aber das Aufgreifen dieser sprachwissenschaftlichen Experimente durch den Zeitgeist der Political Correctness mit dem Ziel, daraus ein Sprachdiktat für die Umgangssprache zu zementieren, ist eher abzulehnen. Denn darum geht es letztendlich: All diejenigen, die sich der wundersamen Sprachwelt der Luise Pusch nicht anschließen wollen, als Ewiggestrige, als frauenfeindliche alte weiße Männer zu brandmarken.

Genderzeichen

Unter „Genderzeichen“ werden Sonder- und Interpunktionszeichen verstanden, die bei der Gendersprache Verwendung finden, um männliche, weibliche und diversgeschlechtliche Personen explizit einzuschließen. Zu den gebräuchlichsten Genderzeichen zählen das Binnen-I („IngenieurIn“), der Doppelpunkt („Ingenieur:in), die Paranthesen („Ingenieur[in]“), der Schrägstrich („Ingenieur/in“), das Sternchen („Ingenieur*in“), das Trema-ï („Ingenieurïn“) und der Unterstrich („Ingenieur_in“), auch Gender-Gap genannt. Allen Varianten gemeinsam ist, dass sie als Symbol für die Ablehnung des generischen Maskulinums stehen.137

Hinzu kommt beim Gendern die sogenannte „Beidnennung“, die vollständige Paarform im Singular und Plural für das männliche und weibliche Geschlecht („Ingenieurinnen und Ingenieure“). Dabei wird im Genderjargon die weibliche Form immer zuerst genannt. Letzteres gilt nicht in den abgekürzten Formen wie „Ingenieur (m/w)“ bzw. „Ingenieur (m/w/d)“.

Doch es gibt noch eine ganz andere Betrachtungsweise: Wer einen Zwang zum Gendern verspürt, hat den Unterschied zwischen natürlichem und grammatischem Geschlecht nicht verstanden.

Natürliches und grammatisches Geschlecht

In der deutschen Sprache gibt es ein natürliches Geschlecht (Sexus) und ein grammatisches Geschlecht (Genus). Beides wird von der Gender-Community häufig verwechselt, in der Regel offenbar absichtlich. Es mag indes auch eine ganze Reihe von Gender-Followern geben, die sich dessen überhaupt nicht bewusst sind, weil sie einfach Argumenten anderer, die sie nicht verstehen, folgen. So werden Sexus und Genus oftmals wild durcheinander geworfen. Dabei ist der Unterschied leicht erkennbar, ohne Sprachwissenschaftler sein zu müssen.

Erstens gibt es nämlich drei Genusformen (maskulin, feminin, neutrum), aber nur zwei biologische Geschlechter (männlich und weiblich). Zweitens wird das Genus auch für Objekte ohne jede erkennbare Parallele zum natürlichen Geschlecht verwendet: der Stuhl, die Kommode, das Buch. Auch dass der Busen maskulin, die Eichel feminin und das Glied neutrum sind, beruht offensichtlich nicht auf biologischen Hintergründen.

Ähnlich verhält es sich beispielsweise mit der Leser oder der Kunde. Während der Genus übergeschlechtlich verwendet wird (der Gast, der Mensch, die Person, die Waise, das Kind, das Individuum), stellt der Sexus eine weitere Aufsplitterung in männlich und weiblich dar. Dass kein Zusammenhang zwischen biologischem und grammatischen Geschlecht besteht, lässt sich anhand unzähliger Wörter darstellen. Beispiel: Es heißt der Löwe, die Schlange und das Pferd – obgleich alle drei Tierarten dieselben zwei Geschlechter haben. Und die Führungskraft ist auch dann richtig, wenn es sich dabei um einen Mann handelt.

Wir haben es hier mit etwas zu tun, was man in der Sprachwissenschaft „Synonymie“ nennt. Synonyme sind gleichlautende Wörter, die aber unterschiedliche Dinge meinen. Ein „Flügel“ kann beispielsweise der Teil eines Vogels sein, der Teil einer Fußballmannschaft oder ein Klavier. Manchmal sind diese Synonyme nicht so leicht auseinanderzuhalten, und da kommt es dann zu Missverständnissen wie in der feministischen Sprachwissenschaft. „Kunden“ kann nämlich ebenfalls zweierlei bedeuten: „Menschen, die einkaufen“ ebenso wie „Männer, die einkaufen“. Indem Sprachkritiker behaupten, mit „Kunden“ seien nur Männer gemeint, erzeugen sie den Eindruck, Frauen würden sprachlich unterdrückt. Sie richten sich nicht danach, was Menschen meinen, wenn sie etwas sagen, sondern danach, was sie ihnen unterstellen, was sie meinen. Wenn der Aussprechende mit „Kunden“ Männer und Frauen meint, so ist das für die Genderverfechter gleichgültig, indem sie einfach behaupten, damit seien nur Männer gemeint und die Frauen würden unterdrückt. Doch genau das ist schlichtweg falsch.

Aus den soeben erklärten Gründen sind 99 Lehrerinnen und ein Lehrer zusammen hundert Lehrer: Es wird nämlich der grammatikalische Oberbegriff verwendet, sobald eine auch nur irgendwie gemischte Gruppe besteht. Ohne einen solchen Oberbegriff, der für beide Geschlechter gilt, würden sich bestimmte Sachverhalte überhaupt nicht formulieren lassen (etwa „Jeder dritte Unternehmer in Österreich ist eine Frau.“ oder „Wir kennen nicht mal das Geschlecht des Verdächtigen.“)

Ein „Tag“ mit seinen 24 Stunden besteht aus Tag und Nacht, genauso wie „der Kunde“ männlich oder weiblich sein kann – unabhängig von seinem grammatischen Geschlecht. Ähnlich verhält es sich mit „die Katze“: Die weibliche Form steht als Oberbegriff sowohl für das weibliche Tier als auch für das männliche, das wir, wenn wir es genauer spezifizieren möchten, als „der Kater“ bezeichnen (so wie „der Kunde“, wenn weiblich, zu „die Kundin“ wird). Zu behaupten mit „der Kunde“ seien nur Männer gemeint, allein weil „der“ davorsteht, ist grammatisch ungefähr so durchdacht wie es die Argumentation ist, mit „die Kunden“ seien offenbar nur Frauen gemeint, weil „die“ davorsteht.

In Wahrheit drückt selbstverständlich keiner der beiden Artikel den Sexus aus: „die“ bezieht sich auf die Pluralform, „der“ auf den Genus. Erst durch die konsequente Doppelbenennung in der feministischen Sprache „die Kunden und Kundinnen“ wird der Sexismus in die Sprache eingeführt, wo er vorher durch den geschlechtsunabhängigen Oberbegriff nicht vorhanden war.

Zugegeben, Grammatik ist nicht jedermanns Sache. Aber wer in einer deutschen Sprachumgebung aufwächst, der lernt den Unterschied zwischen Sexus und Genus von Kindesbeinen an. Und wer erst später zur deutschen Sprache dazustößt, dem verzeihen wir gerne den einen oder anderen Lapsus. Doch wenn jemand, der offensichtlich wenig Ahnung von deutscher Grammatik besitzt, darauf beharrt, dass seine und nur seine Ansicht richtig ist, dann ist Widerspruch angesagt.

Wolf Schneider, eine Legende des deutschen Sprachstils, Autor von Klassikern wie „Deutsch für Profis“ und Träger des Medienpreises für Sprachkultur, der an der Henri-Nannen-Journalistenschule Hunderte Redakteure ausgebildet hat, fasst es wie folgt zusammen: „Die ganze Gender-Debatte ist eine Wichtigtuerei von Leuten, die von Sprache keine Ahnung haben.“138

Nur am Rande sei auf das Thema der Neopronomen eingegangen, Wortschöpfungen, die sich um „er“, „seine“, „sie“, „ihre“ usw. zu drücken versuchen. Stattdessen kommen „xier“ oder „nims“ zum Einsatz. So steht etwa im Transgender-Handbuch der Deutschen Telekom der Beispielsatz: „Raheem arbeitet bei der Deutschen Telekom. Nimse Arbeitsumgebung unterstützt nimse Transition. Nin arbeitet gern mit nimsem Team zusammen.“139 Falls Raheem männlich wäre, entspräche „nimse“ also „seine“, „nin“ für „er“ und „nimsem“ für „seinem“. Das in einem anderen Kapitel dieses Buches angesprochene Neusprech ist also nicht mehr weit entfernt – sofern wir nicht gegensteuern.

Wenn wir beim Gendern nach dem unsäglichen Motto „Der Klügere gibt nach“ verfahren, dann gewinnt eben… na wer wohl?… die Herrschaft über unsere Sprache. Sich dagegen zu wehren, ist im Grunde für jeden, der Sexus und Genus unterscheiden kann, eine Selbstverständlichkeit. Kritisch wird es jedoch, wenn uns „Obrigkeiten“ falsch belehren wollen, wenn also die Presse oder die öffentliche Verwaltung zu gendern anfangen.

Zwang zu „m/w/d“

Nun könnte man natürlich argumentieren, dass das Thema Gendern wenig mit dem Staat zu tun hat, weil es eher dem Zeitgeist als staatlicher Regulierung geschuldet ist. Doch das ist zu kurz gesprungen.

Nachdem der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts im Oktober 2017 entschieden hat, dass es im Geburtenregister neben der Bezeichnung männlich und weiblich noch die Möglichkeit für die Eintragung eines dritten Geschlechtes geben muss, sind in Deutschland seit dem 1. Januar 2019 Stellenanzeigen genderneutral zu formulieren, werden also in der Regel mit dem Zusatz „(m/w/d“) versehen.

Verzicht aufs Kanzlerinamt

Als Angela Merkel 2005 zur Bundeskanzlerin gewählt wurde, wäre „eigentlich“ der Zeitpunkt gekommen, ihr Amt umzubenennen – nämlich als Bundeskanzlerinamt. Doch die geborene Ostdeutsche war vernünftig, verzichtete darauf und regierte ganze 16 Jahre lang aus dem Bundeskanzleramt heraus. In dieser Zeit gab es weder eine Kanzleramtsministerin noch einen Kanzlerinamtsminister.140

Auch bei den Sonderzeichen – Sternchen, Innen-Plural, Unterstrich, Doppelpunkt mitten im Wort – ist die Bundesregierung bis heute zurückhaltend. 2021 sprach die damalige Familienministerin in einem Schreiben an das Kanzleramt, an die Ministerien und an die obersten Bundesbehörden die Empfehlung aus, in offiziellen Schreiben auf Sonderzeichen künftig zu verzichten. Das war zweifelsohne ein Akt der Vernunft, der die Auffassung widerspiegelt, dass es genügt, sprachlich zwei Geschlechter vorkommen zu lassen und alle weiteren stillschweigend mitzumeinen, ohne dafür jedes Mal ein Sonderzeichen zu setzen.

Es könnte auch ein Akt der Erkenntnis sein: Es war nämlich dieselbe Person, die zuvor als Bundesjustizministerin in einem Gesetzentwurf konsequent weibliche Formen für juristische und natürliche Personen genutzt hatte – und damit grandios gescheitert war. Statt wie üblich ausschließlich in der männlichen Form etwa „Geschäftsführer“, „Verbraucher“ oder „Schuldner“ zu schreiben, hieß es in dem Gesetz zum Insolvenzrecht durchweg „Geschäftsführerin“, „Verbraucherin“ und „Schuldnerin“. Das Innenministerium lehnte ab. Es gebe Zweifel, ob der Gesetzentwurf überhaupt verfassungsgemäß sei. Das generische Femininum sei „zur Verwendung für weibliche und männliche Personen bislang sprachlich nicht anerkannt.“ Möglicherweise gelte das Gesetz dann nur für Frauen.

In einem Leitfaden für die Formulierung von Rechtsvorschriften ist eigentlich geregelt: „Herkömmlich wird die grammatisch maskuline Form verallgemeinernd verwendet (generisches Maskulinum).“ Wenn das Geschlecht für den jeweiligen Zusammenhang unwichtig ist, kann diese Vereinfachung gerechtfertigt sein. Für gewöhnlich wird dann vorausgesetzt, dass die Frauen „mitgemeint“ sind. Nach Ansicht des Justizministeriums ergibt sich aus der Bezeichnung „herkömmlich“ allerdings, „dass grundsätzlich auch andere Möglichkeiten zulässig sein können.“141

Die Justizministerin musste den Gesetzentwurf von konsequent weiblich auf männlich umschreiben, bevor er Gesetzeskraft erlangte. Doch das hindert andere staatliche Institutionen in Deutschland nicht daran, sich fleißig der Gendersprache zu bedienen.

„Damen und Herren“ ist verfassungswidrig

So führte die Stadt Hannover 2018 als erste Stadt in Deutschland die Gendersprache verpflichtend für die Verwaltungsebene ein. Grundlage für die Entscheidung bildete ein 123 langes Gutachten von Ulrike Lembke, Professorin für Öffentliches Recht und Geschlechterstudien an der Humboldt-Universität Berlin, in dem sie zu dem Schluss gelangte, dass eine genderfreie Sprache verfassungswidrig sei.

Die Pflicht zur sprachlichen Nichtdiskriminierung besteht von Verfassung wegen“, gab sie zu Protokoll, und nannte auch gleich ein Beispiel: Bei der gängigen Anrede „Sehr geehrte Damen und Herren“ könnten sich Inter-, Trans- und non-binäre-Personen diskriminiert fühlen.142

Wer sich nicht als Verfassungsfeind outen will, sollte also – zumindest nach Ansicht dieser Professorin – besser mit „Guten Tag“ oder schlicht mit „Hallo“ begrüßen.

Hamburger gegen Gendern

Einen bemerkenswerten Versuch, sich dem Gendern zu widersetzen, startete eine Hamburger Volksinitiative Mitte Juli 2022. Bis Anfang 2023 kamen über 50.000 Unterschriften zusammen, so dass das Quorum für den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags erreicht wurde. Die Initiative „Schluss mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung“ startete mit Unterstützung des „Verein Deutsche Sprache“ eine Online-Unterschriftenaktion. Die Initiatorin erklärte, die Praxis von Verwaltungen „artet aus in Identitätspolitik“. Es handele sich um eine „Verquickung von Sprache und Propaganda“.

Für Beschäftigte der Hansestadt gibt es seit Juni 2021 „Hinweise zur geschlechtersensiblen Sprache in der Hamburgischen Verwaltung“.143 Dort heißt es unter anderem: „Eine geschlechtersensible Sprache zeichnet sich dadurch aus, dass sich mit dieser die Vielfalt der Gesellschaft ausdrückt. Um dieses Ziel zu erreichen, hat sich eine Kombination aus geschlechtsneutralen Formulierungen, Umschreibungen bzw. inklusiven Formen wie z.B. Gender-Doppelpunkt oder Gender-Stern in der Anwendung bewährt.“ Das Dokument ist gespickt mit Beispielen. So werden beispielsweise Diplom-Ingenieur:in (Dipl.-Ing.:in), Universitätsdozent:in (Univ.-Doz.:in) und Geschäftsführer:in (GF:in) empfohlen, die Ansprechperson soll den Ansprechpartner bzw. die Ansprechpartnerin ersetzen, Lehrkraft, Studierende, Antragstellende und Teilnehmende würden die geschlechtliche Gleichstellung gewährleisten. Da der Gender-Ersatz für Schülerinnen und Schüler wie etwa „Schulbesuchende“ doch zu weltfremd klingt, soll auf Schüler:innen als geschlechtsübergreifende Form übergegangen werden. Bei Arzt oder Ärztin bietet die Sprachempfehlung „Ärztliches Fachpersonal“ als neutrale Formulierung an.

Gegen alle diese und viele weitere Gendervorgaben wehrte sich die Mitte 2022 ins Leben gerufene Initiative. In dem Aufruf hieß es: „Wir lehnen die Gendersprache ab, da sie diskriminierend, integrationsfeindlich und vorurteilsbeladen ist.“ Gendern grenze „eine vermeintlich fortschrittliche Elite“ von normalen Menschen ab, reduziere Personen auf ihr Geschlecht und benachteilige „bildungsferne und sprachbehinderte“ Menschen. Weiter: „Gendersprache ist sexistisch und menschenfeindlich.“ Vielmehr forderten die Initiatoren die deutsche „Standardsprache“ gemäß den Regeln des „Rats für deutsche Rechtschreibung“.144

Der Rat für deutsche Rechtschreibung

Der Rat für deutsche Rechtschreibung ist seit Dezember 2004 die Regulierungsinstitution der Rechtschreibung des Standardhochdeutschen. Er wurde von Deutschland, Österreich, der Schweiz, Südtirol, Liechtenstein und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens mit dieser Aufgabe betraut. Diese beschreibt er selbst wie folgt: „Der Rat für deutsche Rechtschreibung ist ein zwischenstaatliches Gremium, das von den staatlichen Stellen damit betraut wurde, die Einheitlichkeit der Rechtschreibung im deutschen Sprachraum zu bewahren und die Rechtschreibung auf der Grundlage des orthografischen Regelwerks im unerlässlichen Umfang weiterzuentwickeln. Der Rat ist somit die maßgebende Instanz in Fragen der deutschen Rechtschreibung und gibt mit dem amtlichen Regelwerk das Referenzwerk für die deutsche Rechtschreibung heraus.“145

Der Rat hatte im Frühjahr 2021 zwar seine Auffassung, dass allen Menschen mit geschlechtergerechter Sprache begegnet werden soll und sie sensibel angesprochen werden sollen, klargestellt. Dies sei allerdings eine gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Aufgabe, die nicht allein mit orthografischen Regeln und Änderungen der Rechtschreibung gelöst werden könnte. Vor diesem Hintergrund hat der Rat die Aufnahme von Asterisk („Gender-Stern“), Unterstrich („Gender-Gap“), Doppelpunkt oder anderen „verkürzten Formen zur Kennzeichnung mehrgeschlechtlicher Bezeichnungen im Wortinnern“ in das Amtliche Regelwerk der deutschen Rechtschreibung nicht empfohlen.146

Streit um das Gendern an Schulen

Die Empfehlungen des Rat für Rechtschreibung nahm auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann Anfang 2023 zum Anlass, dem Landesschülerbeirat zu widersprechen, als dieser die Gendersprache im Klassenzimmer verankern wollte. Es sei „schon schlimm genug, dass so viele unserer Grundschüler nicht lesen können“. Man müsse es ihnen „nicht noch erschweren, indem man in der Schule Dinge schreibt, die man gar nicht spricht.“ Und: „Die Schulen müssen sich an das halten, was der Rat für deutsche Rechtschreibung vorgibt. Sonst haben wir am Ende keine einheitliche Rechtschreibung mehr.“147 Damit wird der Rat für deutsche Rechtschreibung geradezu zu einem Bollwerk gegen die Gendersprache hochstilisiert. Bleibt zu hoffen, dass der Rat dieser Aufgabe auch künftig gewachsen ist

Der Verband Bildung und Erziehung hat ebenfalls gegen Sternchen und Doppelpunkt Stellung bezogen. Nach Verbandsauffassung habe die deutsche Sprache genug Möglichkeiten, regelkonform zu gendern, indem beide Geschlechter (Schülerinnen und Schüler) oder ein Neutrum (Lehrkräfte) verwendet würden. Ähnlich ist die Auffassung beim Philologenverband, der die Gymnasien vertritt. „Unsinniges Gendern“ würde bereits den Grundschülern das Lernen erschweren, erklärte Landesverbandschef Ralf Scholl Anfang 2023 – und zog einen brisanten Vergleich: „Auch in der DDR wurde versucht, Bewusstsein über von oben verordneten Sprachgebrauch zu schaffen.“ Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) gesellt sich hingegen zur Genderfraktion: „Unsere Schüler*innen sprechen im Jahr 2023 nicht mehr mittelhochdeutsch. Die Lehrkräfte sind Profis genug, die richtigen Maßstäbe im Umgang mit gendergerechter Sprache zu setzen.“148

Diese Uneinigkeit der Verbände lässt nichts Gutes erahnen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass dieser Konflikt auf dem Rücken der heranwachsenden Generation ausgefochten wird.

Mitläufer aller Orten

Das Gendern verbreitet sich unabhängig von seiner Sinnhaftigkeit gleich aus mehreren Gründen rasant in unserer Gesellschaft, hinter denen sich durchweg ein Phänomen verbirgt: das Mitläufertum. Durch die politisch korrekte Sprache – welcher Politiker gleich welchen Geschlechts würde 2024 wohl noch „Bürger“ statt „Bürgerinnen und Bürger“ sagen? – und die öffentlichrechtlichen Medien wird der Eindruck erweckt, Gendern sei eine moderne Weiterentwicklung unserer Sprache.

Für Unternehmen bedeutet dies: Wenn sie auf das Gendern verzichten, stehen sie rasch am Pranger, und das gleich zweifach. Zunächst ernten sie einen sogenannten Shitstorm (eine verbale Empörungswelle) in den sozialen Medien, anschließend berichten die von Redaktionen betreuten Medien darüber. Wer hingegen angemessen gendert, wird nicht angegriffen. Vor diesem Hintergrund fällen viele Führungsspitzen der Wirtschaft verständlicherweise die Entscheidung für das Gendern, um ihren Firmen die negative Publizität zu ersparen. Bei der Bevölkerung entsteht oder verstärkt sich dadurch der Eindruck, dass Gendern zeitgemäß sei. Viele kennen die Hintergründe gar nicht, sind an linguistischer Aufklärung auch nicht interessiert, haben nie 1984 gelesen, sondern machen einfach mit, weil es vermeintlich alle tun. Wenn sie lesen, dass „jemand allen Lesern einen guten Tag“ wünscht, sind sie häufig durch die Genderdebatte schon soweit vorgeprägt, dass bei ihnen beinahe schon zwangsläufig die Frage heranwächst „und was ist mit den Leserinnen?“. Als „Ausweg“ haben sie bereits gelernt, dass es „die Lesenden“ gibt. Und wenn vom „Bürger- und Bürgerinnensteig“ geredet wird, um Gendern ins Absurde zu führen, weichen sie auf den „Gehsteig“ aus.

Gendern wichtiger als die Faktenlagen

Wohin es führen kann, wenn Gendern wichtiger ist als die Faktenlage, verdeutlichte auf bedrückende Weise die ehemalige rheinland-pfälzische Umweltministerin und spätere Bundesministerin Anne Spiegel. Zu Beginn der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 ließ ihr Ministerium eine Pressemitteilung mit dem Titel „Angespannte Hochwasserlage in Rheinland-Pfalz“ verbreiten. Darin wurde Spiegel mit den Worten zitiert: „Wir nehmen die Lage ernst, auch wenn kein Extremhochwasser droht.“ Sie appellierte an alle Flussanlieger, die Lage im Blick zu behalten. Insbesondere Campingplatzbetreiber sollten Vorkehrungen treffen. Wie die „Rhein-Zeitung“ anhand von SMS-Protokollen später herausfand, wurde die Pressemitteilung von der Ministerin freigegeben. Sie schrieb demnach: „Konnte nur kurz draufschauen, bitte noch gendern CampingplatzbetreiberInnen, ansonsten Freigabe.“149

Das Gendern war der Ministerin wichtig; dass der Inhalt völlig verharmlosend war angesichts der anstehenden Flutkatastrophe, weniger wichtig. Kurze Zeit später richteten reißende Wassermassen eine über 40 Kilometer lange Schneise der Verwüstung an; mehr als 180 Menschen fanden den Tod, hunderte Menschen wurden teils schwer verletzt, Häuser wurden weggeschwemmt, ganze Landstriche verwüstet.150 Nur das Gendern hatte geklappt. Im April 2022 musste die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zurücktreten. Nach der gendergerechten Freigabe der Pressemitteilung hatte sie offensichtlich einen ausgiebigen Familienurlaub in Frankreich angetreten statt sich um die verheerende Flutkatastrophe in ihrer Heimat zu kümmern.151 Übrigens erfolgt das Gendern in den deutschen Medien häufig nur halbherzig, und zwar aus einem einfachen Grund: Vollständig gegenderte Sätze sind oftmals unlesbar. Ein Beispiel des NDR: „An den Protesten des Aktionsbündnisses scheiden sich die Geister: Manche halten die Aktivistinnen und Aktivisten für Klimaretter, andere für Querulanten.“ Die durchgegenderte Fassung „An den Protesten des Aktionsbündnisses scheiden sich die Geister und Geisterinnen: Manche halten die Aktivistinnen und Aktivisten für Klimaretterinnen und Klimaretter, andere für Querulantinnen und Querulanten“ kommt eben doch zu nah an die Satire heran. Doch es geht nicht nur um Gendern, sondern um viel weitergehende Sprachgebote und -verbote.




Neusprech: Denken manipulieren

Neusprech wird als Bezeichnung für Sprachformen oder sprachliche Mittel gebraucht, die durch Sprachmanipulation bewusst verändert werden, um Tatsachen zu verbergen und Ziele oder Ideologien zu verschleiern.152

„Die Sprache ist das bildende Organ des Gedankens“, formulierte Wilhelm von Humboldt, der als einer der gelehrtesten Menschen seiner Zeit gilt. Er war fest davon überzeugt, dass die Sprache die Grundlage aller Gedanken ist.153 Anders ausgedrückt: Wir können nur denken, wofür wir auch Worte haben. Und weil unsere Worte die Basis unseres Handelns und Denkens darstellen, üben sie einen kaum zu überschätzenden Einfluss auf unser Leben aus. Deshalb ist äußerste Vorsicht angesagt, wenn versucht wird, unsere Sprache zu manipulieren, indem sie uns moralisch motivierte Wort- und Sprechverbote aufoktroyieren.

Sprache entwickelt sich kontinuierlich. Kein Bereich zeigt das deutlicher als die technologische Entwicklung. Wer wollte schon versuchen, für das englische Smartphone ein deutsches Wort zu suchen, um nur ein Beispiel zu nennen. Doch gefährlich wird es dann, wenn durch eine politisch motivierte Macht versucht wird, die Sprache der „Menschen auf der Straße“ zu manipulieren. Man kennt das aus Staaten mit autoritären Regimen wie China, Russland oder der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik – der Name, den sich der letztgenannte Staat gegeben hat, stellt im Kontrast mit der damals real existierenden DDR ein beredtes Beispiel dar.

George Orwell: Sprachplanung wie in 1984

Wohl keiner hat die Sprachgefährdung so gut auf den Punkt gebracht wie der englische Schriftsteller und Journalist George Orwell in seinem dystopischem Roman 1984. In dem Werk wird die sprachpolitisch umgestaltete Sprache „Neusprech“ („New Speak“) genannt; durch Sprachplanung sollen sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten beschränkt und damit die Freiheit des Denkens aufgehoben werden. Wer sich die Sprachdiktionen der heutigen Woke-Bewegung anschaut, kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Zeitgeist die Orwell’sche Horrorvision zur Realität verhelfen will.

Menschen, die eine schwarze Hautfarbe aufweisen, sollen demnach nicht mehr „Schwarze“ genannt werden, weil das rassistisch sei. Doch wer auf „Farbige“ auszuweichen versucht, wird ebenfalls eines Besseren belehrt: das sei ebenfalls diskriminierend. Besser sei es von „People of Color“ (POC) „Black and People of Colour“ (BPoC) oder „Black, Indigenous and People of Colour“ (BIPoC) zu sprechen.154 Wie bitte? Wir sollen gar keinen deutschen Ausdruck mehr haben für Menschen, die keine weiße Hautfarbe aufweisen. Schwarze, Asiaten, arabisches Aussehen – alles verboten? In der englischen Sprache gibt es mittlerweile tatsächlich den Ausdruck „non-white“ (nicht-weiß) als Synonym für alle Menschen mit einer Herkunft außerhalb Europas. Doch was ist mit den Weißen, die in Amerika leben? Die Sprachakrobatik scheint zu versuchen, mit Orwells Sprachpolizei mitzuhalten.

Orwells Neusprech war nicht aus der Luft gegriffen. Durch seine Arbeit in der Propagandaabteilung des englischen Nachrichtensenders BBC war er mit den Begrifflichkeiten der sowjetischen sowie der damaligen deutschen und japanischen politischen Propaganda vertraut. Viele seiner Beobachtungen der Funktionsweise totalitärer Systeme gingen in seine Konzeption von Neusprech ein, besonders die Funktion der Begriffe, das Denken auszuschalten oder in eine bestimmte Richtung zu lenken. Orwells Entwurf einer entmenschlichten Sprache ist nicht nur auf seine kritische Haltung gegenüber totalitären Regimen seiner Zeit einzuschränken. Wir erleben heutzutage eine vergleichbare Tendenz in den Sprachvorschriften.

Zur Klarstellung: Sprachmanipulationen sind natürlich keine neue Erfindung. Die Geschichte der Sprachphilosophie geht bekanntlich bis in die Antike zurück. Schon Platon wird die Aussage zugeschrieben: „Die schlimmste Art von Ungerechtigkeit ist die vorgespielte Gerechtigkeit.“155 Damit ist der Kern der zeitgeistigen Sprachlehre recht gut getroffen – die in weiten Teilen von der Politik und von den Medien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks forciert wird.

Neue Begriffe für alte Traditionen und die Leitkultur

Das moderne Neusprech geht weit über das bereits in diesem Buch besprochene Gendern hinaus. Es geht zusätzlich darum, traditionelle Begriffe zu ersetzen, wenn diese vermeintlich zur Ausgrenzung von Menschen führen oder an religiöse – in der Regel christliche – Gepflogenheiten anknüpfen.

In diesem Zuge wird der St.-Martins-Umzug durch das Sonne-Mond-und-Sterne-Fest, der Weihnachtsmarkt durch den Wintermarkt, die Adventsbeleuchtung durch die Winterbeleuchtung und Weihnachten durch die Jahresendfeier ersetzt. Die Aufzählung verdeutlicht: Hierbei geht es – in der Woke-Szene muss man wohl sagen ausnahmsweise – nicht um die geschlechtliche Identität, sondern um die nationale Identität. Damit verbunden ist die nicht neue Frage nach einer deutschen Leitkultur – und nach einer europäischen.

So brachte die EU 2021 im Streben nach Political Correctness unter dem Titel #UnionofEquality einen Leitfaden für inklusive Kommunikation heraus. Darin wurden die Mitglieder der Europäischen Kommission aufgefordert, die Begriffe „Weihnachten“, und „Maria und Josef“ nicht mehr in den Mund zu nehmen. Dies könnte andere Kulturen diskriminieren. Statt „Maria und Josef“ sollte besser von „Malika und Julio“ geredet werden.156

Insgesamt 32 Seiten dick ist der Gesprächsleitfaden der EU.157 Niemals solle demnach von Männern oder Frauen gesprochen werden, weil dies vom binären Geschlechtsmodell ausginge. Statt der englischen Abkürzungen „Mr“ („Herr“) bzw. „Ms“ („Frau“) sollte „Mx“ verwendet werden. „Ladies and Gentlemen“ („Meine Damen und Herren“) gilt seitdem in der EU als verpönt, korrekt wäre „Liebe Teilnehmende“.

Die Familie sollte nicht in typischen Haushaltssituationen dargestellt und jedwede Verknüpfung von Familie mit rechtlichen Aspekten vermieden werden. Der Begriff „Citizen“ („Bürger“) ist nicht korrekt, stattdessen sollte besser von „everyone“ („jedermann“) gesprochen werden. Selbst „Europeans“ („Europäer“) ist ein ungewolltes Wort, das durch die Phrase „People living in the EU“ („Menschen, die in der EU leben“) ersetzt werden soll.

Bei der Zusammenstellung von Gesprächsrunden beispielsweise für Konferenzen sowie auf Fotos sollte ein ausgewogenes Mischungsverhältnis von Ethnie und Hautfarbe berücksichtigt werden. Auch bei den eigenen Teams wird den EU-Kommissaren angeraten, die Mitarbeitenden politisch korrekt auszusuchen. Von Kompetenz steht in diesem Zusammenhang im EU-Leitfaden nichts geschrieben – bleibt zu hoffen, dass diese dennoch vorausgesetzt wird.

Erziehung beginnt in der Schule

Wer die Sprache und somit das Denken einer Gesellschaft verändern will, beginnt damit am besten in der Schule. Was man von Kindesbeinen an eingebläut bekommt, bleibt ein Leben lang an einem haften. Daher ist es nur konsequent, dass die Stadt Berlin 2023 angefangen hat, die Schulzeugnisse der lieben Kleinen geschlechtsneutral zu formulieren.158

So dürfen die Heranwachsenden in den vorgegebenen Sätzen ihr Personalpronomen und ihren Vornamen selbst frei einsetzen, in den höheren Klassen sogar ihren Nachnamen. Es heißt beispielsweise statt „Sie/Er ist im kommenden Schuljahr Schülerin/Schüler der Jahrgangsstufe _“ nunmehr „_ rückt im kommenden Schuljahr auf in die Jahrgangsstufe _“. Die Kinder bzw. Jugendlichen können sich also über männlich bzw. weiblich hinaus im Schulzeugnis auch für ein anderes Geschlecht entscheiden. Die Lehrkräfte wurden per Schreiben der Schulleitung angehalten, bei der Anrede auf den Zeugnissen auf die Wünsche der Schüler einzugehen: „Immer dann, wenn der Wunsch besteht, in Bezug auf die geschlechtliche Identität neutral bzw. mit dem Namen angesprochen zu werden, sind geschlechtsbezogene Personalpronomen und Formulierungen zu vermeiden“. Das offensichtliche Ziel besteht darin, Kindern (und Lehrern) das binäre Denken in Sachen Geschlecht auszutreiben.

Wer sprachliche Mängel auch nur anzudeuten versucht, gerät leicht in den Ruf eines „alten weißen Mannes“. Korrektheit gilt in Jugendsprache als „almand“, oder eben typisch deutsch.

Wahrheitsministerium für „dynamische Geschichte“

Wer 1984 mit wachem Verstand gelesen hat, findet über die Spracherziehung hinausgehend noch eine weitere verblüffende Parallele zur Welt der Political Correctness: die Anpassung der Geschichte an den aktuellen Zeitgeist. George Orwell beschreibt hierzu ein „Wahrheitsministerium“, dessen Aufgabe es ist, im Dienste der Propaganda die Geschichte umzuschreiben und dabei die Fakten im gewünschten Sinne zu verändern bzw. zu interpretieren.

Die Unkultur der Cancel Culture entspricht diesem Konzept der „dynamischen Geschichtsumschreibung“ offensichtlich in hohem Maße. Man mag sich indes auch an die Formulierung der „alternativen Fakten“ des rechtspopulistischen US-Präsidenten Donald Trump erinnert fühlen. Tatsächlich ist das ein gutes Beispiel dafür, wie nah sich Rechts- und Linkspopulisten in den gewählten Mitteln sind – auch wenn sich ihre politischen Positionen diametral gegenüberstehen.

Sprachführung auf den Kopf gestellt

Das Sprachdiktat des George Orwell und der zeitgeistige Sprachduktus weisen einen merklichen Unterschied auf: Bei Orwell erfolgte der Druck von oben, die heutige Welle drückt von unten. Es ist nicht mehr der Staat, der die Sprache zu kontrollieren versucht, sondern eine Art selbstberufener Kulturelite, Menschen ohne Ämter und ohne staatliche Organe, aber mit einem feinen Gespür, wie sich Journalisten, Studenten, Firmenleitungen, Organisationen und letztendlich weite Teile der Gesellschaft instrumentalisieren lassen. Die Politik ist nicht der Taktgeber, aber sie wird zum Mitmacher, indem sie „korrekte Werte“ und „gendergerechte Sprache“ in Gesetzen und Verordnungen übernimmt. Politiker sind auf die Sympathie der Bevölkerung aus; und wenn vor allem über die Medien der Eindruck erweckt wird, hierzu sei ein bestimmter Sprachduktus geeignet, schwenken sie eben auf diesen um. Besonders groß ist die Angst vor einem „Shitstorm“, einer Empörungswelle, die in den sozialen Medien beginnt und im Anschluss über die journalistischen Medien an die breite Öffentlichkeit getragen wird. Aus dieser Furcht heraus machen viele Politiker mit.

Hinzu kommt eine beinahe wöchentlich wachsende Tabuzone, also Themen und Menschengruppen, über die man nur in einem bestimmten Duktus sprechen darf, um nicht als „alter weißer Mann“ zu gelten. Umwelt, Klima, Rassismus, Muslime, Frauen, Transsexuelle – wer auf einem dieser Gebiete zu „falschen Worten“ greift, ist dem besagten Shitstorm ausgesetzt.

Darüber hinaus macht das Konzept der „Safe Spaces“ die Runde, also Umgebungen, in denen Menschen frei von Diskriminierung sein sollen. Indem diese Schutzräume für einzelne Minderheiten geschaffen werden, gibt unsere Gesellschaft das Ideal auf, dass alle Menschen überall vor Diskriminierung geschützt sein sollten.

Es ist das gute Recht einzelner Minderheiten, für sich zu kämpfen – ebenso wie etwa Gewerkschaften, Unternehmerverbände oder Lobbyorganisationen. Aber es wäre staatliche Aufgabe, die unterschiedlichen Interessen abzuwägen, allzu forsche Forderungen zurückzuweisen und Wege für die Allgemeinheit – also die Mehrheit – aufzuzeigen und gangbar zu machen. Bei radikalen Umweltverfechtern gelingt das zumindest im Ansatz, etwa indem die Aktionen des zivilen Ungehorsam der selbsternannten „Letzten Generation“ zumindest teilweise strafrechtlich verfolgt werden. Die staatlichen Organe greifen die Problemstellung auf und entwickeln auf demokratischem Boden Lösungswege, etwa durch Gesetze zum Umwelt- und Klimaschutz. Doch bei den Sprachaktivisten, die das Schutzbedürfnis von Minderheiten in den Fokus rücken und daraus ihre moralische Rechtfertigung ableiten, wagt die Politik kaum gegenzusteuern. Man mag es verstehen: Welcher Politiker würde sich schon dem Verdacht aussetzen wollen, ein Rassist, ein Frauenfeind oder ähnlich Schlimmes zu sein? Doch wenn keiner widerspricht, dann wird damit eben stillschweigend die Vorgabe akzeptiert, eine nach der anderen. Wenn sich gleichzeitig weite Teile der Journalisten von dieser sprachlichen Welle treiben lassen, dann entsteht der Eindruck, dass die Mehrheit der Bevölkerung ebenso denkt.

Doch das ist falsch: Man kann fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen mit dem Grundsatz, alle Menschen gleich zu behandeln, wenn sich eine Ungleichbehandlung nicht durch einen sachlichen Grund rechtfertigen lässt, ohne den zeitgeistigen Sprach- und Denkregeln folgen zu müssen. Besonders bedrückend werden die Auswirkungen der „sprachlichen Korrektheit“ dann, wenn sie Probleme verschleiern und damit der Lösung von Problemen entgegenstehen.




Wenn Sprache Probleme verschleiert

Man mag sich noch erinnern an die Silvesternacht 2015/16 in Köln, als Horden junger Männer überwiegend aus Afrika und dem arabischen Raum, massenhaft Frauen angriffen, belästigten, beleidigten und beraubten. Angesichts von zeitweise mehr als 1.000 Belästigern verlor die Polizei einige Stunden lang die Kontrolle. Die Frauen beschrieben später in Interviews, wie sie immer wieder und überall am Körper, vor allem zwischen den Beinen, angefasst worden seien, und wie man versucht habe, ihnen die Kleidung auszuziehen, während die Täter gleichzeitig in die Taschen gegriffen hätten. Versuche, in dieser Situation Hilfe von der Polizei zu bekommen, scheiterten.58

Rasch gab es damals Kritik am Vorgehen der Polizei – nicht etwa nur, weil sie diese Krawalle nicht zu unterbinden in der Lage war, sondern bei der „Frage nach der Verhältnis- und Rechtmäßigkeit, wenn insgesamt knapp tausend Personen alleine aufgrund ihres Aussehens überprüft“ wurden.159 Die Polizei habe Menschen allein wegen ihrer dunklen Hautfarbe kontrolliert und damit verbotenes „Racial Profiling“ betrieben, so der Vorwurf.

Eine Diskussion über die Folgen der deutschen Migrationspolitik würde den Rahmen des vorliegenden Buches sprengen. Doch wenn die Polizei nicht mehr in der Lage sein soll, Straftäter anhand ihrer Äußerlichkeiten zu beschreiben, dann gehört dies sehr wohl in ein Werk über Freiheit hinein. Man darf nicht vergessen: Die Kölner Silvesternacht 2015/16 stellte eine Zäsur für die Bundesrepublik Deutschland dar. Später korrigierte sich die Kölner Polizei übrigens: Bei der Silvesterkontrolle waren kaum Nordafrikaner dabei. Es wurde die Nationalität von 99 Irakern, 94 Syrern, 48 Afghanen und 46 Deutschen, 17 Marokkanern und 13 Algeriern festgestellt.

Silvesterkrawalle 2022/23

In der Silvesternacht 2022/23 kam es zu ähnlichen Exzessen wie 2015/16 – dieses Mal war die Gewalt allerdings nicht gegen Frauen gerichtet, sondern gegen die Polizei; und das Ganze spielte sich auch nicht in Köln, sondern in Berlin ab. Brennende Polizeifahrzeuge, demolierte Rettungswagen, Einsatzkräfte, die mit Schreckschusspistolen und Böllern attackiert wurden – vier Tage nach den Krawallen auf den Berliner Straßen hatte die Polizei bereits 355 Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, vor allem aber auch wegen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Rettungskräfte.

Wie schon sieben Jahre zuvor in Köln waren vor allem junge Männer auf den Straßen der Hauptstadt an den Ausschreitungen beteiligt waren. Von den 145 Personen, die vorläufig festgenommen wurden, waren nach polizeilichen Angaben 27 nicht einmal 18 Jahre alt; sechs waren weiblich, alle anderen männlich.160 Ebenso wie das Alter sticht die Herkunft hervor: Bei 100 der 145 Männer handelte sich um Ausländer, darunter 27 Afghanen und 21 Syrer; insgesamt waren 18 verschiedene Nationalitäten erfasst worden, ließ die Berliner Polizei verlauten.161

Wenige Tage später lieferte die Polizei eine erstaunliche Erklärung an die Presse nach: „Nur 38 Festnahmen nach Böller-Attacken – Mehrheit ist deutsch.“ Die feinsinnige Differenzierung von öffentlicher Seite: Die Zahl 145 beziehe sich auf alle Festnahmen in Berlin in der Silvesternacht, jedoch nur 38 davon entfalle auf Angriffe gegen Polizisten und Rettungskräfte.162 Das mag stimmen, aber der Verdacht liegt nahe, dass die Statistik so lange hin und her gerechnet wurde, bis sie sich politisch korrekt darstellte.

In derselben Nacht warf ein 30-jähriger Tunesier in Heilbronn Silvesterböller in eine Gruppe von Kindern. Bei der polizeilichen Festnahme wurden ein Messer und Reizgas bei ihm gefunden. Der Mann, der zuvor schon in zwei Fällen zur Bewährung verurteilt worden war und bereits 2019 nach Tunesien abgeschoben werden sollte, wurde zu neun Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt.163

Wer in diesen Beispielen ein Muster zu erkennen glaubt, wer diese Gewaltexzesse mit der Migrationspolitik in Deutschland in Verbindung bringt, steht rasch im Ruf, ein Rassist oder gar noch Schlimmeres, falls es das überhaupt gibt, zu sein.

Man muss nicht so weit gehen wie der 2018 amtierende Innenminister, der die Migration als die „Mutter aller Probleme“ in Deutschland bezeichnete. Aber den Mantel des Schweigens über Tätergruppen zu legen, nur weil es nicht als politisch korrekt gilt, sie zu benennen, stellt sicherlich keine Lösung dar.

Dass es dabei nicht etwa um „Ausländer“ im Allgemeinen, sondern um ganz spezifische Gruppen geht, zeigt ein Blick auf die Asiaten. Wie oft hat man in Deutschland von Gewalttaten gehört, die von Asiaten begangen wurden. Häufiger ist die Gewalt gegen Asiaten gerichtet, vor allem nach Corona, weil Chinesen ein Mitverschulden an der Pandemie zugeschrieben wurde.164 Die rasante chinesische Coronawelle seit Anfang 2023 hat dieses Phänomen weiter verstärkt.

Mordbube unter dem Sprachschutz des NDR

Ende Januar 2023 stach ein 33 Jahre alter staatenloser Palästinenser in einer Regionalbahn von Kiel nach Hamburg mit einem Messer wahllos auf Reisende ein. Eine 17-jährige Schülerin und ihr 19-jähriger Freund starben vor Ort im Zug, fünf weitere Menschen wurden schwer verletzt, zwei davon lebensgefährlich. Der arabische Messerstecher konnte überwältigt werden; gegen ihn wurde Haftbefehl wegen zweifachen heimtückischen Mordes und vierfachen versuchten Totschlags erlassen.165 Solche Taten sind furchtbar, aber sie lassen sich eben nicht verhindern – wirklich nicht? Schon kurz nach der Tat wurde klar, dass der Mordbube 2014 als Asylbewerber nach Deutschland gekommen war und für Dutzende von Einträgen in Polizeiakten gesorgt hatte. Ein drogensüchtiger Intensivtäter, der schon wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Bedrohung und anderer Straftaten angeklagt war, lässt zwangsläufig die Frage aufkommen, warum er nicht längst abgeschoben worden war. Der Umgang mit Kriminalität unter Zuwanderern ist seit vielen Jahren ein wichtiges politisches Thema.

Doch dem öffentlich-rechtlichen Sender NDR Hamburg war vor allem eines wichtig: diskriminierende Sprache zu vermeiden. Auf die Frage, warum die Herkunft des Täters in der Berichterstattung des Senders verschwiegen wurde, antwortete der NDR: „Die Herkunft des Täters ist für den Bericht nicht relevant und führt zu einer diskriminierenden Verallgemeinerung oder zu Fehlinterpretationen.“ Auf weitere Nachfrage teilte der NDR mit: „Ja, Korrektheit ist uns sehr wichtig. Ebenso, wie unsere Seiten von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu befreien. Das ist keine Zensur, sondern Erhalt der Demokratie.“

Man kann verstehen, wenn manch einer angesichts dieser geradezu menschenverachtenden Einstellung an den öffentlichrechtlichen Sendeanstalten in Deutschland verzweifelt. Zwei junge Menschen werden ermordet, aber der NDR hält Fakten bewusst zurück, damit sich die Bevölkerung kein eigenes Bild von der Situation machen kann – denn das könnte anders aussehen als das, welches der NDR für „korrekt“ hält. Die Argumentation ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten: Die Herkunft des Täters zu nennen, befeuere Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Das Verschweigen der Herkunft ist demnach ein anti-rassistischer Akt. Erst später, nachdem die Faktenlage von anderer Seite öffentlich wurde, sah sich der NDR gezwungen, nachzuziehen.166

Wer in der „Deutschen Demokratischen Republik“ – selbst schon eine Verballhornung der Demokratie – groß geworden ist, mag sich noch an die sprachlichen Umgestaltungen des Arbeiter- und Bauernstaates erinnern – hoffentlich mit Grausen. Dort wurde fortschrittlich im Sinne für den Sozialismus eintreten verwendet; parteilich verstand man im Sinne von für den Sozialismus, im Sinn der sozialistischen Partei. Der Aktivist war in der DDR übrigens ein Werktätiger, der bei der Erfüllung des Planes außerordentliche Leistungen vollbrachte und dafür mit dem staatlichen Titel Aktivist der sozialistischen Arbeit geehrt wurde.167




TEIL 5: UNSERE ZUKUNFT

„Die Gedanken sind frei“ heißt ein altes deutsches Volkslied, deren heutige Fassungen auf die 1842 durch August Heinrich Hoffmann von Fallersleben geschaffene Version zurückgehen.

Aus dem Blickwinkel des Jahres 2024 möchte man hinzufügen: „Aber nur, wenn man sie für sich behält.“ Wer die „falschen“ Gedanken ausspricht, wird heutzutage wahlweise als Querdenker, Gutmensch, Demokratiefeind, Rechter, Sprachpolizist, Rassist, Klimaleugner oder was auch immer gebrandmarkt. Diese Intoleranz anderen Meinungen gegenüber ist dem heute allgegenwärtigen Populismus geschuldet.

Der Zeitgeist des Populismus lautet „Titanic total“. Es wird der Eindruck geschürt, unsere Gesellschaft steuert mit voller Fahrt auf den großen Crash zu. Populisten machen Panik pur: „Die EU zerfällt, der Euro verschwindet, Migranten zerstören unsere Zivilisation, die Künstliche Intelligenz macht uns alle arbeitslos, die Rente reicht nicht, die Erderwärmung zerstört unsere Lebensgrundlage…“ die Reihe ließe sich fortsetzen. Stets findet sich ein Einzelfall, der diese Thesen zu untermauern scheint. Die Schwierigkeiten der EU sind nicht zu übersehen, die Integration fremder Menschen ist nicht immer leicht, der demografische Faktor und die Digitalisierung werden natürlich erhebliche und nicht nur positive Auswirkungen zeitigen und das Wetter ändert sich täglich und Naturkatastrophen geschehen allenthalben, so dass sich ständig ein neuer „Beweis“ für den vermeintlich anstehenden Weltuntergang findet.

Kaum etwas wird in Zukunft so sein, wie es einmal war. Aber das ist eine Binsenweisheit, die schon immer gegolten hat. Wir können zwar in Nostalgie schwelgen, aber niemals die Vergangenheit zurückholen. Dennoch findet populistische – also rückwärtsgewandte – Politik unübersehbar Zulauf, weil sie scheinbar so einfach ist.

Populismus zeichnet überall auf der Welt die Mär vom „guten Wir“, das sich gegen das „schlechte Andere“ wehrt. Und natürlich wähnt sich jeder – gleichgültig, auf welcher Seite er steht – zu den „Guten“ gehörig. Der „böse Feind“ bedroht die gute Sache. Diese Angstmacherei setzt auf den permanenten Ausnahmezustand und die fortwährende Eskalation. Dabei stilisieren sich die Populisten durch aggressive Rhetorik fortlaufend selbst zum Opfer. „Das Böse“ greift an und „das Gute“ muss sich ständig wehren. Die Verrohung der Sprache greift dabei um sich, Würde und Menschlichkeit treten in den Hintergrund.

Das gute Wir und das böse Andere

Diese dauernde Spaltung der Welt in „das gute Wir“ und „das böse Andere“ vergiftet die Welt. Jedes Sachthema und jede politische Frage werden zu einem Kampf von Gut gegen Böse hochstilisiert. Die Blaupause hierfür sind die Hollywood-Blockbuster. Es gibt nur schwarz und weiß, keine Nuancen, keine intellektuellen Auseinandersetzungen, keinen demokratischen Streit.

Ein Mann sieht rot, Terminator oder Conan der Barbar heißen diese Mythen in Hollywood, die heutigen Namen auf der politischen Bühne sind jedem klar, der es wissen will. Aber was ist, wenn der Film zu Ende ist? Haben wir dann den Orwell‘schen Staat, eine pseudo-demokratische Diktatur, die ihre Bevölkerung mit modernster Technik überwacht?

Die Anführer populistischer Bewegungen sind vornehmlich narzisstische Erfolgsmenschen. Populistische Parteien und Regime sind auf eine einzige Figur konzentriert, die als „Superman“ bzw. „Superwoman“ stilisiert werden. Leider leben in einer zusehends komplexeren Welt, die immer unübersichtlicher wird, viele „demokratische Zuschauer“ auf der Suche nach „Superhelden“, die sich um ihre Welt kümmern.

Das Teuflische daran ist: Dieses Spiel funktioniert umso besser, je schärfer der vermeintliche „Held“ von Politikern, Medien und Öffentlichkeit angegriffen wird. Jede Kritik wird im Stile von „Die Wahrheit muss gesagt werden“ weggewischt, und damit der Eindruck erweckt, der „Held“ stehe für Klarheit und Wahrheit, während der Rest auf Lug und Betrug setze. Es entsteht eine Wechselwirkung, die dazu führt, dass jedes Argument, jeder Widerspruch, jede Aufdeckung einer Lüge, jeder Versuch einer sachlichen Auseinandersetzung den Populisten hilft, ihren Opfermythos zu stärken. Es besteht die Gefahr einer Teufelsspirale.

Kritik stellt ein Kernelement jeder Demokratie dar, aber nicht im Populismus. Kritikunfähigkeit und Paranoia machen Populisten und populistische Bewegungen unberechenbar und gefährlich. Bevor Missverständnisse auftreten: Populismus ist kein politisch einseitiges Phänomen: Der Linkspopulismus ist ebenso verurteilenswert wie der Rechtspopulismus.

Worte als Waffe

Populisten nutzen Worte als Waffe. Sie setzen Personen und ganze Bevölkerungsteile permanent herab. Die Sprache ist gewaltbeladen, hetzerisch und kriegerisch. Dabei beschränken sich die Populisten auf den Wortschatz eines Grundschulabgängers, sprechen hochemotional, verwenden theatralische Gesten, setzen bewusst auf gezielte Beleidigungen an der Grenze zur Legalität und profitieren davon, wenn ihnen eine Welle der öffentlichen Empörung entgegenschlägt. Der Tabubruch gehört bei Populisten zum Standardrepertoire, etwa durch die Verwendung historisch belasteter Begriffe oder Verstöße gegen den Konsens einer liberalen Gesellschaft. Von ihren Anhängern werden sie genau hierfür geliebt.

Das Schlimme daran ist, dass es den Populisten überall auf der Welt durch ständige Wiederholung gelingt, ihre gewaltbeladenen Kampfbegriffe tatsächlich in die politische Diskussion, in die Parlamente und in die (sozialen) Medien einzuschleusen. Selbst seriöse Medien übernehmen allzu schnell die martialische Sprache, weil „knackige Headlines“ die Auflage steigern und die Einschaltquoten erhöhen. „Crash Rhetorik“ ist mittlerweile allgegenwärtig. Über die sozialen Netzwerke verbreitet sich der sprachliche Terror in die ganze Welt.

Populistische Politik lebt – genau wie die Blockbuster aus Hollywood – von den großen Gefühlen. Sie spielt mit den Ängsten und Vorurteilen der Menschen. Dabei kommen ihr vor allem die sozialen Medien entgegen, weil die Verbreitung von „Nachrichten“ über Facebook, X und andere Plattformen keiner ernstzunehmenden Kontrolle unterliegt. Wahrheit und Falschmeldung haben dasselbe Gewicht; die Story, die besser formuliert ist und glaubhafter erscheint, wird als „wahr“ wahrgenommen.

Das Fatale daran ist, dass alle Versuche, durch das Aufdecken der Lügen die Wahrheit ans Licht zu bringen, die jeweilige Fiktionsgemeinschaft nur noch weiter stärkt. Je dreister die Lüge ist, desto stärker der Zusammenhalt. Die Lüge – eigentlich ein Zeichen der Schwäche, um etwas zu verheimlichen – kehrt sich um zu einem Maß der Stärke. Wer seine Glaubensgemeinschaft in der Hand hat, kann behaupten, was er will – die Anhänger glauben es eben, weil sie es glauben wollen, selbst dann, wenn sie „eigentlich“ wissen, dass es nicht stimmt.

Wer seine Anhänger zu Gläubigen macht, kann alles von ihnen verlangen, ohne Rücksicht auf die Wahrheit, und im Übrigen auch ohne Rücksicht auf Andersdenkende. Wenn der Glaube stimmt, glaubt die Gemeinschaft beinahe jede Story:

Die Migranten überrennen uns, rauben uns unsere Kultur, unser Leben. Es ist fünf vor zwölf, um uns, unsere Kultur und unsere Kinder zu retten. Oder: Das Klima ist kurz vor dem Umkippen. Wir müssen sofort handeln, um die Welt zu retten. Oder: Wer die Regierungspolitik kritisiert, ist ein Hetzer und ein Feind der Demokratie, den es auszurotten oder jedenfalls mundtot zu machen gilt.

Mit dem Vorwurf der Hetze lässt sich beinahe jede Kritik im Keim ersticken, indem sie als moralisch verwerflich gebrandmarkt wird. Mit einem Kritiker hat man sich auseinander zu setzen, mit einem Hetzer nicht – Ende der Diskussion.

Machen wir uns klar: Demokratie setzt auf ein Modell der aufgeklärten Bürger, die sich über die Faktenlage informieren und darauf basierend wohl abgewogene Entscheidungen treffen. Es ist klar, dass dieses Modell eine Utopie darstellt, aber eine lebendige Demokratie lebt dafür, dieser Utopie so nah wie möglich zu kommen. Doch beim heute üblichen Populismus spielen die Fakten keine Rolle. Vielmehr geht es darum, die Gefühle einer möglichst unaufgeklärten Bürgerschaft für die eigene Macht zu nutzen.

Es ist eine ehrenwerte Aufgabe aller aufrechten und rationalen Menschen – nicht nur Politiker(!) – sich dem Populismus entgegenzustellen. Für den Ansatz „Wehret den Anfängen“ ist es allerdings zu spät, die Verbreitung ist längst gegeben. Aber sie ist nicht unaufhaltsam. Wir können den Populismus stoppen, bevor der Film zu Ende ist. Eine wehrhafte Demokratie hat die Pflicht, sich selbst zu schützen.

Mit demokratischen Mitteln an die Macht zu kommen, um die Demokratie abzuschaffen, dürfen wir nicht zulassen! Dabei sollten wir allerdings den Blick auf alle politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen richten – rechts und links. Hinzu kommt die Erkenntnis, dass auf allen Gebieten zunehmende Komplexität uns alle mehr oder minder überfordert. Man mag auf einem oder zwei Fachgebieten bis ins letzte Detail Bescheid wissen, aber gewiss nicht auf allen, mit denen man aber dennoch zwangsläufig in Berührung kommt. Wer ist schon gleichzeitig Experte für den Klimawandel, die Energiewirtschaft und Künstliche Intelligenz, um nur drei aktuelle Themen unserer Zeit zu benennen. Aus diesem Dilemma erwächst beinahe zwangsläufig ein Hang zur Vereinfachung.




Plädoyer für Vereinfachung

Als das zwischenzeitlich verstorbene Tech-Genie Steve Jobs 2007 das iPhone vorstellte, trat es seinen Siegeszug weniger wegen seiner technischen Überlegenheit gegenüber konkurrierenden Mobiltelefonen etwa von Nokia an, sondern weil es besonders einfach zu bedienen war. Man sah das Symbol eines Taschenrechners oder eines Briefumschlags auf dem Bildschirm, drückte darauf und konnte seine Berechnung beginnen bzw. den Posteingang kontrollieren. Die dahintersteckende Technologie, der berührungsempfindliche Screen mit Multitouch-Funktionalität und die aufwändigst programmierte Software waren äußerst kompliziert, aber aus Sicht des Nutzers war das Gerät intuitiv bedienbar, also ohne Bedienungsanleitung.

Wenn es der Politik gelingt, entlang dieser Analogie Gesetze und Verordnungen zu entwickeln, die komplexe Sachverhalte für die Bevölkerung vereinfachen, statt sie zu verkomplizieren, dann erledigen die gewählten Politiker ihre Aufgabe mit Bravour – andernfalls nicht.

Die Bierdeckel-Rechnung des Friedrich Merz

Im Jahr 2003 präsentierte der damalige stellvertretende Vorsitzende der CDU-Bundestagsfraktion Friedrich Merz die Idee einer dreistufigen Einkommensteuer, die so einfach sein sollte, dass sie auf einen Bierdeckel passt. Das Konzept sah nur drei Steuersätze vor: 12 Prozent bei Einkommen zwischen dem damaligen Grundfreibetrag von 8.000 Euro und 16.000 Euro im Jahr, 24 Prozent bei höheren Einkommen bis 40.000 Euro und 36 Prozent bei Einkommen über 40.000 Euro. Dafür sollten viele Steuervergünstigungen wie die Pendlerpauschale ersatzlos gestrichen werden. Und statt der sieben Einkunftsarten im deutschen Steuerrecht sollte es nur noch vier geben.

Man mag über das Merz’sche Steuermodell politisch und ideologisch streiten, doch der Grundgedanke der Vereinfachung war unübersehbar. Was aus dem Bierdeckel wurde? Nun, statt ihn in Politik umsetzen, ist er heute in einer Vitrine im Bonner Haus der deutschen Geschichte ausgestellt.168

Die 25 Prozent-Regel des Paul Kirchhof

Einen ebenso berühmten wie erfolglosen Anlauf zur Vereinfachung des Steuerrechts unternahm der ehemalige Verfassungsrichter Paul Kirchhof, als er 2005 dem Kompetenzteam für den Wahlkampf von Angela Merkel angehörte. Kirchhof hatte vorgeschlagen, eine Einkommensteuer von 25 Prozent für alle Bürger einzuführen. Angela Merkel wurde bekanntlich zur Bundeskanzlerin gewählt, aber erst, nachdem sie sich von Paul Kirchhof getrennt hatte.169

Paul Kirchhof gab nicht auf: 2011 meldete er sich mit neuen Ideen zur Reform des Steuerrechts zu Wort. Aus den mehr als 200 Steuergesetzen sollte ein einziges Gesetz werden, und die fast 40 Steuerarten könnten auf vier reduziert werden, nämlich Einkommensteuer, Erbschafts- und Schenkungssteuer, Umsatzsteuer, Verbrauchsteuer. Auf beinahe 1.300 Seiten legte er ein „Bundessteuergesetzbuch – Ein Reformentwurf zur Erneuerung des Steuerrechts“ vor.

2023 rief Friedrich Merz, zwischenzeitlich Parteichef der größten Oppositionspartei im Deutschen Bundestag, erneut zu einer Steuerrevolution der Vereinfachung auf: Nach dem Bierdeckel präsentierte er nun ein Modell für eine Flattax bei der Unternehmensteuer. Bisher zahlen rund eine Million Betriebe in Deutschland Einkommensteuer. Für Unternehmen würde sie abgeschafft: Alle Firmen unterlägen dann nur noch einer Unternehmensteuer in Höhe von 25 Prozent. Es wäre die größte Steuerreform seit Jahrzehnten.170

Doch ob Merz oder Kirchhof, jede derartige Vereinfachung wurde in einer Kakophonie der Gegenargumente geradezu zertrampelt. Geblieben ist ein Steuersystem, das weiterhin so kompliziert ist, dass es für „Otto Normalverbraucher“ und „Lieschen Müller“ völlig unverständlich ist und selbst von Experten in allen seinen Verästelungen häufig nicht in voller Gänze verstanden wird.

Ohne Parteibuch im Kopf plädieren die Autoren des vorliegenden Buches für eine strikte Vereinfachung des Dickichts an Gesetzen, Verordnungen und sonstigen Regelwerken. Es wird immer Argumente geben, die gegen eine Vereinfachung sprechen, die noch einen Paragraphen mehr zu rechtfertigen scheinen, noch eine weitere Verordnung scheinbar zwingend erforderlich machen.

Ein Parlament, das sich um die Zukunft Deutschlands sorgt, und das ist die Aufgabe des Deutschen Bundestages, muss sich nach Auffassung der Autoren daran messen lassen, ob es gelingt, das Regelwerk des Staates auf ein Maß zu stutzen, das überschaubar, verständlich und für die Bevölkerung nachvollziehbar ist. Es wird immer einen konstruierten oder realen Fall geben, bei dem ein Gesetz mehr, eine genauere Präzisierung oder ein Ausnahmetatbestand besser gewesen wäre, zu mehr Gerechtigkeit geführt oder die Sicherheit erhöht hätte. Doch es ist ein Irrglaube, dass immer mehr Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Bußgeldkataloge oder sonstige Regularien, Rechtsnormen oder technische Standards zu einer besseren, sichereren und gerechteren oder gar freieren Welt führen werden.

Welche Unendlichkeit die größte ist

In der Mathematik gibt es den Streit, ob die Unendlichkeit der natürlichen Zahlen (1, 2, 3, 4, 5…) oder die Unendlichkeit der Zahlen mit Nachkommastellen (3,14…) größer ist.171 Für die Autoren des vorliegenden Werkes steht fest, dass die Unendlichkeit der Verwaltungsvorschriften, mit denen der Staat in unsere Freiheit eingreift, nach unserem Geld langt und uns kontrollieren will, als Gewinner aus dem Wettbewerb der Unendlichkeiten hervorgeht. Zugegeben, das ist ein wenig überspitzt formuliert, aber es stellt nach den Erfahrungen der Autoren eine gute Annäherung an die Wahrheit dar.

Der Artikel 2 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland – jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt – wird zusehends ausgehöhlt. Der Staat greift immer deutlicher nach allem, dessen er habhaft werden kann: Geld, Daten, Sprache, Freiheit.




Über die Autoren

Die Bildung von Autorengemeinschaften, wie sie im vorliegenden Werk zu Wort kommen, stellen für das Diplomatic Council (DC) als globalem Think Tank eine natürliche Arbeitsweise dar.

Die Betrachtung der Welt aus unterschiedlichen Schwerpunkten und die Bewertung von verschiedenen Standpunkten aus stellt für eine „Denkfabrik“ wie das Diplomatic Council und vor allem für seine Mitglieder eine Bereicherung dar. Die damit verbundene Erweiterung des Blickwinkels kommt hoffentlich auch den Lesern und Leserinnen des vorliegenden Werkes zugute.

Allzu oft lesen die Menschen heutzutage nur noch, was sie ohnehin schon wussten, oder jedenfalls glauben zu wissen. Andere Standpunkte und gegenteilige Meinungen werden immer seltener auch nur angehört, geschweige denn akzeptiert. Diesem Trend setzt das Diplomatic Council mit Autorengemeinschaften entgegen, die mit ihren Darlegungen die Vielfalt der Themen- und der Diskussionsbreite abdecken.

Andreas Dripke, Publizist

Andreas Dripke gilt als Kommunikationsexperte par excellence. Er ist seit über 30 Jahren als Autor, Analyst, Chefredakteur und Geschäftsführer einer Kommunikationsagentur tätig. Andreas Dripke hat mehr als 40 Bücher geschrieben, Dutzende von Analyse- und Marktreports verfasst und weit über 100 Artikel veröffentlicht.

Beim Diplomatic Council, einem globalen Think Tank, der die Vereinten Nationen berät und in dessen Verlag seine Bücher überwiegend erscheinen, hat er als CEO to the United Nations an vielen nicht-öffentlichen UNO-Konferenzen teilgenommen und dabei Einblicke gewonnen, die in seine Werke eingeflossen sind.

Heute ist Andreas Dripke als Executive Chairman im Diplomatic Council mit aktuellen Fragen der Weltpolitik von der Digitalisierung über die Globalisierung bis hin zur Zukunft der Menschheit befasst.

Hubert Nowatzki, Steuerberater

Hubert Nowatzki gehört zu einem sehr kleinen Kreis von Fachleuten in Deutschland, die das Thema Steuern aus zwei Leben kennen: als Steuerfahnder (früher) und als Steuerberater (heute). Er kennt sich dadurch nicht nur viel besser aus als die meisten seiner Kollegen, sondern weiß auch wie kaum ein anderer Steuerberater um die Praxis bei kritischen Fällen und scheut sich ganz und gar nicht, vor das Finanzgericht zu treten, um in strittigen Fragen für seine Mandanten zu kämpfen. Viele „normale Steuerberater“ wenden sich an ihn, wenn bei ihren Mandanten Situationen auftauchen, die über das übliche Rechnungswesen hinausgehen.

In seinem Berufsalltag begegnet er beinahe tagtäglich den Auswucherungen einer überbordenden Bürokratie und den damit sowie vielen anderen Entwicklungen verbundenen Einschränkungen der Freiheit.
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